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„Die Kirche des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeſte 

der Wahrheit.“ — 1. Tim. 3, 15. 



Vorrede. 

Die folgenden Seiten ſind für Katholiken 

geſchrieben, welche als ſolche nothwendigerweiſe 

glauben, daß uns Chriſtus in der Kirche eine 

unfehlbare Lehrerin gegeben hat. Die Thatſache 

der Lehrunfehlbarkeit der Kirche bildet deßhalb 

ihren Ausgangspunkt. Indeß, dieſe als zugeſtan⸗ 

den angenommen, erheben ſich natürlich mancherlei 

Fragen, ſpeculative und praktiſche, von der höchſten 

Wichtigkeit, und ſie müſſen beantwortet werden, 

wenn das kirchliche Lehramt eine thatſächliche und 

lebendige Wirklichkeit werden ſoll. So müſſen 

wir wiſſen, wenn ihre Lehre einen praktiſchen 

Nutzen uns gewähren ſoll, welches die Organe 

ſind, durch die ſie unfehlbar lehrt, welches die 

Gegenſtände, über die ihre Lehre unfehlbar iſt, 

welches die Art und Weiſe iſt, in der ſie lehrt, 
a . 15 
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und welches die Verpflichtung im Gewiſſen, die 
ſie uns auflegt. Dieß ſind Fragen, die eine 

Antwort erheiſchen. Von der Beantwortung der- 

ſelben wird das ganze Verhalten des Menſchen 

gegen die Kirche und weltliche Wiſſenſchaft ab- 

hängen. Es ſchien daher, daß eine kurze und 

bündige Darſtellung der kirchlichen Lehre über 

dieſe Punkte nicht unnütz wäre, beſonders in der 

gegenwärtigen Zeit, in der die Aufmerkſamkeit 

mehr oder weniger auf dieſen Gegenſtand gerichtet 

worden iſt. Unter dieſem Eindrucke wurde die 

folgende Abhandlung geſchrieben. Sie macht nicht 

den Anſpruch, eine theologische und wiſſenſchaft⸗ 

liche Erörterung zu ſein. Sie will vielmehr nur 

gewöhnlichen Leſern eine kurze Darſtellung geben 

von der Natur des Amtes der Kirche als unſerer 

unfehlbaren Lehrerin, nach ihrer eigenen Anſchau⸗ 

ung, die ſie darüber hat, und nach der überkom⸗ 

menen Lehre anerkannter Theologen. 

London, am Dreifaltigkeitsſonntag 1867. 



Vorrede 

zur zweiten Auflage. 

— 

Die erſte Ausgabe dieſes kleinen Werkes 

wurde in der Form einer Broſchüre veröffent⸗ 

licht. Die günſtige Aufnahme, die es gefunden 

hat, ſowohl in der Heimath als auf dem Feſt⸗ 

land, beſonders in Italien, wo es unlängſt in 

einer italieniſchen Ueberſetzung erſchienen iſt, hat 

den Verfaſſer bewogen, es in einer mehr zu⸗ 

ſammenhängenden Form noch einmal zu veröffent⸗ 

lichen. Er hat ziemlich viel neuen Stoff auf⸗ 

genommen und den Abſchnitt, welcher von der 

perſönlichen Unfehlbarkeit des Papſtes handelt, 

gänzlich umgearbeitet. Zu gleicher Zeit hat er 

ſich bemüht, von dem urſprünglichen Plane des 
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Werkes nicht abzugehen, nämlich den Laien eine 

klare und gedrängte Darlegung, frei von ſchola— 

ſtiſchen Ausdrücken und Unterſuchungen, von Dem 

zu geben, was die Kirche bezüglich ihrer eigenen 

Unfehlbarkeit lehrt. | 

London, am Feſte des heiligen Athanaſius 1870. 
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Wann ſpricht die Kirche unfehlbar? 

In jedem Menſchen iſt ein natürliches und in⸗ 

ſtinctives Verlangen nach Wahrheit, welches der Irr— 

thum als ſolcher nicht befriedigen kann. Obgleich aber 

die Wahrheit das Object des Erkenntnißvermögens iſt, 

ſo daß nichts, als was ſich als Wahrheit darſtellt, eine 

Aufnahme im Geiſte finden kann, ſind wir doch ſtets 
geneigt, die Täuſchung für Wirklichkeit zu halten und 

das Sehnen unſerer Seele mit klug verhüllten Irr— 

thümern zu ſtillen. Irren iſt menſchlich, im Gebiete 

des Erkennens ſo gut wie in jenem des Lebens. 

Das war nicht des Menſchen Zuſtand bei ſeiner 

Schöpfung. Durch die Gabe der urſprünglichen Ge- 

rechtigkeit waren unſere Stammeltern im Paradieſe 

unfähig, ein irriges Urtheil zu bilden. Obſchon es 

manche Dinge gab, von denen Adam keine Kenntniß 

beſaß, ſo kannte er doch mit abſoluter Gewißheit die 
Knox. ; 1 
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Grenzen feines Nichtwiſſens, und alles, was er wußte, 

wußte er unfehlbar. „So lange der Zuſtand der Un— 

ſchuld währte,“ ſagt St. Thomas, „war es für den 

Verſtand des erſten Menſchen unmöglich, etwas Irriges 

für wahr zu halten und ſich dabei zu beruhigen.“ 

(Sum. I. qu. 94, art. 4.) 

Dieſes glückliche Privilegium der Irrthumsloſig⸗ 

keit, welches nach Gottes Willen das Erbe von Adam's 

ganzer Nachkommenſchaft hätte ſein ſollen, war durch 

den Fall unwiederbringlich verloren. Der Menſch fün- 
digte in Adam, und zur Strafe dieſer Sünde kommt 

er in die Welt, der übernatürlichen Gnade beraubt und 

in ſeiner natürlichen Vollkommenheit verwundet. Der 

Obergewalt beraubt, welche ſie im Stande der Unſchuld 

über die niederen Vermögen ausübte, hat die Vernunft 

jene Unfehlbarkeit in ihren Urtheilen verloren, welche 

eine Folge dieſer Obergewalt iſt. Die Trugbilder der 

Phantaſie ſind jetzt von der Herrſchaft der Vernunft 

emancipirt, und der Irrthum findet in ihnen den Deck⸗ 

mantel augenſcheinlicher Wahrheit, welcher allein den 

Zutritt zum Verſtande ihm verſchaffen kann. Indeß 

ſind die blinden Begierden der niederen Natur, welche 

die Gabe der urſprünglichen Gerechtigkeit in Schranken 

gehalten hätte, jetzt ohne einen Herrn, ein neuer und 

kräftiger Factor in ihm, bemüht, ſein Herz irre zu 

führen und ſein Urtheil vom rechten Wege abzulenken. 

So wurde durch den Fall der Irrthum in der Menſch⸗ 

heit eingebürgert. 

Als im Laufe der Sabre die Kinder Adam's tiefer 
und tiefer in die Sünde verſanken, wurde die Finſterniß 
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in der Welt dichter. Die Menſchen verloren von 
vielen der einfachſten und wichtigſten Wahrheiten im 

Gebiete der natürlichen Vernunft alle Kenntniß oder 

erfaßten dieſelben nur ſchwach und unſicher. Die Ein⸗ 
heit und Perſönlichkeit Gottes, ſeine Vorſehung, manche 

ſeiner Eigenſchaften, die weſentliche Verſchiedenheit 

zwiſchen Schöpfer und Geſchöpf, das in das Herz des 

Menſchen geſchriebene Sittengeſetz, die Geiſtigkeit und 
Unſterblichkeit der Seele, das kommende Gericht — dieſe 

und ähnliche Wahrheiten wurden höchſtens nur theil- 

und ſtückweiſe von den wahren Weiſen der heidniſchen 

Welt feſtgehalten. Was die Mehrzahl der Menſchen 

betrifft, ſo waren ſie gegen Wahrheiten, die ihnen auf 

fo ungewiſſen Grundlagen zu ruhen ſchienen, ſkeptiſch 

gleichgiltig und nur zu bereit, aus ihren Zweifeln zu 

jener praktiſchen Philoſophie ihre Zuflucht zu nehmen, 

welche für unſere gefallene Natur ſo anziehend iſt: 
„Laſſet uns eſſen und trinken, denn morgen werden 

wir ſterben.“ (Sf. 22, 13; 1. Kor. 15, 32.) 

Ohne Zweifel waren ſie nach der Lehre des 

Apoſtels hierin „nicht entſchuldbar“. Sie wären im 

Stande geweſen, ſeine Wahrheit zu erkennen; „denn 
das Unſichtbare an ihm iſt ſeit der Erſchaffung der 

Welt in den erſchaffenen Dingen kennbar und ſichtbar.“ 

Und nur weil ſie ſündhafter Weiſe ſich weigerten, ihn 
zu erkennen und zu verherrlichen, „wurden ſie eitel in 

ihren Gedanken und ward verfinſtert ihr unverſtändiges 

Herz.“ (Röm. 1, 20. 21.) Ihre Schuld war freilich 

groß, da ſie alſo von der Wahrheit ſich abwandten, 

aber fie konnten ſich doch nicht gegen fie gänzlich ver⸗ 
1 * 
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härten, noch das Verlangen nach ihr vollſtändig aus 

ihren Herzen ausrotten. Die abergläubiſchen Uebungen, 

mit denen ihr tägliches Leben durchwoben war; ihr 

Glaube an Vorbedeutungen, an Wahrſagen aus dem 

Flug der Vögel und an Orakel; die Gebräuche und 
Ceremonien ihres Gottesdienſtes; ja ſelbſt die wunder⸗ 

lichen oder abſtoßenden Albernheiten ihrer Mythologien 

waren ſo manche Stimmen, durch welche ſie das tiefe 

und unauslöſchliche Sehnen ihrer Seelen offenbarten: 

Ach, daß es Gott gefiele, zu brechen das Schweigen, 

das ihn umgibt, und uns kund zu thun, was Wahr— 

heit iſt! 

Und Er, der Allbarmherzige, der dieſes Sehnen 

hineingeſenkt hat in des Menſchen Bruſt, hatte auf 

ſeines Geſchöpfes Rufen Acht. Eben in dem Augen— 

blicke, wo Adam in der Schuld und Schmach des 

Falles vor ihm ſtand, ſprach er zu ihm, und mit dem 

Wort ſeines Mundes und von Angeſicht zu Angeſicht 

verkündete er ihm Glaubenswahrheiten, welche er an- 

nehmen ſollte, nicht wie natürliche Wahrheiten aus 

Gründen der Vernunft, ſondern einzig auf die Autorität 
deſſen hin, der ſie ihm mittheilte. 

Dieſer Verkehr, welchen Gott an jenem Tage mit 

dem gefallenen Menſchen begann, iſt ſeitdem nie unter- 

brochen worden. Zu jeder Zeit hat die Welt lebendige 

Ausleger und Verkünder der göttlichen Offenbarung 

geſehen. Patriarchen und Propheten haben ihrerſeits 
die himmliſche Botſchaft empfangen und weiter über⸗ 

liefert. Ein eigenes Volk, aus den Nationen der Erde 

erwählt, war viele Jahrhunderte lang der Schrein und 
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das Zelt der geoffenbarten Wahrheit. Endlich als vier- 
tauſend Jahre verfloſſen waren und der Menſch durch 

traurige Erfahrung die Tiefen ſeiner Unwiſſenheit und 

Blindheit dargethan hatte, „offenbarte ſich die Liebe 
Gottes zu uns“ (1. Joh. 4, 9) darin, daß er uns 
herabſandte vom Himmel feinen „eingeborenen Sohn, 

voll der Gnade und Wahrheit“, uns zu lehren. Er 
kam auf feines Vaters Geheiß, die unerſchaffene Wahr- 

heit, das fleiſchgewordene Wort, und der Schlußvers 

ſeiner Lehre war: „Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben.“ (Joh. 14, 6.) „Dazu kam ich in 
die Welt, daß ich der Wahrheit Zeugniß gebe.“ (Joh. 

18, 37.) „Wenn ihr in meinem Worte bleibet, ſo 

werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit 

wird euch frei machen.“ (Joh. 8, 32.) Seine Miſſion 
beſtand darin, ſelbſt unſer Licht zu ſein. In ihm, als 

Glieder „ſeines Leibes, welches die Kirche iſt“ (Kol. 
1, 24), ſollten wir wieder empfangen die Fülle der 

Wahrheit, deren uns die Sünde beraubt hat. Die 

Macht, unfehlbar die Wahrheit vom Irrthum zu unter- 

ſcheiden, die wir in Adam verloren hatten, ſollte noch 

einmal unſer werden; nur auf eine neue Art, nicht 

durch eine innere Unfähigkeit, das Falſche für Wahr- 

heit zu nehmen, ſondern durch die fortwährende Gegen— 

wart eines unfehlbaren Lehrers. Dieß war „die große 

Freudenbotſchaft“, welche der Engel zu Bethlehem ver— 

kündete. Und fo ward die Weiſſagung des Iſaias er⸗ 
füllt: „Das Volk, das im Finſtern ſitzt, ſieht ein großes 

Licht, und denen, die im Lande des Todesſchattens 

ſitzen, gehet ein Licht auf.“ (Matth. 4, 16.) — 
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So lange Jeſus auf Erden weilte, erfüllte er 

ſelbſt in eigener Perſon dieſes Amt eines Lehrers an 

ſeinen Jüngern. Als aber die Zeit für ihn kam, von 
hier zu ſcheiden, war es nothwendig, daß er uns mit 

einem andern Lehrer verſah, der ſeine Stelle vertreten 

und in ſeinem Namen und mit ſeiner Autorität uns 

lehren ſollte. Zu dieſem Ende ſetzte er ſeine Kirche 

ein, damit ſie bis zu ſeiner Wiederkunft „die Säule 

und Grundfeſte der Wahrheit“ wäre (1. Tim. 3, 15), 

und erbaute ſie auf die Grundfeſte der „Apoſtel und 

Propheten“, während er ſelbſt ihr „Eckſtein“ iſt. (Eph. 

2, 20.) Der Kirche vertraute er an „die Hinterlage“ 

des Glaubens, die geſammte Wahrheit, die zu offen⸗ 

baren er vom Himmel herabgekommen war. Und Allen, 
welche ihn als ihren Meiſter anerkannten, gab er das 

Gebot, „die Kirche zu hören“ in dem, was ſie lehre, 

mit Androhung der Strafe, daß ſie im Falle des Un⸗ 

gehorſams von ihren Brüdern als Heiden und öffent—⸗ 

liche Sünder betrachtet werden ſollten. (Matth. 18, 17.) 

Achtzehnhundert Jahre hat die Kirche ihre Sendung 

als Zeugin und Lehrerin der Wahrheit treu erfüllt. 

Nicht ein einziges Mal während dieſer langen Zeit hat 

ihre Stimme geſtrauchelt oder ihr Zeugniß ſich geändert. 

Keine Trugſchlüſſe des Irrthums haben ſie verwirrt. 

Keine Macht der Erde hat ſie durch Schrecken betrübt. 

Keine Angriffe von Innen oder von Außen haben ſie 

zum Wanken gebracht. Keine Ereigniſſe haben ſich ihr 

gewachſen gefunden. Alle Dinge ſind um ſie her anders 

geworden, aber ſie iſt unverändert geblieben. Ruhig 

in dem Bewußtſein ihrer Unfehlbarkeit, wie Einer, 
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deſſen Augen immer auf ewige Dinge ſchauen und 

deſſen Ohren immer den himmliſchen Harmonien ge⸗ 

öffnet ſind, hörte ſie nie auf, „das Wort zu predigen, 

zu gelegener und ungelegener Zeit, mit Tadeln, Bitten, 

Zurückweiſen in aller Geduld und Lehre.“ (2. Tim. 

4, 2.) Von ihren Lippen ſind wie von einer Quelle, 

die dem Throne Gottes entſpringt, immerfort Worte 
der Wahrheit gefloſſen. Niemand hat von ihr ver— 
gebens Führung und Leitung begehrt. Niemand, der 

ihr folgte, iſt irre gegangen. Daher die Verehrung, 

welche ihre Kinder zu ihr im Herzen tragen. Daher 

der Haß, mit dem Gottes Feinde, ſeien es Menſchen 
oder Teufel, ſie verfolgen. i 

Doch wir haben es jetzt nur mit der Kirche als 

Lehrerin zu thun. So groß und mannigfaltig ihre 

andern Vorzüge ſind, wir müſſen ſie bei Seite laſſen, 

da ſie nicht direct mit dem Gegenſtande zuſammen⸗ 
hängen, den wir jetzt in Betrachtung ziehen. Indeſſen 

während wir das thun, können und wollen wir, wenig⸗ 

ſtens zur Sicherheit für uns, ſie nicht insgeſammt ver⸗ 

geſſen. Die Erinnerung an all das, was die Kirche 

iſt, und an das Verhältniß, in dem wir zu ihr ſtehen, 

ſoll während des ganzen Ganges unſerer Unterſuchungen 

mächtig auf uns wirken — freilich nicht ſo, daß ſie 

uns gegen die Wahrheit gleichgiltig macht, ſondern ſo, 

daß fie uns mit Gefühlen der Ehrfurcht in dem For⸗ 

ſchen nach ihr begeiſtert. Der Gedanke, daß die Kirche 

die Braut Chriſti iſt, der Tempel des heiligen Geiſtes 

und unſere geiſtliche Mutter, wird uns vor einem tadel⸗ 

ſüchtigen und feindſeligem Geiſte bewahren, als ob die 
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Vorrechte unſerer Mutter fo viel als möglich zu ver⸗ 

nichten unſer Vortheil wäre. Er wird uns daran 

hindern, daß wir uns gegen ſie verhalten wie Sklaven 

gegen ihre Herrin, gegen die ſie nicht wagen ungehor— 

ſam zu ſein, deren Joche aber ſie ſo weit als möglich 

entkommen möchten. Ferne ſei von uns eine Geſinnung, 

die dieſer ähnlich! Wir ſind die Kinder der Kirche. 

Das iſt unſer Ruhm und unſere Freiheit. Und als 

der Kirche treu- und gutgeſinnte Kinder wollen wir 

jetzt herantreten, um von ihren mütterlichen Lippen die 

Natur der Gewalten zu erfahren, mit denen ihr Herr 

ſie bekleidete, als er ſie zur unfehlbaren Verkünderin 

ſeiner Wahrheit für ein Geſchlecht nach dem andern 

bis zum Ende machte. 

Die Kirche iſt alſo unſere lebendige, allzeit gegen⸗ 

wärtige, unfehlbare Lehrerin, von unſerm Herrn ſelbſt 

beauftragt, in ſeinem Namen und mit ſeiner Autorität 

uns alles zu lehren, was zu unſerem ewigen Heile 

nothwendig iſt. Das iſt der Punkt, von dem wir 

ausgehen; und wir werden unſere Arbeit beginnen, 

ohne die Wahrheit dieſes Satzes erſt zu beweiſen, weil 

wir uns an Katholiken wenden, denen derſelbe ein ein⸗ 

facher Grundſatz des Glaubens iſt. Die uns vorliegende 

Aufgabe beſteht in der Erörterung von ſechs Fragen, 

die aus demſelben ſich ergeben. Indem wir fie be- 

handeln, werden wir Gelegenheit haben, die Haupt- 

merkmale des kirchlichen Lehramts vorübergehend zu 

betrachten. Dieſe Fragen ſind folgende: 

1) Was iſt mit dem Worte „unfehlbar“ gemeint, wenn 

wir von der Kirche als unſerer unfehlbaren Lehrerin reden? 
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2) Welches iſt das Subject der Lehrunfehlbarkeit 

der Kirche — d. i. in welcher Perſon oder in welchen 

Perſonen ruht ihre Gabe, mit Unfehlbarkeit zu lehren? 

3) Welches iſt das Object ihrer Unfehlbarkeit — 

d. i. welches iſt genau beſtimmt das Gebiet, innerhalb 
deſſen ſie unfehlbar lehrt? 

4) In welcher Weiſe übt ſie ihr Lehramt? 

5) Welches iſt die Natur und der Charakter ihrer 

lehrhaften Verdammungen? 

6) Welche Verpflichtung legt ihre Lehre dem Gläu— 

bigen auf? 

Wir werden dieſe Fragen der Reihe nach erörtern 

und zum Schluſſe einige Bemerkungen über die praf- 

tiſche Bedeutung und Wichtigkeit des ganzen Gegen— 
ſtandes beifügen. 
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I. 

Was iſt mit dem Worte „unfehlbar“ gemeint, 

wenn wir von der Kirche als unſerer unfehlbaren 

Lehrerin reden? Das iſt die erſte Frage, die wir zu 

betrachten haben; und die Antwort liegt ſo ſehr auf 

der Hand, daß wir uns faſt zu rechtfertigen haben, 

wenn wir uns dabei aufhalten. 

Unfehlbar ſein iſt, nach der gewöhnlichen Bedeut⸗ 

ung des Wortes, der Möglichkeit des Irrthums nicht 

unterworfen ſein. Wenn wir alſo ſagen, Gott habe 

ſeine Kirche unfehlbar gemacht in ihrer Eigenſchaft als 

Lehrerin, ſo meinen wir damit, daß er ihr die Ver⸗ 
heißung gegeben hat, ſie, ſo oft ſie lehrt, vor der Mög⸗ 

lichkeit zu bewahren, Irrthum als Wahrheit und Wahr⸗ 

heit als Irrthum zu erklären. Und er thut das durch 
ſeine übernatürliche Vorſehung und die äußere Leitung 

des heiligen Geiſtes. Und von dieſem Geſichtspunkt iſt 

die Unfehlbarkeit von der Gabe der Inſpiration zu 

unterſcheiden. Der unfehlbare Lehrer empfängt als 

ſolcher keine innerlichen Offenbarungen oder Eingeb— 

ungen von Gott. Der heilige Geiſt dictirt ihm nicht, 

was er zu ſagen hat. Nur ſeine Ausſprüche werden 
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überwacht und geleitet, ſo daß er in feinem Amts⸗ 

charakter die Gläubigen nichts lehren kann, was von 

der Wahrheit abweicht. Dieſe Unterſcheidung zwiſchen 
Unfehlbarkeit und Inſpiration iſt eine genügende Ant⸗ 

wort für die, welche der Unfehlbarkeit des Papſtes 

entgegen halten, daß er inſpirirt ſein müſſe, wenn er 

unfehlbar ſei, was kein Theologe irgend welcher Schule 

je behauptet hat. 

Ebenſo grundlos iſt ein anderes gegen die Unfehl⸗ 

barkeit des Papſtes vorgebrachtes Argument — daß 

dieſes Charisma nothwendig Sündeloſigkeit in ſeinem 

Beſitzer in ſich ſchließe, und daß die Päpſte nicht un⸗ 

fehlbar fein können, weil fie nicht ſündelos ſeien. 

Dieſer Einwurf beruht theilweiſe auf der falſchen Aus- 

legung des Wortes Infallibilität (Unfähigkeit zu irren) 

als Impeccabilität (Unfähigkeit zu ſündigen), gerade 

als wären dieſe gleichbedeutend, und theilweiſe auf der 

unausgeſprochenen Annahme, daß Gott ſchicklicher Weiſe 

Einen nicht vor Irrthum im Lehren bewahren konnte, 

der gerade zu der Zeit, wo er lehrte, vielleicht in 

Sünde und folglich Gottes offener Feind war. In⸗ 
deſſen iſt die ganze Art und Weiſe, die Gott in der 

Ordnung der Gnade gegen uns einhält, ein Zeugniß 

für die Grundloſigkeit dieſer Annahme. Selbſt der am 

wenigſten unterrichtete Katholik weiß recht gut, daß 
Sünde in den Dienern Gottes dieſe nicht hindert, ſeine 

Werkzeuge bei der Vermittlung und Spendung der 

Gnade an Andere zu ſein. Jede Meſſe, die er hört, 
und jedes Sacrament, das er empfängt, erinnert ihn 

an dieſe elementare Wahrheit. So bereitet uns gerade 
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die Analogie des Glaubens darauf vor, zu erwarten, 

es ſei der Gnadenſtand keine nothwendige Bedingung 

dazu, daß der göttlich verordnete Lehrer unfehlbar lehren 
kann. Ueberdieß bietet uns die heilige Schrift Bei⸗ 
ſpiele von dem höheren Charisma der Inſpiration, die 

bei Sündern vorkamen, ſelbſt wenn ſie gerade im Be⸗ 

griffe waren, Gott zu beleidigen. Von Habſucht ge- 
trieben verſuchte der Prophet Bileam zu drei verſchie⸗ 

denen Malen einen feierlichen Fluch über Iſrael aus⸗ 

zuſprechen, aber vergebens, denn „er konnte nichts 

anderes reden als was der Herr ihm in den Mund 

legte“. (Num. 22, 38.) Und da Kaiphas zu den 

Juden, welche den Tod unſeres Herrn wollten, ſagte, 

„ſie wüßten nichts und bedächten nicht, daß es beſſer 

für ſie wäre, wenn Ein Menſch für das Volk ſtürbe, 

als wenn das ganze Volk zu Grunde ginge“, macht 

der Evangeliſt hiezu die Bemerkung, daß „er nicht 

aus ſich ſelbſt redete, ſondern weil er in dieſem Jahre 

Hoherprieſter war, weiſſagte, daß Jeſus für das Volk 

ſterben würde; und nicht allein für das Volk, ſondern 

damit er auch die zerſtreuten Kinder Gottes in Eins 

zuſammenbrächte.“ (Joh. 11, 49—52.) . 

Wenn nun die höhere Gnadengabe der Inſpiration 

von der Heiligkeit ihres Beſitzers unabhängig iſt, um 

wie viel mehr iſt es dann die geringere und äußer⸗ 

liche Gabe der Infallibilität! In Wahrheit, dieſe 

Einwürfe ruhen auf der halbbewußten Annahme, die 

Unfehlbarkeit der Kirche ſei das Reſultat der Weis⸗ 

heit, Heiligkeit und Klugheit derjenigen, welche ſie 

regieren, und ſie ſei darum im Grunde eine rein 
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natürliche Gabe, während im Gegentheil der einzige 
Grund ihrer Unfähigkeit, etwas Irriges zu lehren, in 

dem übernatürlichen Beiſtand und in der Leitung des 

heiligen Geiſtes zu ſuchen iſt, den ihr göttlicher Stifter 
ihr verſprach. 
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II. 

Wir kommen jetzt zu der zweiten Frage: Welches 

iſt das Subject der kirchlichen Unfehlbarkeit — d. i. in 

welcher Perſon oder in welchen Perſonen ruht ihre 

Gabe, mit Unfehlbarkeit zu lehren? Offenbar muß ſie 
entweder in der Geſammtheit der Gläubigen ohne 

Unterſchied ruhen, oder fie muß das ausſchließliche 

Eigenthum eines oder mehrerer Glieder des Ganzen 

ſein. Den erſten Fall dürfen wir ſogleich bei Seite 

laſſen, denn Niemanden iſt es je im Traume einge⸗ 

fallen, für die Gläubigen im Allgemeinen das unfehl⸗ 

bare Lehramt in Anſpruch zu nehmen; auch in der 

Schrift und Kirchengeſchichte findet ſich kein Grund 

für einen derartigen Anſpruch. So etwas wäre ver- 

kehrt und hieße die Eeclesia docens (die lehrende 

Kirche) und die Eeclesia docta (die hörende Kirche) 

in Gedanken vermengen. Es iſt allerdings wahr, daß 

die Geſammtheit der Gläubigen in Vereinigung mit 

dem heiligen Stuhl — denn das verſtehen wir unter 

der Ecclesia docta — im Glauben unfehlbar iſt. 

Alles, was ſie für eine Glaubenswahrheit hält, iſt 

ſicherlich eine ſolche, und alles, was ſie als dem Glauben 
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widerſprechend verwirft, widerſpricht ihm. Es kann 

ſogar keine zeitweilige und theilweiſe Verdunkelung der 

geoffenbarten Wahrheit im ganzen Umfange der Kirche 

eintreten. Aber das Zeugniß, welches fie der Wahr- 

heit gibt, iſt paſſiver Art. Ihr Zeugniß muß von ihr 

durch Andere erbracht werden. Sie kann nicht ſprechen 
und lehren, gerade deßhalb, weil ſie überall in der 

Welt verbreitet iſt. Zu lehren darf nur verhältniß⸗ 

mäßig Wenigen zuſtehen. Ueberdieß iſt gerade ihre 

Gabe der Indefectibilität, welche ſie zu einer unfehl⸗ 
baren Lehrerin befähigt, das Reſultat der Lehre, welche 

ſie empfängt. Sie kann nicht abirren von der Wahr⸗ 

heit, weil ihre Lehrer unfehlbar ſind. „Der Glaube 

kommt von dem Hören.“ (Röm. 10, 17.) Wie wir 
hören, ſo ſind wir verpflichtet zu glauben, einfach und 

ohne Prüfung; denn wir ſind verpflichtet, unſeren Ver⸗ 

ſtand dem geoffenbarten Worte zu unterwerfen, ſobald 

es uns in genügender Weiſe vorgeſtellt wird. Die 

Ecclesia doeta (die Gläubigen im Allgemeinen) find 

folglich verpflichtet, die Lehre der Eeclesia docens (die 

lehrende Kirche) zu hören und für wahr zu halten. 

Und da ſie hiezu verpflichtet iſt, ſo liegt ihre Sicher⸗ 

heit vor Irrthum einzig in der Unfehlbarkeit ihrer 

Lehrer. So muß das Lehramt der Kirche nicht der 

Geſammtheit, ſondern nur einigen Wenigen übertragen 

ſein. Und die Unfehlbarkeit, welche das weſentliche 

Merkmal des Lehramts iſt, muß ihnen zukommen unab⸗ 

hängig von der hörenden Kirche, als eine Gnadengabe, 

die ihnen von Oben verliehen iſt. Dieß ſtimmt genau 

überein mit dem, was St. Paulus uns erwarten läßt, 
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wenn er jagt, daß Chriſtus „Einige zu Apoſteln, Einige 

zu Propheten, Einige zu Evangeliſten, Einige aber zu 
Hirten und Lehrern verordnet habe, für die Vervoll⸗ 

kommnung der Heiligen, für die Ausübung des Dienſtes, 

für die Erbauung des Leibes Chriſti“. (Eph. 4, 11. 12.) 

Welches iſt nun die Natur dieſes Lehrkörpers und 

aus welchen iſt er zuſammengeſetzt? Mit anderen Wor⸗ 

ten, welches ſind die Hirten der Kirche, denen unſer 
Heiland das Amt und die Pflicht übertragen hat, die 

Gläubigen in ſeiner Wahrheit zu unterweiſen? Das iſt 

es, was wir jetzt zu beſtimmen haben. 

Wenn wir die Anfänge der Kirche betrachten, wie 

ſie in der evangeliſchen Geſchichte ſkizzirt ſind, ſo finden 

wir zwei von einander unabhängige Reihen von That⸗ 

ſachen, welche den Schlüſſel bilden zur Erklärung ihrer 

nachherigen Organiſation und Geſchichte. Die erſte 

Reihe bezieht ſich nur auf Petrus allein, und die zweite 

auf alle Apoſtel zuſammen, den Petrus folglich ein⸗ 

geſchloſſen. Wir wollen den Zweck und die Bedeutung 

einer jeden beſonders betrachten. 

Um mit den Stellen zu beginnen, welche ſich nur 

auf Petrus beziehen, ſo leſen wir in dem Evangelium 

nach Matthäus: „Als Jeſus in die Gegend der Stadt 

Cäſarea Philippi kam, fragte er ſeine Jünger und 

ſprach: „Wofür halten die Leute den Menſchenſohn?“ 

Die Frage war an alle Apoſtel gerichtet und alle 

waren bereit mit einer Antwort darauf. „Sie ſprachen: 

Einige für Johannes den Täufer, andere für Elias, 

andere für Jeremias oder einen aus den Propheten.“ 

Sodann wandte ſich Jeſus noch einmal an alle Apoſtel 
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und „ſagte zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr 

mich?“ Sie hatten alle raſch auf die Frage geant⸗ 

wortet: „Wofür halten die Leute den Menſchenſohn?“; 

aber ſie ſchwiegen auf die Frage: „Wofür haltet ihr 

mich?“ — alle, mit Ausnahme des Petrus. „Simon 

Petrus antwortete und ſprach: Du biſt Chriſtus, der 

Sohn des lebendigen Gottes.“ Bis hieher hat der 

Heiland zu allen Apoſteln geſprochen. Er wendet ſich 

jetzt nur an jenen Apoſtel, welcher, allein unter ſeinen 

Brüdern, in ein offenes Bekenntniß des Glaubens an 

die Gottheit Chriſti ausgebrochen war. „Und Jeſus 

antwortete und ſprach zu ihm: Selig biſt du, Simon, 

Sohn des Jonas: denn Fleiſch und Blut hat dir das 

nicht geoffenbart, ſondern mein Vater, der im Himmel 

iſt. Und ich ſage dir:“ „das iſt, wie St. Leo es um⸗ 

ſchreibt, wie mein Vater dir meine Gottheit geoffen⸗ 

baret hat, ſo mache ich dir deinen Vorrang bekannt.“ 

„Du biſt Petrus:“ — „das iſt, wie St. Leo fort⸗ 

fährt, da ich der unverletzbare Fels bin, der Eckſtein, 

welcher aus beiden eines macht, der Grund, wo Nie- 

mand einen andern legen kann, ſo biſt auch du der 
Fels, weil du befeſtigt wirſt durch meine Macht, ſo 

daß was immer an Macht mir gehört als mein Eigen- 

thum, dein iſt in Gemeinſchaft mit mir durch Theil⸗ 

nahme.“ (S. Leo I. in Anniversario Assumptionis, 

serm. IV.) „Und ich ſage dir: Du biſt Petrus, und 

auf dieſen Felſen will ich meine Kirche bauen, und die 

Pforten der Hölle werden ſie nicht überwältigen. Und 

dir will ich die Schlüſſel des Himmelreiches geben. 

Alles, was du auf Erden binden wirſt, das ſoll auch 
Knox. 5 8 2 
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im Himmel gebunden fein, und alles, was du auf 

Erden löſen wirft, das ſoll auch im Himmel gelöſet 

ſein.“ (Matth. 16, 13-19.) 

Mit dieſen Worten gibt unſer Heiland die Ver⸗ 

heißung, ſeine Kirche auf Petrus zu bauen, als auf 

einen Felſen oder unbeweglichen Grund; und er fügt 

bei, daß in Folge deſſen die Pforten der Hölle oder 

Satan und ſeine Legionen ſie niemals vernichten wür⸗ 

den. Der Sinn dieſer Metapher iſt klar. Wie die 

Feſtigkeit eines Hauſes abhängt von der Feſtigkeit des 

Grundes, auf dem es ſteht, ſo leitet die Kirche ihre 

Unbeweglichkeit von ihrem Grunde, von Petrus her. 

So gibt der Herr die wirkſame Verheißung, daß Petrus, 
auf dem die ganze Kirche ruht, ſelbſt unbeweglich ſein 

werde, wie ſein neuer Name, Petrus oder Fels es 

andeutet. 

Aber was iſt eigentlich unter der Unbeweglichkeit 

der Kirche zu verſtehen und wie überträgt Petrus dieſe 
Unbeweglichkeit auf ſie und bewahrt ſie ſo vor der 

Möglichkeit, überwunden zu werden? Das Bekenntniß 

des einen wahren Glaubens iſt die Lebensbedingung 

der Kirche, und auf der ununterbrochenen Ueberlieferung 

dieſes Bekenntniſſes beruht die ewige Dauer der Kirche. 

Wenn es dem Satan gelänge, den Glauben nur in 

einem einzigen Punkte zu fälſchen, würde er die Kirche 

überwältigen, was er nach der Verheißung des Herrn 

nie thun wird. Wenn nun die Indefectibilität der 

Kirche im Glauben von Petrus kommt, ſo daß ſie 
getrennt von Petrus irren könnte und mit ihm ver⸗ 
einigt nicht irren kann, ſo kann dieß nur den Sinn 

* 
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haben, daß fie in dem Glauben des Petrus eine uns 

trügliche Glaubensregel beſitzt und in der Lehre des 

Petrus eine unfehlbare Führerin, der fie nur mit ab- 

ſoluter innerer Unterwerfung zu folgen braucht, um 

unmöglich von dem Wege des Glaubens abirren und 

zu Grunde gehen zu können. So ſchließt die Ver⸗ 

heißung des Herrn, daß er ſeine Kirche auf Petrus 

bauen und daß die Pforten der Hölle fie nicht über- 

wältigen werden, ganz folgerichtig die weitere Ver— 

heißung der Unfehlbarkeit des Petrus in ſich. Die 

Worte, welche folgen, beſtätigen und erweitern die 

Vorrechte des Petrus. Die Schlüſſel des Himmel⸗ 

reiches oder der Kirche, welche Chriſtus dem Petrus 

verſprach, ſymboliſiren die Vollgewalt und oberſte 

Jurisdiction, mit der er betraut ſein ſollte. Sie zeigen 

an, daß Petrus nicht bloß der unfehlbare Lehrer des 

Glaubens für die ganze Kirche ſein ſolle, ſondern daß 

er auch die Vollmacht haben werde, die Gläubigen 

unter der Strafe der Ausſchließung aus dem himm⸗ 

liſchen Reiche zu verpflichten, ihre Urtheile mit ſeiner 
Lehre in Einklang zu bringen. ; 

Wir wollen jetzt zur nächſten Stelle übergehen, 

in welcher Petrus nochmals durch Chriſtus von den 

andern Apoſteln getrennt und ihm allein eine Ver⸗ 

heißung gegeben wird, an der ſie nicht Theil haben 

ſollen. Dieſes geſchah am Abende vor ſeinem Leiden. 

Die Apoſtel waren ſämmtlich um den Herrn verſam— 

melt, als er wieder mit ihnen von ſeiner Kirche zu 

reden begann unter dem Bilde eines Reiches, welches 

er „ihnen bereitete“, in welchem ſie „auf Thronen 
2 * 
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ſitzen ſollten, die zwölf Stämme Ifſraels zu richten“. 

So weit waren ſeine Worte an alle gerichtet. Aber 

nun wandte er ſich zu Petrus und machte ihn in feier⸗ 

lichem Tone auf die Prüfungen aufmerkſam, die ihm 
und ſeinen Brüdern, den künftigen Vorſtehern der 

Kirche, bevorſtänden. „Simon, Simon! ſiehe, der 

Satan hat verlangt, euch ſieben zu dürfen wie den 

Weizen.“ Ihr, die Apoſtel — um die Worte unſeres 

Herrn zu umſchreiben — ihr, die ich beſtimmt habe, 

„auf Thronen zu ſitzen und die zwölf Stämme Ifraels 

zu richten“, werdet vom Satan verſucht und geprüft 

werden, wie der Weizen geworfen wird, wenn er ge⸗ 
reinigt wird. Ihr, die Lehrer der Kirche, werdet das 

beſondere Ziel der argliſtigen Angriffe Satans ſein; 

denn er weiß wohl, daß der ſicherſte Weg, die Jünger 

zu verführen, der iſt, den Meiſter zu verführen, und 

daß die Pforten der Hölle die Kirche überwältigen 

würden, wenn er euch von dem Glauben abbringen 

könnte, die ihr die Führer und Leiter der Gläu⸗ 

bigen ſeid. 5 

Solcher Art war die Gefahr, welche der Herr 

dem Petrus vorherſagte; aber welche Vorſorge traf er 

gegen dieſe Gefahr und wie ſicherte er die Lehrer der 

Kirche vor der Möglichkeit, in Irrthümer wider den 
Glauben zu fallen und ſo die Geſammtheit der Gläubigen 

ins Verderben hinabzuziehen? „Simon, Simon! ſiehe, 

der Satan hat verlangt, euch ſieben zu dürfen, wie 

den Weizen; ich aber habe für dich gebetet, daß dein 

Glaube nicht gebreche, und wenn du einſt bekehrt biſt, 

ſo ſtärke deine Brüder.“ (Luk. 22, 32.) Das Gebet 
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Chriſti bringt feine Erfüllung mit ſich. Wenn er 

betete, daß des Petrus Glaube nicht gebrechen möchte, 

fo machte er dadurch den Petrus im Glauben inde— 

fectibel. Und wenn er das nämliche Gebet für alle 
Lehrer der Kirche verrichtet hätte, ſo würde er den 

Glauben Aller vor der Möglichkeit des Irrthums ge- 

ſichert haben. Doch es hat ihm nicht gefallen, dieſes 

zu thun. Warum? Weil er bereits den Petrus zum 

Felſen, auf den er ſeine Kirche bauen wollte, erwählt 

und die Abhängigkeit von der Lehre des Petrus zur 

Bedingung der Feſtigkeit der Kirche wider alle Angriffe 

des Teufels gemacht hatte. Darum betete er jetzt nur 

für Petrus, daß ſein Glaube nicht gebrechen ſollte, und 

beauftragte den Petrus, kraft der Unfehlbarkeit, die er 

für ihn erfleht hatte, „ſeine Brüder zu beſtärken,“ das 

iſt zu ſein wie ein Pfeiler der Stärke, auf welchem 

jene, die mit ihm an dem Lehr- und Vorſteheramte 

der Gläubigen Theil hatten, ſicher ruhen könnten. So 

ſorgte der Heiland hinreichend für die Bedürfniſſe der 

Kirche und noch in ſolcher Weiſe, um klar und deut— 

lich die Abhängigkeit anzuzeigen, in welcher er wollte, 

daß alle Glieder der Kirche, Lehrer und Gläubige in 

gleicher Weiſe, zu Petrus ſtehen ſollten. Er machte 

den Petrus feſt und unfehlbar in ſich ſelbſt; und er 

verſprach den Brüdern des Petrus eine gleiche Feſtig⸗ 

keit und Unfehlbarkeit, nicht jedoch an und für ſich, 

ſondern unter der Bedingung, daß fie in ihrem Glau⸗ 

ben und in ihrer Lehre mit dem Glauben und mit der 
Lehre des Petrus übereinſtimmen und ſo mittelbar an 

der Feſtigkeit und Unfehlbarkeit Theil nehmen ſollten, 
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um wieder den heiligen Leo anzuführen, die Stärke 

Aller gewährleiſtet und der Beiſtand der göttlichen 
Gnade geordnet in der Weiſe, daß die Feſtigkeit, welche 
Chriſtus dem Petrus verleiht, durch Petrus auf die 

Apoſtel übertragen wird.“ (Ebend.) 

Die Verheißung, welche der Herr dem Petrus 

bei dieſen zwei Gelegenheiten gab, die wir betrachtet 

haben, bezog ſich auf eine noch künftige Zeit. Wir 

wenden uns jetzt zu der Erfüllung dieſer Verheißung 

und zur Bekleidung des Petrus mit dem Amt und der 

Würde, für die er erwählt worden. An einem der 

vierzig Tage zwiſchen Auferſtehung und Himmelfahrt 

erſchien Jeſus feinen Jüngern am Geſtade des See's 

von Tiberias. „Es waren damals bei einander Simon 

Petrus, Thomas, der Zwilling genannt, Nathanael von 

Cana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei 
andere von ſeinen Jüngern. Als ſie nun Mahl ge⸗ 

halten hatten, ſprach Jeſus zu Simon Petrus: Simon, 

Sohn des Johannes, liebſt du mich mehr als dieſe? 

Er ſprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich 
liebe. Er ſprach zu ihm: Weide meine Lämmer! 

Abermal ſagte er zu ihm: Simon, Sohn des Johan⸗ 

nes, liebſt du mich? Er ſprach zu ihm: Ja, Herr, du 

weißt, daß ich dich liebe. Er ſagte zu ihm: Weide 

meine Lämmer! Er ſprach zum dritten Male zu ihm: 
Simon, Sohn des Johannes, liebſt du mich? Da 

ward Petrus traurig, daß er zum dritten Male zu 

ihm ſagte: Liebſt du mich? und er ſagte zu ihm: 

Herr, du weißt alles, du weißt, daß ich dich liebe. 
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Er ſprach zu ihm: Weide meine Schafe!“ (Joh. 21, 

2. 15-17.) 

So beſtimmte der gute Hirt, der kurz zuvor ſein 

Leben hingegeben hatte für ſeine Schafe, als er im 

Begriffe war, dieſe Welt zu verlaſſen und zu ſeinem 

Vater zurückzukehren, den Petrus dazu, daß er ſeine 

Stelle auf Erden vertrete und an ſeiner Statt und 

mit ſeiner Autorität der eine Hirt über die ganze 

Heerde ſei. Weide, oder, wie das Wort genauer wieder 

gegeben werden dürfte, ſei der Schäfer und Hirt meiner 

Lämmer und meiner Schafe. Das war das Amt des 

Petrus. Alle, welche zur Heerde Chriſti gehören, 

Apoſtel, Biſchöfe, ſogar die Mutter Gottes ſelbſt, 

wurden von Chriſtus der Hirtenſorge des Petrus un⸗ 

terſtellt und ſeiner oberſten Jurisdiction unterworfen. 

Und wie „die Schafe dem Hirten folgen, weil ſie ſeine 

Stimme kennen, dagegen einem Fremden nicht folgen 

wollen, weil ſie die Stimme der Fremden nicht kennen“ 

(Joh. 10, 4. 5.), ebenſo kennen die Schafe Chriſti die 

Stimme des Petrus und folgen ihr, weil ſie in Petri 

Stimme die Stimme Chriſti hören. In dieſer Weiſe 

hat der, welcher die Verheißung gab, ſeine Kirche auf 

Petrus zu bauen, ſein Verſprechen erfüllt, indem er 

den Petrus als oberſten Hirten der ganzen Heerde auf- 

ſtellte, „den Hirten und den Stein Iſraels“ (Geneſ. 
49, 24.) zumal. 

Ein Hauptbeſtandtheil des Hirtenamtes iſt es, die 

Schafe mit gutem und angemeſſenem Futter zu ver⸗ 

ſorgen und ſie von jeder ungeſunden und giftigen Weide 

fern zu halten. Unſer Herr ſpielte hierauf an, als er 
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zu Petrus ſprach: „Weide meine Schafe.“ Wie es 

nun der Zweck der irdiſchen Speiſe iſt, das Leben des 

Leibes zu nähren und zu erhalten, ſo muß auch die 
Nahrung, welche Petrus beauftragt iſt, der Heerde 

Chriſti zu geben, in lauter ſolchen Dingen beſtehen, 

welche geeignet ſind, das geiſtliche Leben der Schafe zu 

erhalten. Es iſt aber der Glaube nach dem Apoftel 

der Grund des geiſtlichen Lebens, da „der Gerechte 

aus dem Glauben lebt“ (Röm. 1, 17.), und „es ohne 
den Glauben unmöglich iſt, Gott zu gefallen“. (Hebr. 
11, 6.) Es gehört darum zu dem Amte des Petrus, 

als des Hirten der ganzen Kirche, die Schafe „zu 

nähren mit den Worten des Glaubens und der guten 
Lehre“ (1. Tim. 4, 6.), und zu wachen, „daß fie nicht 

durch allerlei fremde Lehren verführt werden“ (Hebr. 

13, 9.), „wider die Lehre, die ſie erlernt haben.“ 

(Röm. 16, 17.) Um das zu können, muß Petrus 

von Chriſtus die Fähigkeit empfangen haben, unfehlbar 

zu unterſcheiden zwiſchen dem, was mit dem Glauben 

übereinſtimmt und dem, was ihm widerſpricht. Denn 

ein untergeordneter Hirt, welchem nur ein Theil der 

Heerde Chriſti anvertraut iſt, kann irren ohne Schaden 

für die ganze Heerde, weil der oberſte Hirt da iſt, ihn 

zu berichtigen und die Heerde vor ſeiner Lehre zu 

warnen. Aber wenn der Hirt der Hirten, der Schäfer 

aller Schafe Chriſti durch irgend eine Möglichkeit Irr⸗ 

thum ſtatt der Wahrheit lehren könnte, ſo könnte die 

Kirche vom Glauben abfallen und die Pforten der Hölle 

ſie überwältigen, da er keinen Höheren über ſich hat, 

der ihn corrigirte, und da die ganze Heerde verpflichtet 
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ift, nach feiner Lehre zu glauben. Deßhalb iſt die 

Gabe der Unfehlbarkeit mit Nothwendigkeit in dem 

Amt eines allgemeinen Hirten enthalten, und ſelbſt 

wenn Chriſtus nicht bereits ausdrücklich dem Petrus 

verſprochen hätte, daß ſein Glaube nicht gebrechen 

ſollte, würden wir ſeine Unfehlbarkeit aus der Natur 

des Amtes gefolgert haben, das ihm mit den Worten 

übertragen wurde: „Weide meine Lämmer, weide meine 

Schafe.“ 

Wir wollen jetzt zu den Stellen in den Evan— 

gelien übergehen, welche von den beſonderen Vollmach— 

ten reden, die von dem Herrn den ſämmtlichen Apoſteln 

mit Einſchluß des Petrus verliehen wurden. Es ſind 

drei an der Zahl. Die erſte dieſer Stellen bezieht ſich 

auf das, was bei einer gewiſſen Gelegenheit während 

der Zeit des öffentlichen Wirkens unſeres Herrn ſtatt— 

fand. Er hatte kurz vorher davon geſprochen, wie un— 

gehorſame Glieder der Kirche von den Gläubigen an⸗ 

geſehen werden ſollten. „Wenn er die Kirche nicht 

hören will, ſo ſei er dir wie ein Heide und öffentlicher 

Sünder.“ Dann wandte er ſich an ſeine Apoſtel und 

fuhr fort: „Wahrlich, ſage ich euch, alles, was ihr auf 
Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden 

ſein, und alles, was ihr auf Erden löſen werdet, wird 

auch im Himmel gelöſet ſein.“ (Matth. 18, 17. 18.) 

Dieſe Worte enthalten das Verſprechen einer allgemei- 

nen Jurisdiction über die ganze Kirche, welche den 

Apoſteln ſpäter übertragen werden ſoll. Es ſind ganz 

die nämlichen Worte, mit denen dem Petrus allein und 

nicht mit den andern Apoſteln eine ähnliche Verheißung 
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gegeben wurde, als Chriſtus ihn zum Felſen erwählte, 

auf den er eines Tages ſeine Kirche bauen wollte. 

Indeſſen iſt hier dieſer Unterſchied zu beachten: bei 
Petrus folgten ſie unmittelbar auf die Verheißung: 

„Dir will ich die Schlüſſel des Himmelreiches geben,“ 

und ſind hierauf zu beziehen, während ſie, zu den 

Apoſteln geſprochen, allein ſtehen und ohne Anſpielung 

auf eine Verheißung der Schlüſſel. Die Bewahrung 

der Schlüſſel, ſo gut wie der Gebrauch derſelben, wurde 

dem Petrus für ſich gegeben. Der Gebrauch der 

Schlüſſel war den Apoſteln nur mit Einſchluß des 

Petrus verliehen. Daraus können wir den Schluß 

ziehen, daß die andern Apoſtel in Betreff der Aus⸗ 

dehnung ihrer Jurisdiction dem Petrus zwar gleich, in 

der Ausübung derſelben aber ihm untergeordnet waren. 

Ihre Befugniſſe waren immer durch ſeine Obergewalt 

beſchränkt. | 

Wir gehen über zur nächſten Stelle. An dem 

Abend des erſten Oſtertages, als „die Jünger ver⸗ 

ſammelt waren“ bei verſchloſſenen Thüren „aus Furcht 
vor den Juden, kam Jeſus, ſtand in ihrer Mitte und 

ſprach: Friede ſei mit euch! Wie mich der Vater ge⸗ 

ſandt hat, ſo ſende ich euch. Da er dieß geſagt hatte, 

hauchte er ſie an und ſprach zu ihnen: Empfanget den 

heiligen Geiſt: welchen ihr die Sünden nachlaſſen wer⸗ 

det, denen ſind ſie nachgelaſſen, und welchen ihr ſie 
behalten werdet, denen ſind ſie behalten.“ (Joh. 20, 

19. 21—23.) 

Die dritte Stelle iſt folgende: an dem Tage der 

Auffahrt des Herrn, gerade als er im Begriffe war, 
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dieſe Erde zu verlaſſen, gab er den Eilfen ihre Sendung 

und ſprach: „Mir iſt alle Gewalt gegeben im Himmel 
und auf Erden. Darum gehet hin, lehret alle Völker 

und taufet ſie im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des heiligen Geiſtes; und lehret ſie alles halten, 

was ich euch geboten habe; und ſiehe, ich bin bei euch 

alle Tage bis an das Ende der Welt.“ (Matth. 28, 

18—20.) „Wer da glaubt und ſich taufen läßt, der 

wird ſelig werden; wer aber nicht glaubt, der wird 

verdammt werden.“ (Marc. 16, 16.) 
Aus dieſen Stellen erſehen wir, daß der Heiland 

der Geſammtheit der Apoſtel mit Einſchluß des Petrus 

allgemeine Jurisdiction und Lehrunfehlbarkeit übertrug; 

denn das Recht, alle Menſchen zu lehren und von allen 

Glauben an ihre Lehre unter der Strafe der ewigen 

Verdammniß zu verlangen, ſchließt in ſich, daß die 
Lehrer unfehlbar ſind. Aber dieſe Vollmachten müſſen 

im Einklang mit denjenigen erklärt werden, welche 
Petrus bereits beſonders unabhängig von den andern 

als ſein perſönliches Prärogativ empfangen hatte. Das, 

was den Apoſteln in ihrer Geſammtheit gegeben wurde, 

konnte keine von den Gewalten des Petrus aufgehoben 

oder beſchränkt haben. Daher blieb Petrus immer noch 

der einzige Fels, auf welchen die Kirche gebaut war 

und von dem ſie ihre Feſtigkeit zu empfangen hatte. 

Er war immer noch der einzige oberſte Leiter und Hirt 
der Schafe und Lämmer Chriſti. Er behielt immer 

noch die Bewahrung der Schlüſſel des Himmelreiches. 

Sein Glaube, für den Chriſtus allein gebetet hatte, 
blieb immer noch die einzige Quelle der Feſtigkeit im 

W 
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Glauben für die ganze Kirche. Mit Einem Wort, die 
Vollmachten, welche Chriſtus den andern Apoſteln mit- 

theilte, als ſie mit Petrus in ihrer Mitte vor ihm 

ſtanden, thaten der beſonderen und unmittheilbaren 

Prärogative des Petrus, ſeiner Obergewalt keinen 

Abbruch. | 

Seine Brüder im Apoſtolate hörten nie auf, ihm 

in der Ausübung ihrer Jurisdiction untergeordnet zu 

ſein und von ihm als ihrem Haupte abzuhängen. 

Das war im Umriß die Organiſation, welche 

Chriſtus ſeiner Kirche verlieh. Er baute ſie auf Petrus, 

indem er dem Petrus eine centrale oberſte unabhängige 

und unfehlbare Autorität übertrug; und er umgab den 

Petrus mit ſeinen Brüdern im Apoſtolat, auf daß ſie 

ihn in ſeinem Amte unterſtützten und an ſeinen Ge⸗ 

walten Theil hätten, mit Ausnahme jener, auf welcher 

die Einheit und Feſtigkeit der ganzen Kirche beruhte, 

der abſoluten und unbeſchränkten Obergewalt des 

Petrus. 
Die erſte Geſchichte der Kirche, welche in der 

Apoſtelgeſchichte verzeichnet iſt, beleuchtet die praktiſche 

Wirkung dieſer Organiſation. Ueberall ſehen wir den 

Petrus die Führung und Leitung der andern Apoſtel 

in die Hand nehmen und als ihr Haupt auftreten. 
So war es Petrus, welcher die Wahl eines Apoſtels 

an Stelle des Judas vorſchlug und zu den verfam- 
melten Schaaren am Pfingſtfeſte redete. Es war 

Petrus und nicht Johannes, wenn ſie auch beiſammen 

waren, welcher den Lahmen an der ſchönen Tempel⸗ 

pforte heilte; und als die zwei Apoſtel ergriffen wurden, 
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weil fie Chriſtum predigten, führte Petrus allein die 

Vertheidigung des Geſchehenen vor den Hohenprieſtern 

und Aelteſten des Volkes. Auf den Verweis des Petrus 

hin fielen Ananias und Sapphira todt nieder, und 
Simon der Magier zitterte. Der Schatten des Petrus 

heilte die Kranken, auf welche er ſiel. Es war Petrus, 

der aus eigener Vollmacht den erſten bekehrten Heiden, 

den Cornelius, in die Kirche aufnahm und ſo den 

Grundſatz aufſtellte, welcher die Judenchriſten jo be- 

fremdete, daß die Scheidung zwiſchen Jude und Heide 

in Chriſtus aufgehört habe. Als Petrus von Herodes 

in das Gefängniß geworfen wurde, „betete die Kirche 

ohne Unterlaß für ihn zu Gott.“ (Apoſtelg. 12, 5.) 

Und „drei Jahre nach ſeiner Bekehrung“ kam Paulus 

„nach Jeruſalem, um Petrus zu ſehen, und blieb bei 

ihm fünf Tage“ (Galat. 1, 18), um durch dieſe äußer⸗ 

liche Handlung die Oberhoheit des Petrus anzuerkennen. 

Dabei finden wir nicht, daß die Thätigkeit der 

anderen Apoſtel durch Petrus irgendwie gehindert oder 

unwirkſam gemacht worden wäre; im Gegentheil, als 

große Meinungsverſchiedenheiten ſich in der Kirche er- 

hoben hatten bezüglich der Verbindlichkeit des jüdiſchen 

Gebrauches der Beſchneidung für die bekehrten Heiden, 

kam es dem Petrus nicht in den Sinn, die Frage 

durch einen Act höchſter Autorität beizulegen, wie er 

hätte thun können, ſondern „die Apoſtel und Aelteſten 

verſammelten ſich, dieſe Sache zu unterſuchen“. (Apſtg. 

15, 6.) Zuletzt, „als viele gemeinſchaftliche Unter⸗ 

ſuchungen gepflogen waren, erhob ſich Petrus“, gab 
ſeine Entſcheidung und ſprach: „Männer, Brüder! Ihr 
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wiſſet, daß Gott vor langer Zeit (mich) unter ung 

erwählt hat, daß die Heiden durch meinen Mund das 

Evangelium hören und glauben ſollen. Nun denn, 

warum verſuchet ihr Gott, daß ihr ein Joch auf den 
Nacken der Jünger leget, welches weder unſere Väter 

noch wir zu tragen vermochten?“ Als Petrus auf⸗ 

gehört hatte zu reden, war der Streit zu Ende „und 

die ganze Menge ſchwieg“, und die Entſcheidung der 

Apoſtel und Aelteſten war in Uebereinſtimmung mit 

dem, was Petrus ihnen vorgetragen hatte. So ſehen 

wir den Petrus einen Lehrpunkt entſcheiden, jedoch nicht 

für ſich allein, wie er es that, als er den Cornelius 
in die Kirche aufnahm, ſondern in Mitte ſeiner Brüder, 

ihre Stimme mit der ſeinigen zu einem gemeinſamen 

Ausſpruche vereinend und in der Einheit mit ihnen 

eine gemeinſame Unfehlbarkeit beſitzend. 

So war die Organiſation der Kirche zu Lebzeiten 

der Apoſtel. Wir müſſen jetzt betrachten, in wie weit 

dieſelbe in Folge ihres Todes modificirt worden ſein 

könnte, und welcher Theil ihrer Vollmachten ſie über⸗ 

lebte, als zur ordentlichen und bleibenden Verfaſſung 

der Kirche gehörend. 

Das Werk, welches die Apoſtel zu vollbringen 

berufen waren, war doppelter Art. Ein Theil davon 

bezog ſich auf die Gründung und auf die erſten An⸗ 

fänge der Kirche; der andere Theil war derſelbe, wel⸗ 

chen die Vorſteher der Kirche in jeder Zeit zu voll⸗ 

führen haben. Die Vollmachten, welche Chriſtus den 

Apoſteln gab, entſprechen ihrem Werke, und waren 

darum ſowohl ordentliche als außerordentliche; jedoch 
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mit dem Unterſchied, daß die außerordentlichen mit 
ihnen erloſchen, während die ordentlichen auf ihre Nach⸗ 

folger übergingen. 

Wenn wir die Vollmachten des Petrus von dieſem 

Geſichtspunkte betrachten, werden wir ſehen, daß ſie 

alle ordentliche waren. Die Kirche war auf Petrus 

gebaut, damit ſie einig wäre; Petrus war unfehlbar 

gemacht in der Lehre, damit der Glaube der Kirche 
Einer wäre; und die ganze Kirche war der Oberleitung 

des Petrus anvertraut, damit ſie eine und einig wäre. 
Die Einheit der Kirche war der Grund von der Ober— 

gewalt des Petrus, und die Einheit des Glaubens war 

der Grund von der Unfehlbarkeit des Petrus. Aber 
wenn die Pforten der Hölle die Kirche nicht zu über⸗ 

wältigen vermögen, ſo muß die Einheit der Kirche und 
des Glaubens unverletzt und ununterbrochen fortdauern 

bis zum Ende. Und weil Petrus dieſe Einheit nur 

ſo lange wahren konnte, als er auf Erden blieb, müſſen 

bei dem Tode des Petrus ſeine Vollmachten unverändert 

und ungeſchmälert auf ſeinen Nachfolger und Erben 

übergegangen ſein. Wenn daher Chriſtus zu Petrus 

ſagte: „Auf dieſen Felſen will ich meine Kirche bauen; 

ich habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht ge- 

breche, und du, wenn du bekehrt ſein wirſt, beſtärke 

deine Brüder; weide meine Lämmer, weide meine 
Schafe,“ ſo ſprach er in Petrus zu allen Nachfolgern 

des Petrus, welche in ſeinen Augen mit Petrus mora⸗ 

liſch Eine Perſon bildeten. Und wie der Regent eines 

Königreiches niemals ſtirbt, obgleich ein König dem 
andern auf dem Throne folgt, ſo ſtirbt gleicher Weiſe 
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in dem himmliſchen Reiche Chriſti auf Erden, in der 

katholiſchen Kirche, Petrus nicht, ſondern lebt, regiert 
und lehrt durch jeden der auf einander folgenden Päpſte, 

welcher gerade ſeinen Stuhl einnimmt, „Petrus hat 

durch Leo's Stimme geſprochen,“ riefen die Väter zu 

Chalcedon aus (i. J. 451), als der Brief des heiligen 

Leo I. ihnen vorgeleſen worden war. „Petrus hat 

durch den Mund des Pius geſprochen,“ war der Ruf 

der verſammelten Biſchöfe, an St. Peters Tag, zu 

Rom 1867. Vierzehn Jahrhunderte trennten dieſe 

Ereigniſſe, und doch kamen bei beiden Gelegenheiten 

dieſelben Gefühle ganz von ſelbſt über die Lippen der 

Hirten der unwandelbaren und unveränderlichen Kirche, 

wann der Nachfolger des Petrus zu ihnen ſprach. 

Alle Vollmachten, die Petrus als Haupt und 

Lehrer der Kirche beſaß, gingen bei ſeinem Tode auf 

den nächſten Inhaber des römiſchen Stuhles über und 

waren ſeitdem mit dieſem Bisthum unauflöslich ver⸗ 

bunden. Aber nicht ſo war es bei den andern Apo⸗ 

ſteln. Ihr Werk war ein außerordentliches. Sie hatten 

als Augenzeugen von Chriſti Auferſtehung Zeugniß ab⸗ 

zulegen, das Evangelium allen Völkern zu predigen und 

die Kirche in jedem Lande zu gründen. Als ſie ſtarben, 
war ihr Werk gethan, und ihr Amt mit den hiezu 

erforderlichen Vollmachten ſtarb mit ihnen. Keiner 

erhob je den Anſpruch, ihnen in ihrem Apoſtolate nach⸗ 
zufolgen oder in der Unfehlbarkeit und univerſalen 

Jurisdiction, mit der ein jeder von ihnen bekleidet war. 

Die Stelle, die ſie in der Kirche einnahmen, war die 

Befriedigung eines zeitweiligen Bedürfniſſes, und 
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Andere, geringer als fie an Würde und Jurisdiction, 

konnten das Werk fortführen, das ſie begonnen hatten. 
Die einzelnen Apoſtel, mit Ausnahme des Petrus, 

hinterließen Keinen, der ihnen nachfolgte. Die Biſchöfe 

werden allerdings in der Kirchenſprache als die Nach— 

folger der Apoſtel bezeichnet, aber es geſchieht dieß 

wegen des biſchöflichen Charakters, welchen das Sacra⸗ 

ment der heiligen Weihe ihnen aufgedrückt hat, und 

nicht mit Rückſicht auf ihre Jurisdiction. Seit dem 

Tode der Apoſtel iſt der römiſche Biſchof, der Inhaber 

des apoſtoliſchen Stuhles, der einzige Apoſtel in der 

Kirche. Dieß iſt einleuchtend, wenn wir die Juris⸗ 

diction der Apoſtel mit jener vergleichen, welche irgend 

ein Biſchof der Kirche beſitzt, wie weit auch immer 

ſeine Autorität reichen mag. Die Biſchöfe empfangen 

ihre Jurisdiction vom Papſte, welcher einem jeden einen 

ſo großen Theil der Heerde Chriſti zutheilt, als ihm 
gut dünkt; die Apoſtel empfingen die ihrige von Chriſtus 

ſelbſt, und ihre Hirtenſorge umfaßte die ganze Kirche. 

(2. Kor. 11, 28.) Die Biſchöfe können vom Papſte 

aus ihrem Amte entfernt werden; die Apoſtel waren 

unabſetzbar. Die Jurisdiction der Biſchöfe wird be⸗ 

ſchränkt oder erweitert je nach dem Gutdünken des 
Papſtes; die der Apoſtel war unbeſchränkt, abgeſehen 
von der nothwendigen Unterordnung unter Petrus, 

welche in ſeiner Obergewalt enthalten war. Die Bi⸗ 

ſchöfe ſind untergeordnete Richter, von deren fehlbaren 

Ausſprüchen in Glaubensſachen eine Appellation an 

den unfehlbaren Richterſtuhl des Petrus zuläſſig iſt; 

die Apoſtel waren perſönlich unfehlbar, richteten alſo 
Knox. 3 



We er, 5 A 

34 

ohne Appellation. In der That, da iſt keine Gleich⸗ 
heit zwiſchen der Stellung der einzelnen Biſchöfe und 
jener der Apoſtel; die Biſchöfe ſtehen in der Hierarchie 

der Jurisdiction weit unter den Apoſteln. 

Der Auftrag, welchen der Herr den Apoſteln gab, 

als ſie mit Petrus ihn auf dem Oelberg umſtanden: 
„Gehet hin und lehret alle Völker Alles, was ich euch 

geboten habe,“ war nicht ausſchließlich an die einzelnen 

Apoſtel gerichtet, welche damals vor ihm ſtanden, ſon⸗ 

dern in ihnen an eine bleibende Corporation von Leh⸗ 
rern, bei denen er verhieß ununterbrochen ſein zu wollen 

bei Ausübung ihres Amtes bis zum Ende der Welt. 

Die Schlußworte: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage 

bis zum Ende der Welt,“ zeigen das. Dieſe Lehrer 
koͤnnen keine anderen ſein als die Biſchöfe in Gemein⸗ 

ſchaft mit dem heiligen Stuhl; denn ihre Stellung in 

der Organiſation der Kirche iſt permanent und unzer- 

ſtörbar; und indem ſie ihre Jurisdiction von dem 

Papſte herleiten, lehren ſie ihre Heerden nicht als ſeine 
Abgeordnete,) ſondern mit einer Autorität, die ihrem 

Amte inhärirt. Es können indeſſen nicht die einzelnen 

Biſchöfe geweſen ſein, in ihrer Eigenſchaft als einzelne 

Perſönlichkeiten, welche unſer Herr im Auge hatte, als 

er ſo ſprach; denn ſeine Worte ertheilten Denen eine 

univerſelle Jurisdiction und Infallibilität, zu welchen 

er ſprach: „Lehret alle Völker.“ „Ich bin bei euch.“ 

Auch haben die einzelnen Biſchöfe nur eine beſchränkte 

Jurisdiction und find in ihrer Lehre dem Irrthum 

) S nicht vermöge päpſtlicher Delegation. 
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unterworfen. Es waren demnach die Biſchöfe der 

Kirche in ihrer Vereinigung, als Glieder eines Leibes 

und handelnd in Unterwerfung unter ihr eines Haupt, 

denen er dieſen Auftrag und dieſe Verheißung gab.“ 
Als ſolche ſind fie unfehlbar, nicht durch eine beſondere 

Gnadengabe, wie ſie dem Nachfolger des Petrus eigen 

iſt, ſondern vermöge ihrer Verbindung mit dem Cen⸗ 5 

trum der Einheit und dem Grund des Glaubens, mit Bd 
5 dem Felſen Petri. Und dieſe Unfehlbarkeit kann der BE 2 

katholiſche Epiſkopat nicht verlieren, weil er als A 

Ganzes ſich nicht von dem Stuhle des Petrus trennen 

kann. Die Verheißung Chriſti verbietet die Möglich- . 

keit einer ſolchen Trennung. F 
Denn wenn die Biſchöfe der Kirche, als ein 

Ganzes, Etwas lehren könnten, was der Lehre des 9 * 

Papſtes widerſpricht, jo würde die Kirche damit au⸗ 
hören, auf Petrus gebaut zu ſein. Aber das kann 

nicht geſchehen, weil Gottes leitende Vorſehung ver⸗ 

pflichtet iſt, es zu verhindern. Die Möglichkeit eines 
ſolchen Falles aufſtellen, wie es zuweilen geſchehen iſt, 

um Unvorſichtige zu verwirren, iſt eine Abſurdität; 

denn es wäre ſo viel als fragen, was geſchehen würde, 

wenn Gott ſich ſelbſt widerſprechen und feinen Ver⸗ 
heißungen untreu werden wollte. Der Grundſatz des 

heiligen Ambroſius, „ubi Petrus, ibi ecelesia,* „wo 
Petrus iſt, da iſt die Kirche,“ erweiſt ſich als wahr, 

nicht nur weil die Kirche verpflichtet iſt, dem Petrus 

zu folgen, ſondern weil es nicht anders ſein kann, als 

daß ſie ihm folgt. Die Kirche unter Petrus iſt ein 

einiger Organismus, deſſen Haupt Petrus und deſſen 
2% a 
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Glieder die Gläubigen find. Und weil fie ein Orga⸗ 

nismus iſt, der nicht aufhören kann, was geſchehen 

würde, wenn das Haupt von den Gliedern und die 

Glieder vom Haupte getrennt wären, ſo folgt, daß die 

Glieder als Ganzes ſich niemals von dem Stuhle 

Petri trennen oder, wenn auch nur auf einen Augen⸗ 

blick, im Widerſpruche mit der Lehre des Petrus er⸗ 

funden werden können. Er, der dem Petrus die Auf⸗ 

ſicht über ſeine ganze Heerde gab, wird Sorge tragen, 

daß die Heerde als Ganzes immer der Stimme des 

Petrus gehorchen wird, ſelbſt wenn es den Feinden 

der Kirche von Zeit zu Zeit gelingt, Theile von ihr 

auf die Abwege der Häreſie und des Schisma zu 
verleiten. | 

In dieſem Sinne alſo werden die Worte des 

Herrn an die Apoſtel auf dem Oelberg immer ihre 

Erfüllung in der Kirche finden. Und es iſt wahr, 

wenn man ſagt, daß, obgleich die Apoſtel mit Aus⸗ 

nahme des Petrus keine einzelnen Nachfolger hinter⸗ 

laſſen haben, der katholiſche Epiſkopat als Ganzes der 

Nachfolger der Apoſtel iſt und der Erbe der apoſtoliſchen 

Vollmachten, mag er nun verſammelt ſein auf einem 

allgemeinen Concil unter dem Papſt oder zerſtreut über 

die Welt in Unterordnung unter ihn. 
Wir haben jetzt zu betrachten, in wie weit das, 

was wir ſo eben dargethan haben, für unſere Zu⸗ 

ſtimmung und Annahme als Katholiken verpflichtend iſt. 

Es iſt ein Glaubensartikel, wie ein Jeder zugeben 

muß, daß Alles, was der Papſt und die Biſchöfe der 

ganzen Kirche zuſammen lehren, als Etwas, das die 
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Gläubigen zu glauben verpflichtet ſind, nothwendig 

wahr iſt. Ob nun der Papſt ein dogmatiſches Decret 

verkündet mit der Approbation eines ökumeniſchen Con⸗ 

eils, welcher Ausdruck gewöhnlich bei ſolchen Gelegen— 
heiten gebraucht wird, oder mit Zuſtimmung des über 

die ganze Welt zerſtreuten Epiſkopates, das macht 

keinen Unterſchied; ein Jeder, der Katholik ſein will, 

muß zugeſtehen, daß ſolche Ausſprüche unfehlbar ſind. 

Das leugnen, hieße leugnen, daß die Kirche unfehlbar 

lehren könne; denn wenn der Papſt und die Biſchöfe 

zuſammen nicht unfehlbar ſind in dem, was ſie be⸗ 
ſchließen, wo ſollen wir dann die Unfehlbarkeit ſuchen? 

Kein Katholik kann alſo leugnen, ohne ſich der 

formellen Häreſie ſchuldig zu machen, daß alle dogma⸗ 

tiſchen Entſcheidungen des Papſtes, welche die Appro⸗ 

bation des katholiſchen Epiſkopats empfangen haben, 
unfehlbar ſind. Aber iſt es ebenſo ſeine Pflicht, zu 
glauben, daß die Approbation des Epiſkopats eine noth⸗ 

wendige und unerläßliche Bedingung dieſer Unfehlbar⸗ 

keit ſei? Mit andern Worten, iſt er verpflichtet, an⸗ 

zunehmen, daß der Papſt für ſich, ohne den Epiſkopat, 

perſönlich unfehlbar iſt, ſo oft er kraft ſeiner eigenen 

Autorität eine dogmatiſche Entſcheidung verkündet und 

hiefür von der ganzen Kirche, von den Biſchöfen ebenſo 

gut wie von den Gläubigen, rückhaltsloſe Zuſtimmung 
fordert? 

Um dieſe Frage zu beantworten, möchten wir die 

Bemerkung machen, es ſei etwas Anderes, wenn man 

verpflichtet iſt, in ſeinem Thun und Laſſen eine Lehre 

als wahr gelten zu laſſen und nach ihr ſein Verhalten 
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einzurichten, und etwas Anderes, wenn man gehalten 
iſt, ihrer Wahrheit mit dem Verſtande beizuſtimmen. 

Laſſen wir jetzt die Frage, ob es die Pflicht eines 
Katholiken iſt, die Lehre von der perſönlichen Unfehl⸗ 
barkeit des Papſtes theoretiſch anzunehmen, ſo iſt das 
nicht zweifelhaft, daß er verbunden iſt und ſtets ver⸗ 
bunden war, ſie praktiſch feſtzuhalten. Während der 
langen Zeit von achtzehn Jahrhunderten kann kein ein⸗ 
ziges Beiſpiel von irgend einem Biſchof oder Laien 
angeführt werden, welcher einem dogmatiſchen Decrete 
des Papſtes die Unterwerfung verweigert hätte, ohne 

ſofort als einer ſchweren Sünde ſchuldig angeſehen zu 

werden. Die Excommunication, welche gewöhnlich über 

den Ungehorſamen verhängt wurde, beweiſt dieß. Nie⸗ 

mals haben die Päpſte ein höheres Tribunal über ſich 

anerkannt. Sie haben niemals die Verweigerung der 

Unterwerfung ſeitens der Gläubigen geduldet, wenn ſie 

einmal ein Urtheil gefällt hatten. Auch hat Niemand 

dagegen als gegen eine Tyrannei proteſtirt, Diejenigen 
ausgenommen, deren Lehren verdammt wurden. Selbſt 

ökumeniſche Concilien, weit entfernt, ſich die Superiorität 

über den Papſt anzumaßen, nahmen die Glaubensent⸗ 

ſcheidungen an, die er ihnen gab, wie das St. Leo 1. 

den Vätern zu Chalcedon that, und baten ihn demüthig, 

ihre Decrete zu beſtätigen: ſo anerkennend, daß dieſe 
ohne Geltung wären, bis ſie der Papſt mit ſeiner 

Sanction beſiegelt hätte. | 
Die Appellationen von dem Richterſpruche des 

Papſtes an ein künftiges allgemeines Concil, denen wir 

zuerſt im fünfzehnten Jahrhundert begegnen, beweiſen 
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durch ihre Neuheit, wie ſehr die Lehre von der Supe⸗ 

riorität eines Concils über dem Papſt der Ueberlieferung 

von vierzehnhundert Jahren widerſprach. Es hat zu 

jeder Zeit aufrühreriſche Menſchen gegeben, aber bis 

dahin war es keinem eingefallen, ſeine Auflehnung mit 

einem ſolchen Vorwand zu decken. Die raſche Verur⸗ 

theilung aber, welche dieſe Appellationen ihren Urhebern 

zuzogen, dienten nur dazu, den Andern die praktiſche 

Verpflichtung kräftiger zum Bewußtſein zu bringen, die 

Allen oblag, ſich rückhaltslos den Verfügungen des Statt- 

halters Chriſti zu unterwerfen. So erließ Martin V. 

unmittelbar nach ſeiner Erwählung (Jahr 1418) eine 

Bulle, in welcher er erklärte, daß „es Keinem geſtattet 

ſei, von dem oberſten Richter, nämlich dem apoſtoliſchen 
Stuhl oder dem römiſchen Biſchof, dem Stellvertreter 

Chriſti auf Erden, zu appelliren oder ſeiner Entſcheidung 

in Sachen, die den Glauben betreffen, die Zuſtimmung 

zu verſagen“. Einundvierzig Jahre ſpäter (i. J. 1459) 
bezeichnete Pius II. in der Bulle Execrabilis „als 
verwerflich und in früheren Zeiten unerhört den Miß- 

brauch, welcher unter vom Geiſte der Empörung er⸗ 
füllten Menſchen aufgekommen war, von dem römiſchen 

Biſchof, dem Stellvertreter Chriſti, an ein künftiges 

Concil zu appelliren“, verdammte ſolche Appellationen 

und verwarf fie als „irrig und abſcheulich“, indem er 

noch beifügte, daß alle ipso facto der Excommunication 

verfallen ſollten, welche es wagten, ſie einzulegen. Im 

nächſten Jahrhundert beſtätigte Julius II. durch die 

Bulle Suscepti (i. J. 1509) die Conſtitution Pius II. 

und erklärte, daß alle Zuwiderhandelnden „als wahre 
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und ausgemachte Schismatiker und als krank im katho⸗ 

liſchen Glauben angeſehen werden ſollten“. Die Ex⸗ 
communication, welche über jene verhängt wird, die an 

ein zukünftiges allgemeines Concil appelliren, iſt nie 

außer Gebrauch gekommen, und ſie wurde auf's Neue 

von Pius IX. in der Conſtitution „Apostolicae Sedis“ 
(i. J. 1869) verkündet. | 

Nichts iſt aus der ganzen Geſchichte der Kirche 

klarer, als daß die Päpfte niemals einen praktiſchen 

Zweifel an ihrer Unfehlbarkeit von Seite der Gläubigen 

geſtattet, ſondern von Allen die rückhaltsloſeſte Unter⸗ 

werfung gefordert haben unter Alles, was ſie beſchließen 

mochten. Doch fie find noch weiter gegangen, denn fie 

wollten nicht geſtatten, ohne eine Verwahrung einzu⸗ 

legen, daß über ihre Decrete von den Biſchöfen der 

Kirche Gericht gehalten würde, ſelbſt wenn dieſes auch 

in unterwürfiger Weiſe geſchah. „Wer hat euch als 

Richter über Uns geſetzt?“ ſchrieb Clemens XI. an 

die franzöſiſchen Biſchöfe (i. J. 1706), „ſteht es den 

Untergebenen zu, Decrete über die Autorität ihres 

Vorgeſetzten zu faſſen und ſeine Decrete einer Unter⸗ 

ſuchung zu unterziehen? Fragt eure Vorfahren, und 

ſie werden euch ſagen, daß es nicht Sache der einzelnen 

Biſchöfe iſt, die Decrete des apoſtoliſchen Stuhles zu 

erörtern, ſondern fie zu vollziehen. Gewiß, wenn ihr 

die Form Unſerer apoſtoliſchen Conſtitution, welche nicht 

von Uns erſonnen wurde, ſondern von Unſeren Vor⸗ 

gängern durch eine lange Zeitenfolge hindurch gebraucht 

worden iſt, näher betrachtet hättet, jo würdet ihr ge⸗ 

ſehen haben, daß Wir weder euren Rath verlangten, 
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noch eure Zuſtimmung erbaten, noch auf eure Mein⸗ 

ungsäußerungen warteten; ſondern Wir forderten von 

euch Gehorſam — jenen Gehorſam nämlich, welchen 

ihr bei eurer Weihe durch einen feierlichen Eid zu 

leiſten verſprachet dem ſeligen Petrus, dem Fürſten der 

Apoſtel, der heiligen römiſchen Kirche, Uns und Unſeren 

apoſtoliſchen Erlaſſen.“ Wenn nun der Gehorſam, 

welchen die untergeordneten Hirten der Heerde Chriſti 

den Entſcheidungen des Hirten der Hirten zu leiſten 

verpflichtet waren, fo rückhaltslos iſt, daß ſie ihre Gil⸗ 
tigkeit nicht einmal prüfen dürfen, wer wird dann mit 

dem geringſten Schatten von Wahrſcheinlichkeit zu be— 

haupten wagen, daß die Lämmer der Heerde — das 

iſt der Clerus und die Laien — ein dogmatiſches De⸗ 

eret des Papſtes praktiſch als fehlbar behandeln durften 
dadurch, daß ſie ſich weigerten, mit voller und abſoluter 

Hingabe ſich ihm zu unterwerfen? Gewiß, wird die 
Frage geſtellt, ſo iſt ſie ſo zu beantworten. 

Wir haben ſodann zu unterſuchen, ob von dem 

theoretiſchen und ſpeculativen Geſichtspunkt aus die 

Lehre von der päpſtlichen Unfehlbarkeit in gleicher Weiſe 

für die Gläubigen verpflichtende Kraft hat; d. i. ob 
jeder Katholik verpflichtet iſt, innerlich dem Satze zu⸗ 

zuſtimmen, welcher behauptet, daß der Papſt, wenn er 

die geſammte Kirche lehrt und von jedem ihrer Glieder 

innere Unterwerfung verlangt, durch die leitende Führ⸗ 
ung des heiligen Geiſtes vor der Möglichkeit des Irr⸗ 

thums geſichert iſt. 

f Die Stellung dieſer Frage wird wahrſcheinlich 
auf den erſten Blick befremden, denn gewiß ſollte 
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man glauben dürfen, daß die praktiſche Verpflichtung 

die ſpeculative als ihre logiſche Folge in ſich ſchließe, 

da der einzige Grund, auf welchen hin wir vernünftiger 

Weiſe verpflichtet ſein können, unſern Verſtand unter 

die Lehre des Papſtes gefangen zu geben, die Annahme 

und Vorausſetzung ſeiner Unfehlbarkeit iſt. 

Seine Unfehlbarkeit leugnen und zugeben, daß wir 

ihm jo rückhaltslos gehorchen müſſen, als ob er un— 

fehlbar wäre, iſt ein handgreiflicher Widerſpruch. Es 

kann demnach nicht überraſchen, wenn man findet, daß 

die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papſtes vierzehn 

Jahrhunderte hindurch unter den Katholiken nie in 

Frage geſtellt wurde. Wie Jeder die praktiſche Ver⸗ 

pflichtung anerkannte, den Decreten des apoſtoliſchen 

Stuhles Gehorſam zu leiſten, ſo hielt ein Jeder mit 

zweifelloſer Gewißheit die theoretiſche Wahrheit feſt, 

daß der Papſt unfehlbar ſei. Dieſes aus der Geſchichte 
der Kirche mit Evidenz zu beweiſen, würde über unſer 

Ziel weit hinausgehen und aus fo weit verzweigtem, 

mannigfaltigem und reichlichem Beweismaterial eine 

Auswahl zu treffen, könnte nur eine falſche Vorſtellung 

von ſeiner Beweiskraft erwecken. Andere haben dieſes 

in eigens dem Gegenſtande gewidmeten Abhandlungen 

gethan. Was uns betrifft, fo wird das Zeugniß Gerſon's, 

des Kanzlers der Pariſer Univerſität, welcher zuerſt die 

Meinung vortrug, daß der Papſt fehlbar ſei, genügen, 

um zu zeigen, eine wie fremde und neue Lehre fie jo- 

gar in den Augen ihres Erfinders war. „Wenn ich 

mich nicht irre,“ ſchreibt er, „ſo würde vor dem Concil 
von Conſtanz (i. J. 1414) Jemand, der das Gegentheil 
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von dieſer Tradition (nämlich dem Supremat des 

Papſtes und ſeiner Unfehlbarkeit) gelehrt hätte, häre⸗ 

tiſcher Bosheit beſchuldigt und wegen ſolcher verurtheilt 

worden ſein.“ (Op., tom. II. p. 247.) 

Es geſchah in den unſeligen Zeiten des Schisma, 

als die Kirche in zwei und dann in drei Obedienzen 

getheilt war, und als ſelbſt der Gelehrte und Heilige 
unfähig war, darüber einig zu werden, welcher von den 

Rivalen, die auf die päpſtliche Würde Anſpruch mach⸗ 

ten, der kanoniſch erwählte Papſt wäre, daß dieſer 

Irrthum zuerſt das Licht erblickte. Er nahm Geſtalt 
an auf dem Concil zu Conſtanz in dem Decret, welches 

ausſprach, das Concil „habe unmittelbar von Jeſus 

Chriſtus ſeine Autorität empfangen, der Jeder, welches 

auch immer ſein Stand ſein möge, ſelbſt der Papſt, 

Gehorſam ſchuldig wäre in Anſehung des Glaubens 
und der Ausrottung des gegenwärtigen Schisma“. 

Dieſes Decret, welches vor der Vereinigung der drei 

Obedienzen erlaſſen und niemals von Martin V. oder 

einem ſpäteren Papſte beſtätigt wurde, entbehrt aller 

verpflichtenden Kraft und hat bloß hiſtoriſche Bedeutung, 

inſofern es eine Meinungsphaſe bekundet, welche bei 

einigen Biſchöfen und Theologen jener Zeit vorhanden 

war. Die Urſache dieſer Abweichung von der alten 

Tradition lag darin, daß man glaubte, ſie zeige den 

Weg, um aus den unüberwindlichen Schwierigkeiten 

herauszukommen, welche bisher die Rückkehr zur Ein⸗ 

heit gehindert hatten, und ſchaffe die Mittel zur 

Wiedervereinigung der drei Obedienzen unter einem 
Haupte. Durch Abſetzung des Centrums der Autorität, 

| 8 
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welches Chriſtus aufgeſtellt hatte, und durch Ueber: 

weiſung des Supremats, welcher dem Papſt allein 

gehört, an das Concil ohne den Papſt, war ein Tri⸗ 

bunal in's Daſein gerufen, welches die Superiorität 

über den Papſt beanſpruchte, und welches folglich in 

ſeinen eigenen Augen befugt war, das Schisma nöthi⸗ 

genfalls durch Abſetzung der Gegenpäpſte zu beendigen 

und durch Erwählung eines Papſtes an ihrer Stelle, 

dem Alle gehorchen wollten. Der Zweck war allerdings 

gut, aber die Mittel waren ſchlecht. Es war wie die 

That Oza's, welcher, als David die Lade Gottes ab— 

holte, „ſeine Hand ausſtreckte nach der Lade und ſie 

hielt“, weil ſie ſich auf die Seite neigte und umzu⸗ 

fallen ſchien. Und wie „der Zorn des Herrn gegen 

Oza ergrimmte und Er ihn ſchlug wegen ſeines Frevels, 

und wie dieſer daſelbſt bei der Lade Gottes ſtarb“ 

(2. Kön. 6.), ebenſo iſt dieſe verderbliche Lehre in ihrer 

praktiſchen Anwendung und Entwicklung die Veranlaſſung 

von unzähligen Uebeln für die Kirche und das Ver⸗ 

derben für viele Seelen geworden. Der neuerwählte 

Papſt Martin V. verlor keine Zeit, dieſe irrthümliche 

Meinung zu proſcribiren, indem er Appellationen von 

dem Papſte an ein künftiges allgemeines Concil verbot. 

Dieß hieß ebenſo viel, als im Gegenſatz zu dem De⸗ 

crete von Conſtanz erklären, daß ein allgemeines Concil 

an Autorität nicht über dem Papſte ſtehe. Sonſt hätten 

Appellationen an ein allgemeines Concil rechtmäßiger 

Weiſe nicht verboten werden können, da es ſtets erlaubt 

iſt, von einem niederen Tribunal an ein höheres zu 

appelliren. Ohne den neuen Irrthum formell zu ver⸗ 
* 
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dammen, that es der Papſt auf dieſe Art ebenſo wirk⸗ 

ſam, wie Gerſon ſelbſt klagte, indem er den Gläubigen 

unterſagte, nach ihm zu handeln. 

Indeß, es iſt leichter, den Samen ungeſunder 

Lehre auszuſtreuen, als ſie auszurotten, wenn ſie aus⸗ 

geſtreut iſt. Die zu Conſtanz zum Nachtheil der päpſt⸗ 

lichen Oberhoheit ausgeſprochenen Meinungen trugen 

ihre bittere Frucht in den ſchismatiſchen Vorgängen 

des Concils zu Baſel, welche zuletzt in offenes Schisma 

und in die Wahl eines Gegenpapſtes ausliefen (1431 

bis 1443). Das geſchah jedoch nicht lange vor ihrer 

feierlichen und autoritativen Reprobation in dem Decret 

des ökumeniſchen Concils zu Florenz, durch welches 

das große morgenländiſche Schisma geheilt wurde und 

die Kirchen des Oſtens zum Gehorſam gegen den 

Statthalter Chriſti und zur Einheit des Glaubens zu— 

rückkehrten (i. J. 1439). Dieſes Decret lautet wie 

folgt: 

„Ueberdieß beſtimmen wir, daß der heilige apo- 

ſtoliſche Stuhl und der römiſche Biſchof den Primat 

über die ganze Welt beſitzt, daß der römiſche Biſchof 

ſelbſt der Nachfolger des heiligen Petrus, des Fürſten 

der Apoſtel iſt, und daß er der wahre Stellvertreter 
Chriſti iſt und das Oberhaupt der ganzen Kirche und 

der Vater und Lehrmeiſter aller Chriſten; und daß ihm 

im heiligen Petrus von unſerm Herrn Jeſus Chriſtus 

die Vollgewalt übertragen wurde, die Geſammtkirche 
zu weiden, zu leiten und zu regieren; wie es auch in 
den Acten der ökumeniſchen Concilien und in den hei⸗ 

ligen Kanonen enthalten iſt.“ 
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Dieſe Worte, deren Autorität kein Katholik in 

Frage ſtellen kann, enthalten virtualiter ) die Infalli⸗ 

bilität des Papſtes. Denn wenn der Papſt von Chriſtus 

die Vollgewalt erhalten hat, alle Chriſten zu lehren, 

wie der katholiſche Glaube erklärt, daß er fie hat, fo 
ſind die Schafe Chriſti im Gewiſſen verpflichtet, zu 

glauben, was er ſie lehrt und jene Weideplätze als 

unzweifelhaft verderblich zu betrachten, welche er als 

giftige verdammt. Aber wenn es ihm möglich wäre, 

Irriges für Wahrheit zu halten und in feinen Aus⸗ 

ſprüchen der Kirche wahre Lehren als falſch und ſtraf— 

bar zu erklären, ſo wären die Chriſten durch Gottes 

Gebot verpflichtet, als Wahrheit zu glauben, was viel⸗ 

leicht Irrthum iſt, und ihren Verſtand einer Glaubens⸗ 

regel gefangen zu geben, von welcher ſie wiſſen, daß 

ſie irren kann. 

Gott hätte ſeine Geſchöpfe ſo unter Strafe einer 

Sünde verpflichtet, eine Lüge zu glauben, mit andern 

Worten, er hätte ſeiner weſenhaften Wahrheit und 
Heiligkeit widerſprochen, was unmöglich iſt. Wenn er 

uns einen Hirten gegeben und uns befohlen hat, der 
Lehre dieſes Hirten zu glauben, ſo iſt klar, daß er ſich 

ſelbſt verpflichtet haben muß, unſern Hirten jo. zu 

leiten, daß er uns nichts lehren kann, als die Wahrheit. 

| Das iſt in der That die inſtinctive Schlußfolgerung 
der Chriſten ſeit den früheſten Zeiten geweſen, das 

fortwährend der zweifelloſe Glaube der großen Mehr- 

heit der Chriſten. Aber die neuen Lehren, welche 

) — ihrem Weſen, ihrem Sinne nach. 
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Gerſon erſonnen und zu Conſtanz aufgeſtellt hatte, 

fanden doch Anhänger in dem Lande ihrer Geburt. 

Sie faßten Wurzel insbeſondere in den Parlamenten 

und unter den Rechtsgelehrten Frankreichs, welche ſie 

ſeitdem als fundamentale Geſetzesprincipien betrachteten 

und keinen Anſtand nahmen, fie bis in ihre praftijchen 

Conſequenzen einer ſchlecht verhüllten Auflehnung gegen 

den heiligen Stuhl zu verfolgen, fo oft irgend ein nam⸗ 

hafter zeitlicher Vortheil damit gewonnen werden konnte. 

Obgleich von dem franzöſiſchen Clerus in einer milderen. 

Form adoptirt und mit einer nicht beſonders logiſchen 

Beharrlichkeit von ihm feſtgehalten, offenbarten fich 

ihre Wirkungen bald in dem hartnäckigen Verſuche, für 
die gallicaniſche Kirche eine Ausnahmeſtellung in der 

Chriſtenheit zu ſchaffen, indem man ſie in verſchiedenen 

Gegenſtänden der Disciplin der vollen Aufſicht des 

apoſtoliſchen Stuhles entziehen wollte. Die nothwen— 

dige Folge davon war, daß die franzöſiſche Kirche, weit 

entfernt, in ihrem Streben nach Unabhängigkeit Erfolg 

zu haben, einfach ihre Herren wechſelte. Die Lenker 

des Staates nahmen für ſich, was dem Papſte verfagt 

wurde. Die gallicaniſchen Freiheiten, wie ſie genannt 

wurden, wurden für die franzöſiſche Kirche Bande ver 

Knechtſchaft. Wie zu erwarten war, ſahen die Könige 
und Staatsmänner mit Wohlgefallen auf eine Lehre, 

welche einen ſolchen Machtzuwachs in ihre Hände 

brachte und ihnen eine fo bequeme Waffe lieferte, fo 

oft Ehrgeiz oder weltliche Politik ſie verleitete, eine 

kalte oder feindliche Haltung gegen den heiligen Stuhl 

anzunehmen. 
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Es wäre indeß ungerecht gegen die Kirche Frank⸗ 

reichs, welche in den chriſtlichen Jahrbüchern wegen 

ihres Glaubens und ihrer Liebeswerke jo herrlich da⸗ 

ſteht, wollte man die Annahme zulaſſen, daß die Ma⸗ 

jorität ihres Clerus ſtets Meinungen feſthielt, welche 

der päpſtlichen Oberhoheit und Unfehlbarkeit Eintrag 

thun. Die große theologiſche Schule der Sorbonne 

war zum wenigſten während der erſten Hälfte des 

ſiebenzehnten Jahrhunderts gegen dieſe Lehren, und es 

geſchah nur durch den Zwang der bürgerlichen Gewalt, 

daß ſie dieſelben zuletzt in ihr obligates Lehrſyſtem ein⸗ 

führte. Das Nämliche dürfte von dem franzöſiſchen 

Epiſkopat geſagt werden, wie es durch das Dank⸗ 

ſchreiben bezeugt iſt, welches die franzöſiſchen Biſchöfe 
im Jahre 1653 an Innocenz X. richteten, wegen ſeiner 

Verdammung der fünf Sätze des Janſenius, und in 

welchem ſie ausſprechen, daß „von den Päpſten auf 

biſchöfliche Anfragen gegebene Entſcheidungen zur Be⸗ 

ſtätigung der Glaubensregel auf einer göttlichen und 

höchſten Autorität in der ganzen Kirche ruhen, welchen 

alle Chriſten von Rechtswegen verpflichtet ſind, inneren 

Gehorſam zu leiſten“. | 
Selbſt Diejenigen unter dem Clerus, welche die 

Unfehlbarkeit des Papſtes theoretiſch leugneten, wagten 

ihre Meinungen nicht aus dem Gebiet der Theorie in 

das der Praxis zu übertragen, dadurch, daß ſie ſeinen 

dogmatiſchen Decreten den Gehorſam verweigerten. Ja, 

noch mehr, Viele von ihnen verſuchten auf die eine 

oder die andere Weiſe, welche mehr ihrem Herzen als 

ihrem Verſtande Ehre macht, den offenbaren Gegenſatz 
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zwiſchen den gallicaniſchen Grundſätzen und dem Strome 

der katholiſchen Tradition mittelft feiner Diſtinctionen und 

widerſprechender Einſchränkungen zu mildern. So be⸗ 

haupteten ſie, der Stuhl Petri ſei unfehlbar, während 

ſie zugaben, daß irgend ein Inhaber dieſes Stuhles 

irrig lehren könnte; als ob der Stuhl und der Inhaber 

des Stuhles in der Sprache des chriſtlichen Alterthums 

nicht identiſch wären. Und wieder, während ſie die 

nachfolgende Zuſtimmung des ganzen Epiſkopats unter 

eine päpſtliche Definition zur Bedingung ihrer Unfehl- 

barkeit machten, als ob es den Brüdern des Petrus 

zuſtände, dieſen zu beſtärken, anſtatt daß Petrus ſeine 

Brüder beſtärkt, wagten ſie nicht zu erklären, daß die 

Gläubigen der Definition ihre Zuſtimmung vorenthalten 
dürften, bis von ihr durch Mittheilung an alle Biſchöfe 

der Welt genügend erwieſen wäre, daß dieſe die Lehr- 

entſcheidung des Papſtes angenommen und beſtätigt 

hätten. In gleicher Weiſe erklärten fie, daß „die geiſt⸗ 

liche Woll gewalt in dem apoſtoliſchen Stuhl und dem 

Nachfolger Petri ruhe“, und doch behaupteten ſie, daß 
„die Ausübung der apoſtoliſchen Gewalt eingeſchränkt 

ſein ſollte“, nicht nur „durch die Kanonen“ der Ge— 

ſammtkirche, ſondern auch „durch die von dem König⸗ 
reiche und der Kirche Frankreichs angenommenen Ein⸗ 

richtungen, Gewohnheiten und Verordnungen“ (Artikel 

von 1682); als ob eine Gewalt zugleich unbeſchränkt 
und beſchränkt, voll und nicht voll fein könnte. Wein 

feſtgehalten mit Beſchränkung durch den Geiſt des Ge— 

horſams und gemildert von dem katholiſchen Gefühl, 

verwickelten die gallicaniſchen Grundſätze ihre Anhänger 
Knox. 4 
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und Vertheidiger in geiftige Widerſprüche; fanden fie 

aber Eingang bei Männern, welche zu Stolz und Un⸗ 
gehorſam geneigt waren, ſo führten ſie dieſe geraden 

Weges zu Häreſie und Schisma. Das zeigt die Ge- 

ſchichte des Janſenismus, Febronianismus und Jo⸗ 
ſephinismus. 

Ohne die ſorgfältige Pflege des Staates wären 

die gallicaniſchen Lehren bald von dem franzöſiſchen 

Boden verſchwunden. Sie verwelkten oder lebten wie⸗ 
der auf, je nach der Ermuthigung, welche die Lenker 

des Staats ihnen verliehen. Es geſchah unter der 

Regierung Ludwig XIV. und durch ſeinen directen Ein⸗ 

fluß, daß dieſer Geiſt des Irrthums ſeine Spitze er⸗ 

reichte und ſeinen papſtfeindlichen Gefühlen einen for⸗ 

mellen und beſtimmten Ausdruck gab. Die deſpotiſchen 

Principien Ludwig XIV., welche ihn verleiteten, alle 

Gewalten des Staates in ſeinen Händen zu vereinigen, 

ließen ihn keine Gewalt außer ſeiner eigenen ertragen, 

nicht einmal in der geiſtlichen Ordnung, und trieben 
ihn an, die Kirche unter feine Aufſicht zu bringen, jo 

weit er dieß thun konnte, ohne ſich offener Häreſie 

oder Schisma's ſchuldig zu machen. Zum Unglück für 

den König und ſein Volk waren die franzöſiſchen Bi⸗ 

ſchöfe, welche ſich zwiſchen den Ehrgeiz ihres Souveräns 

und den heiligen Stuhl hätten ſtellen ſollen, mehr oder 

weniger von den gallicaniſchen Principien angeſteckt; 

und da die Bande, welche ſie an den Mittelpunkt der 

Einheit knüpften, ſo geſchwächt waren, ſo waren ſie 

bereits vorbereitet, die gefügigen Werkzeuge des könig⸗ 

lichen Willens zu werden. Außerdem trug die Atmo⸗ 
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ſphäre des Hofes, an dem fie häufig zu erſcheinen 

pflegten, noch mehr dazu bei, ſie zu entnerven und ihre 

moraliſche Energie zu brechen, ſo daß es in der Stunde 

der Gefahr ihnen faſt unmöglich wurde, jenen Muth 

und jene Unabhängigkeit im Widerſtand gegen den König 

zu entfalten, welche ihr heiliges Amt und ihre Pflicht 

von ihnen verlangte. 

Das Jahr 1682 iſt denkwürdig als der Zeitpunkt, 

in welchem die gallicaniſchen Meinungen, zum erſten 

Mal ſeit den Concilien von Conſtanz und Baſel, for⸗ 

mulirt und in einem officiellen Document der Welt 

publicirt wurden. Die Veranlaſſung hiezu war ein 

ungerechter Anſpruch auf die Einkünfte einiger erledigten 

Bisthümer in Frankreich, welcher von Ludwig XIV. 

erhoben und geltend gemacht und von Innocenz XI. 

mit apoſtoliſcher Feſtigkeit beſtritten worden war. Wäh⸗ 

rend dieſer Streit im Gange war, entwarf und unter- 

ſchrieb eine Verſammlung des franzöſiſchen Epiſkopats 

und Clerus, die unter dem Drucke des königlichen Ein⸗ 

fluſſes gewählt worden war, auf ſeinen Befehl, gleich⸗ 

ſam als eine Drohung gegen den Statthalter Chriſti, 

eine Declaration, welche vier Artikel enthielt. Der 

vierte von dieſen iſt folgender: „In Glaubensſachen 
hat der Papſt die oberſte Autorität und ſeine Decrete 

gelten für alle Kirchen und für jede einzeln; aber ſeine 

Entſcheidung iſt nicht unverbeſſerlich (irreformabile), 
wenn nicht die Zuſtimmung der Kirche hinzukommt.“ 

Dieſer Artikel leugnete die perſönliche Unfehlbarkeit des 

Papſtes förmlich, da er die Unfehlbarkeit ſeiner Ent⸗ 
4 * 
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ſcheidungen von der Zuſtimmung der Kirche abhängig 
machte. 

Unter ſolchen Umſtänden wäre das Schweigen des 

Papſtes ſo viel geweſen, als eine ſtille Anerkennung 

der Wahrheit der gallicaniſchen Lehre. Darum blieb 

dem Papſt nichts übrig als zu ſprechen. Die Art und 

Weiſe, in der er dieß thun ſollte, war Sache der Klug⸗ 

heit. Er hätte die entgegengeſetzte Lehre formell defi⸗ 

niren oder die gallicaniſchen Sätze mit einigen beſon⸗ 

deren theologiſchen Cenſuren belegen können. Aber die 

Zeitverhältniſſe waren ſchwierig. Dem Heile der Seelen 

entſprach es nicht, ohne Noth einen jo mächtigen und 

ſo ſtolzen Monarchen, wie Ludwig XIV., zu reizen, 
welcher bereits bei mehr als einer Gelegenheit gezeigt 
hatte, wie wenig er vor groben Beleidigungen und 

Demüthigungen des Statthalters Chriſti zurückſchreckte. 

Ueberdieß herrſchte der Janſenismus in Frankreich; und 

die Anhänger dieſer Secte waren bereit, aus jeder 

Uneinigkeit zwiſchen dem König und dem heiligen Stuhl 

Vortheil zu ziehen. Die Hauptſache war, daß die Ge⸗ 

ſinnung des Papſtes deutlich kundgethan und der Lehre 

eine ſolche Note und Qualification gegeben wurde, 
welche ihre Unwahrheit anzeigen könnte, ſelbſt wenn 

dieß nur virtualiter und implicite geſchähe. Eine ex⸗ 

plicitere Verurtheilung war unnöthig und hätte gefähr⸗ 

lich ſein können. Demgemäß erließ Innocenz XI. am 

11. April des nämlichen Jahres 1682 ein Breve, in 

welchem er Alles verdammte und annullirte, was in 

der Verſammlung der franzöſiſchen Biſchöfe ſtattgefun⸗ 

den hatte, und erklärte, daß es ungiltig und ohne 
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Wirkung ſei für immer. Acht Jahre fpäter ſprach 

Alexander VIII. in der Conſtitution „Multiplices“ ſeine 

Verwerfung dieſer Verhandlungen in noch ſtrengeren 

Ausdrücken aus, indem er erklärte, daß 

„Alles und Jedes, was auf der Verſammlung des 

franzöſiſchen Clerus im Jahre 1682 bezüglich der De— 

claration in Betreff der kirchlichen Gewalt und der 

vier darin enthaltenen Sätze geſchehen wäre, ipso jure, 

null, nichtig, ungiltig, hinfällig und insgeſammt und 

ganz ohne Kraft und Wirkung von Anfang wäre und 

für immer bleiben ſollte; und daß Niemand gehalten 

wäre, ſie oder einen Theil von ihnen zu beobachten, 

ſelbſt wenn er ſich hiezu eidlich verpflichtet hätte.“ 

Noch nachher, als die Streitigkeiten zwiſchen Lud— 

wig XIV. und dem heiligen Stuhl geſchlichtet waren, 

konnten die franzöſiſchen Geiſtlichen, welche an der 

Verſammlung von 1682 Theil genommen hatten und 

ſpäter vom Könige für die erledigten Bisthümer er⸗ 

nannt worden waren, von Innocenz XII. ihre Inſti⸗ 

tutionsbulle nicht erlangen, ehe ſie an den Papſt in 

folgenden Ausdrücken geſchrieben hatten (i. J. 1692): — 

„Niedergeworfen zu den Füßen Eurer Heiligkeit 

bekennen und erklären wir, daß wir von ganzem 

Herzen, im höchſten Grade und mehr als es ausge— 

ſprochen werden kann, die auf der Verſammlung von 

1682 geſchehenen Dinge beklagen, welche Euerer Hei- 
ligkeit und Euren Vorgängern auf's Höchſte mißfallen 

haben. Wir betrachten deßhalb Alles, was bezüglich 

der kirchlichen Gewalt der päpſtlichen Autorität als 
auf der obengenannten Verſammlung beſchloſſen an- 
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gejehen werden könnte, als nicht beſchloſſen, und er⸗ 

klären, daß es ſo betrachtet werden muß.“ 

Selbſt Ludwig XIV. ſcheint einige Reue empfun⸗ 

den zu haben über das, was er gethan hatte, weil er 

gleichfalls einen Brief an Innocenz XII. ſchrieb, in 
welchem er ſagt: 

„Um Euch den möglich klarſten Beweis kindlicher 

Ehrerbietung zu geben, thue ich Euerer Heiligkeit freudig 

und gerne kund, daß ich bereits die nothwendigen Be- 

fehle gegeben habe, daß das Decret ohne Wirkung 

bleibe, welches ich, durch die Verhältniſſe gedrängt, er⸗ 

laſſen habe, um die Beobachtung der Declaration der 

Verſammlung von 1682 zu ſichern.“ 

Ludwig XIV. hielt ſein Wort, und das Edict, 

obgleich niemals aufgehoben, wurde nicht geltend ge= 

macht, ſo lange er hernach noch regierte. Indeß fuhr 

die Declaration von 1682 fort, unter dem Patronate 

der Parlamente und des Hofes einen anſehnlichen Ein⸗ 

fluß auf die theologiſche Richtung des franzöſiſchen 

Clerus auszuüben. Die gallicaniſchen Sätze fanden 

bei der Sorbonne Eingang, ſeit der Zeit, da das Par⸗ 

lament dieſe Körperfchaft zwang, die Declaration von 

1682 in ihre Protokolle einzutragen; und als dieſe 

Lehren einmal hier eingedrungen waren, hörten ſie 

nicht mehr auf, da gelehrt zu werden. Tournely, einer 

ihrer Lehrer, ſpricht in einer Schrift vom Jahre 1739 

von der Schwierigkeit, welche er darin fand, die von 

Bellarmin und Anderen beigebrachten Stellen aus dem 

chriſtlichen Alterthum mit der Declaration von 1682 

in Einklang zu bringen, „von der wir,“ fügt er bei, „nicht 

1 
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abgehen dürfen.“ Doch ehe das Jahrhundert zu Ende 
war, ein wenig mehr als hundert Jahre nach der Ver— 

öffentlichung der gefeierten Declaration, zog die große 

Revolution über Frankreich dahin, beſeitigte die be— 

ſtehende Ordnung der Dinge in Kirche und Staat, und 

zwang ſo die franzöſiſche Kirche, bei dem Felſen Petri 

wieder Schutz und Hilfe zu ſuchen und dieſe inneren 

Beziehungen zu dem Papſte zu erneuern, von denen 

das Leben und die Kraft der Wirkſamkeit der Kirche 

ſo ſehr abhängt. 

Umſonſt bemühte ſich Napoleon I. und nach ihm 

die Könige der Reſtauration, die gallicaniſchen Lehren 

der Vergangenheit wieder in's Leben zu rufen und in 

Ausübung zu bringen. Sie erhielten ſich allerdings, 

wie man erwarten konnte, noch eine Zeit lang unter 

dem älteren Clerus, welcher ſeine geiſtliche Erziehung 

vor der Revolution erhalten hatte; aber ſie fanden 

keine Gnade bei dem jüngeren Geſchlechte, deſſen Herzen 

immer mehr durch eine Menge zuſammenwirkender Ein⸗ 

flüſſe zu dem Stuhle Petri hingezogen wurden. Daher 

iſt es gekommen, daß gegenwärtig das Dogma von der 

Infallibilität des Papſtes nirgends feſter geglaubt und 

enthuſiaſtiſcher gepredigt wird, als gerade in Frankreich. 

In allen anderen Theilen der Kirche, mit einigen we⸗ 

nigen vorübergehenden Ausnahmen, an denen die Ty⸗ 

rannei des Staates ſchuld war, iſt dieſe Lehre ſtets 

als eine höchſt gewiſſe Wahrheit feſtgehalten worden, 

in der Theorie nicht weniger als in der Praxis. 

Das Pontificat Pius IX. wird in den Annalen 

der Kirche immer glanzvoll ſein wegen der Art und 
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Weiſe, in welcher die Handlungen des heiligen Vaters 

beigetragen haben, die Tiefe und Allgemeinheit des 

Glaubens der Kirche an die Unfehlbarkeit des Statt⸗ 
halters Chriſti in's Licht zu ſtellen und zum Ausdruck 

zu bringen. Wir wollen einige Beiſpiele anführen, um 

dieß zu zeigen. | 

In der Enchclica, welche Pius IX. am 9. No⸗ 
vember 1846, bald nach ſeiner Erhebung auf den 
Stuhl Petri, an alle mit dem apoſtoliſchen Stuhl in 

Gemeinſchaft ſtehenden Biſchöfe richtete, ſpricht er ſich 

ſo aus: | 

„Gott ſelbſt,“ ſchreibt er, „hat eine lebendige Auto- 

rität eingeſetzt, daß ſie den wahren und rechtmäßigen 

Sinn ſeiner himmliſchen Offenbarung lehre und feſt⸗ 

ſtelle, und durch ein unfehlbares Urtheil alle Streitig— 

keiten in Sachen des Glaubens und der Sitten beilege, 
damit die Gläubigen nicht „hin- und hergetrieben 

werden von jedem Winde der Lehre durch die Schalk— 

heit der Menſchen nach den Kunſtgriffen des Irrthums“. 

Dieſe lebendige und unfehlbare Autorität iſt nur in 

jener Kirche zu finden, welche von Chriſtus unſerm 

Herrn auf Petrus, das Haupt, den Fürſten und Hirten 

der ganzen Kirche, deſſen Glaube, wie er verſprach, 

niemals gebrechen ſollte, gebaut worden iſt und welche 

ſtets ihre rechtmäßigen Oberhirten gehabt hat, die 

ohne Unterbrechung ihren Urſprung von Petrus her⸗ 

leiten, ſitzend auf Petri Stuhl, Erben und Wächter 

von des Petrus Lehre, Würde, Ehre und Gewalt. 

Und weil die Kirche iſt, wo Petrus iſt (S. Ambros. 

in Psalm. 40.), und Petrus durch den römiſchen 
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Biſchof ſpricht (Coneil. Chalced. Act. 2.) und immer 

in ſeinen Nachfolgern fortlebt und des Richteramtes 
waltet (Synod. Ephes. Act. 3.), und denen, welche 
ſie ſuchen, die Wahrheit des Glaubens verleiht (S. Petr. 

Chrysol. Epist. ad Eutych.), darum find die göttlichen 
Worte in jenem beſtimmten Sinne zu nehmen, welcher 

feſtgehalten ward und wird von dieſer römiſchen Ka⸗ 

thedra des ſeligen Petrus, welche als die Mutter und 

Lehrerin aller Kirchen (Concil. Trid. Sess. VII. de 
Bapt.) den von Chriſtus verkündeten Glauben ſtets 

ganz und unverletzt bewahrt und die Gläubigen gelehrt 

hat, Allen zeigend den Weg des Heils und die Lehre 

der unverfälſchten Wahrheit.“ 

Da iſt nichts Neues in dieſem Schreiben: denn 

die Sprache Petri iſt die gleiche zu jeder Zeit, und 
„unheilige Wortneuerungen“ (1. Tim. 6, 20.) ſind 

dem apoſtoliſchen Stuhle fremd. Aber obwohl es die 

Unfehlbarkeit des Papſtes und die Verpflichtung, welche 

einem jeden Chriſten obliegt, ſeiner Lehre ſich zu unter⸗ 

werfen, deutlich ausſpricht, ward nicht einmal ein miß⸗ 

billigendes Murren in der Kirche gehört und kein 

Biſchof gab auch nur zu verſtehen, der Papſt habe in 

dieſer offenen Behauptung ſeiner Unfehlbarkeit die 

Grenzen der Wahrheit überſchritten. Warum glaubten 

die Hirten wie die Heerde, die Schafe wie die Lämmer 

Chriſti, mit Ausnahme jenes Gallicanismus, der zuletzt 

verſchwand, in dem Innerſten ihres Herzens, daß der 

eine Hirt, deſſen Sorge ſie Chriſtus anvertraut hatte, 

unfehlbar iſt? 
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Was Pius IX. beim Beginn ſeiner Regierung 
durch das Wort gelehrt hatte, das lehrte er ebenfo 

durch die That, als er am 8. December 1854 „durch 

ſeinen oberſten und unfehlbaren Ausſpruch“, wie es in 

der ſechsten Lection des Feſtes im römiſchen Brevier 

heißt, definirte, daß die Lehre von der unbefleckten Em⸗ 

pfängniß der ſeligſten Jungfrau Maria „von Gott 

geoffenbart worden und darum von allen Gläubigen 

feſt und ſtandhaft für wahr zu halten ſei. Wenn da⸗ 

her Einige, was Gott verhüten möge, es wagten, an- 

ders zu denken in ihrem Herzen als wir definirt haben, 

ſo mögen ſie wiſſen und verſichert ſein, daß ſie durch 

ihr eigenes Urtheil verurtheilt ſind, daß ſie im Glauben 

Schiffbruch gelitten haben und von der Einheit der 

Kirche abgefallen ſind.“ Welchen ſtärkeren praktiſchen 

Beweis für die Infallibilität können wir haben als 

dieſen? Bevor Pius IX. dieſe Worte ſprach, war die 

innere Zuſtimmung zu der Lehre von der unbefleckten 

Empfängniß für die Gläubigen nicht Pflicht. Nachdem 

er ſie geſprochen hatte, konnte Niemand, der ihn hörte, 

in ſeinem Innern die Wahrheit des Dogma bezweifeln, 

ohne die Sünde der formellen Häreſie zu begehen und 

ſein Heil zu verwirken. Niemals war es geſtattet, ſich 

zu vergewiſſern, ob die Biſchöfe der Kirche überall den 

Ausſpruch des Papſtes angenommen hätten; und doch 

iſt nach gallicaniſchen Principien dieſe Annahme noth⸗ 

wendig, um den Ausſpruch unfehlbar zu machen. Es 

war keine halbe Zuſtimmung, keine proviſoriſche Unter⸗ 

werfung zuläſf . Pius IX. verlangte von den Gläu⸗ 
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bigen die fofortige Gewährung jener abſoluten und 

nicht zweifelnden Zuſtimmung zu der Definition, wie 
ſie einem geoffenbarten Dogma gebührt, und erklärte, 

wer dieſe verweigerte, „würde Schiffbruch leiden am 

Glauben und von der Einheit der Kirche abgefallen 

ſein.“ Sicherlich wurden damals die gallicaniſchen 

Lehren der Welt in ihrer ganzen Abſurdität geoffen⸗ 

bart. Eine Meinung, nach welcher ohne formelle 

Häreſie nicht gehandelt werden kann, iſt durch ſich 

ſelbſt gerichtet. 

Die Veröffentlichung der - Enchelica „Quanta 

Cura“ und des Syllabus verdammter Irrthümer 

(i. J. 1864) verlieh der Lehre von der Unfehlbarkeit 

des Papſtes friſchen Glanz und lieferte noch einmal 

den Beweis, wie allgemein der Glaube an ſie iſt. 
Ueberall fanden dieſe Documente rückhaltsloſe Unter⸗ 

werfung und wurden als göttliche Ausſprüche begrüßt. 

Nicht ein Biſchof wagte ſie zu prüfen, ehe er ſie 

annahm, außer allein in jener Weiſe, in welcher es, 

wie Fenelon ſagt, einem Biſchof geſtattet iſt, zu 

unterſuchen, was der Papſt beſchloſſen hat, nämlich, 

indem er ſein Urtheil mit dem des Papſtes in Ueber⸗ 

einſtimmung bringt. | 

Das ift die Geſchichte der Lehre von der päpſt⸗ 

lichen Unfehlbarkeit. Sie iſt überall vorhanden ge⸗ 

weſen und zu allen Zeiten von den Katholiken in der 

Praxis feſtgehalten worden, und Keiner hat jemals 

einer Lehrentſcheidung des Papſtes den Gehorſam ver- 

jagt, ohne den Anſpruch auf den Namen eines Katho- 

liken zu verwirken. Andererſeits, weil die Kirche noch 
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nicht durch eine formelle und expreſſe Definition er⸗ 

klärt hat, daß dieſe Lehre zum Glauben gehöre, zieht 

die theoretiſche Leugnung derſelben nicht die Schuld 

der Häreſie nach ſich. Aber daraus folgt nicht, daß 

ſie eine offene Frage iſt, zu welcher ein Katholik ſich 

ſtellen kann, wie er will; denn es gibt viele Wahr⸗ 

heiten, von denen wir gewiß ſein können, ohne daß 

wir in Bezug auf ſie die höchſte Art von Gewißheit 
beſitzen — die göttlichen und gebotenen Glaubens. 

Und es gibt Lehren, bezüglich derer die Kirche aus 

Gründen der Klugheit es nicht für angemeſſen ge— 
funden hat, ſie durch einen beſtimmten Ausſpruch als 

häretiſch zu brandmarken, bezüglich derer ſie aber ihre 

Meinung ſo klar kund gegeben hat, daß von ihr 

kaum gejagt werden kann, fie betrachte dieſelben ge- 

rade ſo, wie geduldete. Eine ſolche iſt, wie wir ge⸗ 

ſehen haben, die Meinung, welche die päpſtliche Un⸗ 

fehlbarkeit leugnet. Indirect wieder und wieder von 

der Kirche verworfen, von der überwiegenden Mehr⸗ 

heit der Katholiken zurückgewieſen, im Falle ihrer 

Verwirklichung zu Häreſie und Schisma führend, im 

Widerſpruch mit der Tradition und Lehre des apo⸗ 

ſtoliſchen Stuhles, von Theologen als häretiſch oder 

irrig gebrandmarkt, vierzehn Jahrhunderte lang in der 

Kirche unbekannt, in Zeiten der Uneinigkeit und Ver⸗ 

wirrung erzeugt, von Geſetzgebern und Staatsmännern 

als eine Waffe wider den Statthalter Chriſti gepflegt, 

durch einen tyranniſchen König einer widerſtrebenden 

Geiſtlichkeit aufgedrungen, der neuerfundene Bundes- 

genoſſe des modernen Liberalismus, als Syſtem un⸗ 
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logiſch und ſich ſelbſt widerſprechend — hat der Galli⸗ 

canismus ohne Ehre gelebt und wird er ohne Ehre 

ſterben. Vor einem Jahr ſchien er eine abgethane 

Sache — die Reliquie einer vergangenen Zeit, als 

er plötzlich unter dem lauten Beifallrufen der anti⸗ 

chriſtlichen Preſſe zum Schein einer momentanen Le— 

bensfähigkeit galvaniſirt wurde, und ſofort durch die 

geräuſchvolle Treuloſigkeit ſeines Betragens gegen den 

apoſtoliſchen Stuhl ſelbſt bewies, daß er der nämliche 

ſei, der er ſtets geweſen. Aber die Zeiten haben ſich 

geändert. Das Verhältniß zwiſchen Kirche und Staat 
iſt nicht mehr, was es dereinſt war. Monarchen, 

wenn ſie den Willen haben, haben nicht mehr die 

Macht, dieſen verderblichen Irrthum vor formeller 

Verwerfung zu ſchützen. Seine unerwartete Wieder- 

erweckung und die neue Offenbarung ſeines Geiſtes 

und ſeiner Tendenzen, welche die Gläubigen in 
Schrecken ſetzten und ihnen Aergerniß gaben, werden 
ſeinen Tod rechtfertigen. Viele, die gewünſcht haben 

mochten, man möge ihn in Ruhe laſſen, er verdiene 

keine formelle Verdammung, verlangen jetzt mit gutem 

Grund, daß er für immer unterdrückt werde. Deß— 

halb ſind alle Augen auf die Väter der Kirche ge— 

richtet, die jetzt in Rom um den Stuhl Petri zu 

einem ökumeniſchen Concil verſammelt find, in beten- 

der Erwartung, es möchte in Kurzem von dort ein 
Decret ergehen, welches dieſe ſchlimme Lehre in die 

äußerſte Finſterniß der Häreſie verbannte und als 

eine Glaubenslehre erklärte, daß der Papſt, der 
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Statthalter Chriſti auf Erden, von der Wahr- 

heit nicht abweichen kann, wenn er im Namen und 

mit der Autorität ſeines Meiſters die ganze Kirche 

lehrt.“) 

) Vgl. Auhang. 
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III. 

Wir können jetzt zu der dritten Frage übergehen: 

Welches iſt das Object der Unfehlbarkeit der Kirche, 

d. h. welches iſt genau beſtimmt die Sphäre, inner⸗ 

halb welcher ſie unfehlbar lehrt? Um dieſe Frage zu 

beantworten, müſſen wir uns von der Kirche ſelbſt 

Aufſchluß geben laſſen. Sie iſt der Geſandte Gottes. 
Sie allein kennt die Ausdehnung ihrer Vollmachten. 
Wir haben ihr Beglaubigungsſchreiben anerkannt und 

ſie als Geſandten Gottes angenommen. Es iſt darum 

nur vernünftig, daß wir ihrem Worte glauben in dem, 

was ſie uns über den Gegenſtand und Zweck ihrer 

Sendung ſagt. Alles das, wovon ſie erklärt, daß es 

zum Bereich ihrer Unfehlbarkeit als unſerer Lehrerin 

gehöre, muß dazu gehören. Wenn wir darthun, daß 

ſie den Anſpruch gemacht hat, über irgend einen Punkt 

mit Unfehlbarkeit zu ſprechen, ſo haben wir dargethan, 

daß ſie über denſelben mit Unfehlbarkeit geſprochen hat. 

Nun leitet die Kirche ihre Vollmachten nicht aus 

einem geſchriebenen Document ab. Sie trat in's Da⸗ 

ſein als eine Inſtitution voll Kraft und Leben. Sie 

hatte deßhalb nicht nöthig, mit der genauen Definition 
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der Ausdehnung ihrer Autorität zu beginnen. Sie er- 

klärte die Vollmachten, welche fie beſaß, indem fie die- 

ſelben ausübte. Sie definirte nicht, daß ſie unfehlbar 

ſei, aber ſie handelte ſtets als eine, die nicht irren 

kann. So oft falſche Lehren auftraten, verdammte ſie 

dieſelben, und wenn Wahrheiten in Gefahr kamen, 

verdunkelt oder verfälſcht zu werden, ſo verkündete ſie 

dieſelben auf's Neue. Und obwohl die Formen, welche 

der Irrthum annimmt, zahllos ſind und immer wech— 

ſeln, iſt ſie nie müde geworden, ihn zu verfolgen, auf 

welchem Gebiete des Gedankens oder der Speculation 

er auch auftauchen mochte, um ihn ſofort als Irrthum 

brandmarken und die Schafe Chriſti davor ſchützen zu 

können. So hat durch Gottes Vorſehung der Lauf 
der Ereigniffe dazu gedient, die ganze Ausdehnung der 

unfehlbaren Lehrautorität der Kirche mit zunehmender 

Beſtimmtheit zu zeigen und immer genauer das Gebiet 

zu bezeichnen, über welches dieſelbe ſich erſtreckt. 

Aber obwohl äußere Umſtände dazu gedient haben, 
die Vollmacht der Kirche in neues Licht zu ſtellen, ſo 

wäre es doch unrichtig, wenn man ſagte, daß ſie friſche 

Machtzuflüſſe von Oben empfange, um den Bedürf⸗ 

niſſen einer jeden Zeit begegnen zu können, wenn ſie 

herankommen. Ihre Autorität war ihr in ihrer Fülle 

von Anfang an gegeben. Die Zeit entfaltete und offen⸗ 

barte nur, was bereits vorhanden war. Diejenigen, 

in welchen die Macht ruhte, wendeten ſie an mit nicht 

irrendem Inſtinct, wenn Anläſſe eintraten, welche dazu 

aufforderten, ſie auszuüben. Wir können eine weſent⸗ 

lich vollſtändige Darſtellung ihres Umfanges in jenem 
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Auftrag finden, welchen der göttliche Heiland ſeinen 

Apoſteln vor feiner Himmelfahrt ertheilte. „Mir ift 

alle Gewalt gegeben, ſagt er, im Himmel und auf 
Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker und 

taufet ſie im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des heiligen Geiſtes, und lehret ſie Alles halten, was 

ich euch geboten habe; und ſiehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an's Ende der Welt.“ (Matth. 28, 18. 19.) 

Dieſe Worte waren allerdings zu den Apoſteln geſpro⸗ 

chen und zunächſt an ſie gerichtet. Aber das dem 

Gebote beigefügte Verſprechen, durch welches unſer 

Heiland ſich verpflichtet, bei Denen, die er anredete, 

zu verbleiben „alle Tage bis zum Ende der Welt“, 

zeigt, daß er ſie in der Perſon der Apoſtel gleichfalls 
zu der unſterblichen Kirche ſprach und auch ihr den 

Auftrag gab, welchen er ihnen ertheilte. 

Dieſer Auftrag, alle Nationen zu lehren, Alles zu 

halten, was unſer Heiland den Apoſteln geboten hat, 

ſpricht nicht nur von dem der Kirche übertragenen Amt 
zu lehren, ſondern erklärt auch im Auszug und dem 

Weſen nach, was das Object ihrer Lehre ſei. Das 

iſt klar, wird aber noch klarer, wenn wir es mit den 

Verheißungen vergleichen, welche Jeſus bereits ſeinen 

Apoſteln und in ihrer Perſon der Kirche gemacht hatte. 

„Der Tröſter, der heilige Geiſt, den der Vater 

in meinem Namen ſenden wird, derſelbe wird euch 

Alles lehren, und euch an Alles erinnern, was immer 

ich euch geſagt habe“ (Joh. 14, 26.); und wieder, 

„Wenn er, der Geiſt der Wahrheit, kommt, wird er 

euch alle Wahrheit lehren.“ (Joh. 16, 13.) In dieſen 
Knox. ; 7 * 9 
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Worten iſt, wie wir ſehen, in groben Umriſſen aus⸗ 

geſprochen, wie weit das Amtsgebiet der Kirche als 

unſerer Lehrerin reicht. „Alle Wahrheit,“ „Alles, was 

ich euch immer geſagt habe,“ „Was immer ich euch 

geboten habe“ — d. h. die ganze Heilsökonomie, näm⸗ 

lich Alles, was die Menſchen zu glauben und zu thun 

haben, um das ewige Leben zu erlangen, fällt unter 

die Lehrautorität der Kirche und darum unter ihre 

Unfehlbarkeit. Daher ſtammt die gewöhnliche Defini⸗ 
tion, die Kirche ſei unfehlbar in Allem, was ſie bezüg⸗ 

lich des Glaubens und der Sitten lehrt, da der Glaube 

ſich auf das bezieht, was wir für wahr zu halten, und 

die Sittenlehre auf das, was wir zu thun haben. Und 

die Definition iſt richtig, wenn nur Sorge getragen 

wird, zu erklären, daß unter Sachen des Glaubens und 

der Sitten nicht nur die Wahrheiten gemeint ſind, 

welche von dem göttlichen Heiland ſeinen Apoſteln direct 

geoffenbart worden find, ſei es explieite oder impli- 

eite, ) ſondern auch jeder andere Zweig ſpeculativer 

oder praktiſcher Wahrheit, welche mit der geoffenbarten 

Wahrheit in Beziehung ſteht. Wenn dagegen die 

Worte: Glauben und Sitten ſo ausgelegt werden, als 

wäre die Unfehlbarkeit der Kirche ausſchließlich auf die 

geoffenbarte Wahrheit zu beſchränken, ſo wird die De⸗ 

finition falſch und gefährlich. In der That bemühten 

ſich die Janſeniſten durch eine derartige Ausflucht, ihre 

i) geoffenbart in einer andern, alſo mittelbar, wie z. B. 

die unbefleckte Empfängniß in der Anrede: Du biſt voll der 

Gnade u. a. ö 
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oppoſitionelle Haltung gegen die Kirche zu begründen. 

„Das Grundprincip, ſchreibt Fenelon, welches von der 
(janfeniftifchen) Partei jo ſehr geprieſen wird, iſt falſch 

und unhaltbar. Dieß Princip iſt, daß die Unfehlbar⸗ 

keit der Kirche nicht über geoffenbarte Dinge hinaus⸗ 

reiche. (Instruction Pastorale sur le Silence respec- 

tueux. — Oeuvres, tom. XIV. p. 46.) Würde dieſes 

Princip bis in's Einzelne ausgeführt, ſo wäre es, wie 

wir ſehen werden, der Kirche unmöglich, ihr Amt als 

Lehrerin der Wahrheit und Führerin zum Himmel zu 

erfüllen. Die Glaubenslehren ſelbſt würden verdunkelt 

werden und in Gefahr ſein, verloren zu gehen, wenn 

die Kirche nur Wahrheiten, welche direct und unmittel- 

bar in der geoffenbarten Hinterlage enthalten ſind, mit 

Unfehlbarkeit lehren könnte. Aber dieß iſt ein Punkt, 

über welchen der Statthalter Chriſti, Pius IX., zum 

wenigſten zweimal ganz deutlich ſich ausgeſprochen hat. 

In dem Breve „Gravissimas inter“, welches an den 

Erzbiſchof von München gerichtet iſt (1862), erklärt 
der Papſt, daß „die Kirche kraft der von ihrem gött— 

lichen Stifter ihr verliehenen Gewalt, das Recht und 

die Pflicht hat, keinen Irrthum zu dulden, ſondern alle 

zu verwerfen und zu verdammen, wenn die 

Integrität des Glaubens und das Heil der 
Seelen es verlangt“. Er fügt dann bei, daß „die 

Meinung, welche das Gegentheil davon lehrt, gan 

irrig ſei und der Kirche und ihrer Autorität 
im höchſten Grade zuwider“. Weil es nun irr⸗ 

thümlich iſt — das iſt, um verſtändlicher zu reden, 
nicht weit von Häreſie entfernt — das Recht der Kirche 

i 5 * 
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zu leugnen, alle Irrthümer zu verdammen, welche die 

Integrität des Glaubens und das Heil der Seelen 
berühren, jo folgt mit Nothwendigkeit, daß die Lehr⸗ 

unfehlbarkeit der Kirche ſich auf alle Wahrheiten er- 

ſtreckt, welche zum Glauben und zur ewigen Wohlfahrt 

des Menſchengeſchlechtes in Beziehung ſtehen. Ferner 

hat Pius IX. über dieſe Frage nicht weniger nach— 

drücklich und deutlich ſich ausgeſprochen in der Ench- 
clica „Quanta Cura“ (1864). In dieſem Document, 

welches der Papſt an alle Biſchöfe der Kirche richtete, 

ſagt er: 

„Wir können auch nicht mit Stillſchweigen die 

Verwegenheit Jener übergehen, welche keineswegs eine 

vernünftige Lehre feſthalten, wenn ſie behaupten, „man 

könne ohne Sünde und ohne irgend eine Preisgebung 

des katholiſchen Bekenntniſſes Beipflichtung und Ge- 

horſam jenen Entſcheidungen und Decreten des 

apoſtoliſchen Stuhles verſagen, welche erklär— 

termaßen das allgemeine Wohl der Kirche, 

ihre Rechte und Disciplin zum Ziel und Ge— 

genſtand haben, wenn dadurch nur die Glau- 

bens⸗ und Sittenlehre nicht berührt werde“. 

Jedermann ſieht und begreift klar und deutlich, wie 

ſehr dieſe Behauptung im Widerſpruche iſt mit dem 

katholiſchen Dogma von der Vollgewalt, welche von 

Gott durch Chriſtus unſern Herrn ſelbſt dem römiſchen 

Biſchof übertragen iſt, die geſammte Kirche zu weiden, 

zu führen und zu regieren.“ 

Dieſe Worte, das mag beiläufig bemerkt werden, 

liefern einen nachträglichen Beweis von der perſön⸗ 
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lichen Unfehlbarkeit des Papſtes. Wenn den Ent⸗ 

ſcheidungen des Papſtes die Zuſtimmung nicht verſagt 

werden kann, ohne eine ſolche Sünde, wie ſie die 

Preisgebung des katholiſchen Glaubens nach ſich zieht, 
ſo iſt klar, daß er die Gabe der Unfehlbarkeit in dieſen 

Entſcheidungen beſitzen muß. Sonſt könnten wir unter 

Strafe einer Todſünde verpflichtet werden, Etwas als 

wahr zu glauben, was in Wirklichkeit falſch iſt. Wir 

wollten die Stelle nicht in dieſer Abſicht anführen, aber 

ſie berührte unſern Gegenſtand zu ſehr, als daß ſie 
übergangen werden durfte. Wir führten die Worte an, 

um zu zeigen, daß nach dem Ausſpruche des Papſtes 

die Kirche die Macht hat, nicht bloß Lehren zu ver: 

künden, welche „die Dogmen des Glaubens und der 

Sitten berühren“ (d. h. welche ſie direct berühren, 

mittelſt directer Schlußfolgerung, denn daß es fo ge- 

meint iſt, erhellt deutlich aus der ſo eben angeführten 

Stelle des Münchner Breve), ſondern eben ſo Alles, 

was „das allgemeine Wohl der Kirche und ihre Rechte 

und Disciplin betrifft“. 

Dem Geſagten zufolge iſt klar, daß das Gebiet 
des unfehlbaren Lehramts der Kirche ſehr ausgedehnt 

iſt, und viele und mannigfaltige Gegenſtände umfaßt, 

da es ſehr wenig Zweige der Wahrheit geben kann, 

welche nicht irgendwie mit dem geoffenbarten Dogma 

zuſammenhängen. Dieß wird ſich indeß noch klarer 

zeigen, wenn wir das Object ihres Lehramts im Ein⸗ 

zelnen unterſuchen. Wir werden zugleich Gelegenheit 

haben, die mehr oder weniger enge Beziehung zu be⸗ 

merken, in welcher die einzelnen von ihr verkündeten 

255 
RE 
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Lehren zu der geoffenbarten Glaubenshinterlage ftehen, 

und auf welche ihr Recht ſich gründet, über dieſelben 

mit Unfehlbarkeit zu lehren. | 

Wir können jetzt in dieſe Unterſuchung eintreten 

und Punkt für Punkt unter allgemeinen Kapiteln das 

Object des kirchlichen Lehramts betrachten. 

1. | 
Wahrheiten, welche in der urſprünglichen 

Offenbarung explieite oder implicite enthalten 

ind, 

Dieſe Wahrheiten ſind doppelter Art. Sie ſind 

entweder Wahrheiten, welche wir nur durch Offen⸗ 

barung wiſſen konnten, wie das Geheimniß der aller⸗ 

heiligſten Dreifaltigkeit, oder ſie ſind Wahrheiten, 

welche wir auf natürlichem Wege durch die Anſtreng⸗ 
ung unſeres Denkvermögens erreichen können, welche 

aber durch ihre thatſächliche Offenbarung einen Theil 

der geoffenbarten Glaubenshinterlage ausmachen und 

uns folglich ſowohl durch den Glauben als durch die 

Vernunft bekannt ſind, z. B. mehrere Lehren der 

natürlichen Religion und des Sittengeſetzes. Dieſe 

Wahrheiten bilden das unmittelbare und vornehmſte 

Object der kirchlichen Unfehlbarkeit. Doch wir brauchen 

uns bei dieſem Punkt nicht aufzuhalten. Wird zu⸗ 

gegeben, daß die Kirche unſere Lehrerin im Glauben 

iſt, ſo folgt mit Nothwendigkeit, daß ſie mit unfehl⸗ 

barer Sicherheit wiſſen muß, welches die geoffenbarten 

Lehren ſind, die ſie zu verkünden hat. Weil aber dann 

die Kirche erklärt, daß ſie nur kraft der unfehlbaren 
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Kenntniß der geoffenbarten Wahrheit mit Unfehlbarkeit 

Dinge entſcheide, welche nicht geoffenbart ſind, aber 

mit der Offenbarung indirect zuſammenhängen, ſo kann 

ſie auf Infallibilität überhaupt nicht Anſpruch machen, 

wenn ſie nicht unfehlbar beſtimmen kann, was in der 

urſprünglichen Offenbarung enthalten oder unmittelbar 

aus derſelben abzuleiten iſt. 

2 

Allgemeine Sittengeſetze, welche in der Glau— 
benshinterlage nicht enthalten ſind, ſondern 

einzig auf der Autorität der Vernunft be⸗ 

ruhen. 

Es kann wirklich gefragt werden, ob es ſolche 

gebe, denn die meiſten Lehren der Moral können direct 

nur aus dem abgeleitet werden, was geoffenbart iſt, 

z. B. aus der heiligen Schrift. Indeß angenommen, 

daß es ſolche gibt, ſo gehören ſie nichts deſto weniger 
zum Gebiete der kirchlichen Unfehlbarkeit. Das ergibt 
ſich aus dem indirecten Zuſammenhange, in dem ſie 

zur geoffenbarten Wahrheit ſtehen, weil die Kirche 

Lehren, welche dieſer widerſprechen, nicht predigen 

könnte, ohne dadurch ihre Heiligkeit zu verlieren und 

ſich als eine unzuverläſſige Führerin der Heerde in 

Dingen zu erweiſen, welche das ewige Heil betreffen 

— was die Offenbarung als eine Unmöglichkeit erklärt. 
Darum muß die Kirche, um ihr Amt erfüllen zu kön⸗ 

nen, im Stande ſein, ohne Gefahr des Irrthums die 
allgemeinen Wahrheiten der Moral zu erkennen, wenn ſie 

auch nicht urſprünglich ſollten geoffenbart worden ſein. 
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0 3. f | 

Dogmatiſche und moraliſche Thatſachen. 

Unter dieſem Kapitel dürften verſchiedene That⸗ 
ſachen untergebracht werden, welche die Kirche als un- 

fehlbar gewiß lehrt, obgleich ſie weder ein Beſtandtheil 

der geoffenbarten Glaubenshinterlage noch aus derſelben 

abzuleiten ſind. Ihre Berechtigung dieſes zu thun, 
gründet ſie auf den Zuſammenhang, in welchem dieſe 

mit Dogma und Moral ſtehen, und welcher der Art 

iſt, daß ihre Kenntniß für die Gläubigen unerläßlich 

iſt, damit ſie im Stande ſeien, den Glauben von ihr 

zu erlernen und beſtändig feſtzuhalten, ohne Trübung 

und Irrthum, und ebenſo die wahren Lehren der 

Moral. Wenn es aber für das Wohl der Gläubigen 

nothwendig iſt, daß ſie dieſe Thatſachen unfehlbar ken⸗ 

nen, ſo iſt es in gleicher Weiſe nothwendig, daß die 
Kirche in ihren Ausſprüchen und Entſcheidungen über 

dieſelben unfehlbar ſei. Es folgt alſo aus dem Amte 

der Kirche als Lehrerin des Glaubens und Führerin 

zum Himmel, daß dogmatiſche und moraliſche That⸗ 

ſachen zum Gebiet ihrer Unfehlbarkeit gehören. 

za. Die Kirche kann den Bibelcanon, die Authencität 

einzelner Bibelüberſetzungen und die Oekumenicität von 

Concilien mit Unfehlbarkeit feſtſtellen. 

Es würde uns nichts nützen, davon Kenntniß zu 

haben, daß gewiſſe Bücher vom heiligen Geiſte ein⸗ 

gegeben ſind, wenn wir nicht ſicher ſein könnten, wel⸗ 

ches dieſe Bücher wären; auch würde es uns ferner 
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nicht viel helfen, wenn uns die Namen der inſpirirten 
Schriften bekannt gegeben würden, wofern wir nicht 

weiter überzeugt ſein könnten, daß die auf uns gekom⸗ 

menen Abſchriften dieſer Bücher nicht corrumpirt ſeien, 

und daß ſie von Anfang bis zu Ende nichts enthalten 

als das reine und unverfälſchte Wort Gottes. 

Nun können die heiligen Schriften nicht für ſich 

ſelbſt Zeugniß geben. Ihre Authencität muß auf einem 

Zeugniß ruhen, das außer ihnen liegt. Die älteſten 

Manuſcripte des neuen Teſtaments reichen nicht über 
das vierte Jahrhundert der chriſtlichen Zeitrechnung 

hinauf; das iſt, ſie wurden einige Jahrhunderte nach 

den Originalien geſchrieben. Die hiſtoriſchen Schwierig⸗ 

keiten, welche gegen Theile der canoniſchen Schriften 

— z. B. gegen die geheime Offenbarung — geltend 

gemacht worden ſind, ſind keines Falls zu verachten. 

Die ganze Geſchichte des Proteſtantismus, beſonders 

in Deutſchland, zeigt die Verlegenheiten, womit die 

Frage des Canons umgeben iſt, für Jene, welche ihr 

Privaturtheil an die Stelle der Autorität der Kirche 

geſetzt haben. 

Dieſe Erwägungen können zeigen, daß Chriſtus, 

wenn er uns in der Kirche eine unfehlbare Lehrerin 

gab, auch gewollt haben mußte, daß ihre Unfehlbarkeit 

auf die Feſtſtellung des Schriftcanons ſich ausdehnen 

ſollte. Das hat den heiligen Auguſtin veranlaßt, zu 

ſchreiben: „Ich würde dem Evangelium nicht glauben, 

wenn nicht die Autorität der Kirche mich hiezu be⸗ 

ſtimmte.“ (L. cont. Epist. Fundam. c. 4.) Daher 

finden wir, daß die Gläubigen ſtets auf die Kirche 
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geſchaut haben, um von ihr zu erfahren, welches die 

canoniſchen Schriften ſeien. So ſandte z. B. zu An⸗ 

fang des fünften Jahrhunderts Papſt Innocenz I. dem 

Exuperius von Toulouſe ein Verzeichniß der heiligen 
Schriften, welches genau mit dem übereinſtimmt, wel⸗ 

ches eilfhundert Jahre ſpäter von dem Concil von 

Trient feierlich approbirt wurde in dem folgenden De⸗ 

cret: „Wenn Jemand dieſe Bücher nicht ganz mit 

allen ihren Theilen, in der Geſtalt wie ſie in der 

katholiſchen Kirche geleſen zu werden pflegen und wie 

ſie in der alten lateiniſchen Ausgabe der Vulgata ent⸗ 

halten ſind, als heilige und canoniſche annimmt, ſo ſei 

er im Banne.“ 

Aus den nämlichen Gründen iſt es klar, daß die 

Kirche die Vollmacht hat, mit Unfehlbarkeit zu be⸗ 

ſtimmen, ob ein gegebener Text wirklich ächt iſt, und 
zu erklären, daß eine beſtimmte Ueberſetzung von den 

Gläubigen als authentiſch anzuſehen ſei. So ſprach 

das Concil von Trient aus, daß „die alte Vulgata⸗ 

Ausgabe, welche durch den langen Gebrauch von meh⸗ 

reren Jahrhunderten in der Kirche. approbirt worden 

ſei, bei öffentlichen Vorleſungen, Diſputationen, Reden 

und Auslegungen als authentiſch zu betrachten ſei, und 

daß Keiner wagen oder ſich herausnehmen dürfe, ſie 

unter irgend einem Vorwand zurückzuweiſen“. Dieß 

will nicht ſagen, daß die Vulgata-Ueberſetzung fehler⸗ 

frei ſei, ſondern daß ſie frei ſei von Irrthümern im 

Glauben und in der Moral, und daß ſie, als Schrein 

geoffenbarter Wahrheiten betrachtet, weder mehr noch 

weniger noch etwas Anderes enthalte als der Urtext. 
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Ebenſo kann die Kirche mit Unfehlbarkeit ent⸗ 

ſcheiden, daß ein beſtimmtes Concil von den Gläubigen 

als ökumeniſches anzunehmen ſei. So verhält es ſich 

z. B. mit dem fünften Artikel, in welchem Martin V. 
und das Concil von Conſtanz das Gebot gaben, ein 

Jeder von denen, die im Verdachte ſtänden, an den 
Sätzen des Wickliff oder Huß feſtzuhalten, ſollte ge⸗ 

fragt werden: „Ob er glaube, feſthalte und behaupte, 

daß jedes allgemeine Concil und auch das Concil von 

Conſtanz die ganze Kirche repräſentire?“ Hier iſt die 

Zuſtimmung zu einem Dogma und zu einer dogma⸗ 

tiſchen Thatſache verlangt: das Dogma iſt, daß all- 

gemeine Concilien die ganze Kirche repräſentiren, und 

die Thatſache, daß das Concil von Conſtanz ein all⸗ 

gemeines Concil ſei. Könnte die Kirche dieſe That⸗ 
ſache nicht mit Unfehlbarkeit beſtimmen, ſo könnte ſie 

Unterwerfung unter ihre Verfügungen praktiſch nicht 

durchſetzen. Denn die Ungehorſamen würden ſtets Vor⸗ 

wände fiuden, um die Oekumenicität eines Concils in 
Frage zu ſtellen, deſſen Entſcheidungen ihnen nicht ge— 

nehm wären, und dann mit anſcheinend gutem Gewiſſen 

zuletzt ſeinen Decreten den innern Gehorſam verweigern. 

Aber unſer Heiland hat dieſe Ausflucht abgeſchnitten 

und ſo verhindert, daß ökumeniſche Concilien bedeut⸗ 
ungslos würden, indem er ſeine Kirche autoritativ er⸗ 

mächtigte, zu beſtimmen, daß ein gewiſſes Concil öku⸗ 

meniſch ſei, und daß ihm Gehorſam geleiſtet werden 
müſſe. 
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b. Die Kirche nimmt die Vollmacht in Anſpruch, unfehl⸗ 

bar zu beſtimmen, welches der genaue Sinn eines ge⸗ 

gebenen Buches oder der Stelle eines Buches ſei, und ob 

dieſer Sinn mit der geoffenbarten Wahrheit in Ueber⸗ 

einſtimmung ſei oder nicht. 

Hier haben wir eine Thatſache, von der nicht 

geſagt werden kann, daß ſie urſprünglich geoffenbart 

worden ſei — nämlich, ob ein gewiſſes Buch einen 

beſtimmten Sinn habe oder nicht, z. B. ob eine ge⸗ 

wiſſe Reihe von fünf Sätzen wirklich die Lehre wieder 

gibt, welche in dem Auguſtinus des Janſenius enthal⸗ 

ten iſt. Dieſe Sätze find in dem Auguſtinus nicht 

wörtlich enthalten, aber ſie enthalten die Reſultate 
einer ſorgfältigen Prüfung des Werkes und ſind die 

Frucht unverdroſſenen Studiums und mühſamer Ver⸗ 

gleichung der Theile des Buches mit einander. Darum 
machten die Janſeniſten geltend, die Thatſache, daß die 

fünf Sätze in dem Auguſtinus enthalten ſeien, ſei an 

ſich eine weſentlich menſchliche Thatſache, und als 

ſolche ſei ihre Wahrheit eine offene und völlig ſtreitige 

Frage. Denn, ſagten ſie, was iſt ſo ſchwer präcis zu 

beſtimmen, als der genaue Sinn eines großen Buches 

über einen tiefen theologiſchen Gegenſtand? Und wenn 

es einen Punkt gibt, bei dem die Theologen mit Recht 

beanſpruchen können, daß es ihnen geſtattet ſei, ſich 

ſelbſt eine Meinung darüber zu bilden, ſo iſt es der, 

ob dieſe fünf Sätze die wahre Auffaſſung des Augu⸗ 

ſtinus wiedergeben oder nicht. Gewiß iſt das eine 

Frage, die nicht zu jenen gehört, über welche die Kirche 

vermöge ihrer Lehrgewalt mit Unfehlbarkeit entſcheidet. 
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Sie möge bei dem Glauben bleiben und ſich nicht an— 
maßen, eine rein kritiſche Unterſuchung unfehlbar zu 

führen. Eine ſolche Anmaßung geltend zu machen, 

wäre tyranniſcher Gewiſſenszwang. Der Art war die 

Beweisführung, welche die Janſeniſten wählten, um 

ihren Ungehorſam zu rechtfertigen. Sie gaben voll⸗ 

kommen zu, daß die Kirche die Vollmacht habe, die 

Lehre der fünf Sätze, an und für ſich betrachtet, zu 

beurtheilen und zu verdammen, aber ſie beſtritten ihr 

| entſchieden das Recht, ein Urtheil über die concrete 

Thatſache zu ſprechen, daß dieſe Sätze ein zutreffender 

und genauer Ausdruck der Lehre des Auguſtinus ſeien. 

Und ſie vertheidigten ihre Behauptung mit dem Scharf⸗ 

ſinn, mit der Spitzfindigkeit und Hartnäckigkeit, welche 

ſie auszeichnete. Andererſeits weigerte ſich die Kirche, 

dieſe Unterſcheidung nur einen Augenblick zu dulden. 

Sie „erklärte und definirte“ durch den Mund des 

Papſtes, Alexander VII. (1656), „daß die fünf Sätze 

aus dem Auguſtinus betitelten Buche des Cornelius 

Janſenius, Biſchofs von Ypern ausgezogen und vers 

dammt ſeien in dem Sinne, welchen derſelbe Janſenius 

damit verbunden habe“, d. h. wie ſie nochmals erklärte, 

in dem Sinne, welcher aus dem Buche ſelbſt entnom- 

men werden könnte. Und um noch wirkſamer den Aus⸗ 

flüchten der Janſeniſten ein Ende zu machen, erließ der 

nämliche Papſt Alexander VII. (1665) das folgende 

Formular, welches Biſchöfe und Geiſtliche ihm be⸗ 

ſchwören und unterſchreiben mußten: 

„Ich unterwerfe mich der apoſtoliſchen Conſtitution 

der Päpſte Innocenz X., vom 31. Mai 1653 und 



78 

Alexander VII., vom 16. October 1656, und verwerfe 

und verdamme aufrichtig die fünf Sätze, welche aus 

dem Auguſtinus betitelten Buche des Cornelius Jan⸗ 

ſenius ausgezogen ſind, und ich thue dieß in dem Sinne, 

welchen der vorgenannte Autor damit verbunden hat, 

wie ſie der apoſtoliſche Stuhl in den vorerwähnten 

Conſtitutionen verdammt hat, und das ſchwöre ich, ſo 
wahr mir Gott helfe und dieſe ſeine heiligen Evan⸗ 

gelien.“ 

Indem ſie die Biſchöfe und Geistlichen zwang, zu 
ſchwören, daß ſie aufrichtig glaubten, die fünf ver⸗ 

dammten Sätze ſeien in dem Auguſtinus enthalten, 

zeigte die Kirche auf's Klarſte, daß ſie nicht den min⸗ 

deſten Zweifel hatte über ihre Vollmacht, dieſe That⸗ 

ſache unfehlbar zu beſtimmen, und darüber, daß ihre 

Kinder im Gewiſſen nicht berechtigt wären, ihre Voll⸗ 
macht zu bezweifeln. Denn wäre ein Zweifel zuläſſig 

geweſen, ſo hätte ſie nicht den Eid verlangen dürfen, 

da fie die Biſchöfe und Geiſtlichen der Gefahr aus- 

geſetzt hätte, ſelbſt falſch zu ſchwören durch Ablegung 

des Eides, ſie ſeien von einer Thatſache abſolut gewiß, 

für welche ſie keinen genügenden Grund der Gewißheit 

hatten, außer ihre (nach der Annahme) fehlbare Au⸗ 

torität. Aber ſie wußte, und mit gutem Grund, daß, 

obgleich ſie nicht directe Vollmacht hatte, dieſe That⸗ 

ſache zu beurtheilen, inſofern ſie eine rein menſchliche 
war, ſie indirect die Gewalt hatte, über dieſelbe zu 

entſcheiden, wegen ihres engen Zuſammenhanges mit 

dem geoffenbarten Dogma. Denn ohne eine ſolche 

Gewalt wäre es ihr unmöglich geweſen, ihre Heerde 
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vor giftiger Weide zu warnen oder ihr anzugeben, 

welche Bücher geſunde und heilſame Lehre enthalten: 

und ſo wäre ſie im Grunde verpflichtet geweſen, ihr 

Amt als Hirtin und Lehrerin der Heerde Chriſti nie⸗ 

derzulegen. Da ſie indeſſen die Ausdehnung ihrer Voll⸗ 

machten recht wohl kannte, ſo hat ſie niemals gezögert, 

ſchädliche Bücher zu allen Zeiten zu verdammen und 

zu verbieten. Die Geſchichte iſt reich an ſolchen Bei⸗ 

ſpielen. So verdammte das erſte Concil, das von 
Nicäa (325), die Thalia des Arius; und die Concilien 
von Epheſus (431) und Chalcedon (451) anathemati⸗ 

ſirten die Schriften des Neſtorius und Euthches. 

St. Leo I. verdammte die Bücher der Manichäer. 

Und ſo iſt es allzeit geweſen bis auf den heutigen 

Tag, wo Pius IX. bei mehr als einer Gelegenheit 

durch feine apoſtoliſchen Sendſchreiben Bücher ver- 

dammt hat, mit Angabe der falſchen Lehren, die ſie 

enthielten. Wir mögen daher die Natur der Sache 

oder die beſtändige Praxis der Kirche ſeit den erſten 

Zeiten bis auf die Gegenwart betrachten, ſo kann nicht 
geleugnet werden, daß die Kirche als Lehrerin der 

Gläubigen das Recht beanſprucht und beſitzt, auf Un⸗ 

fehlbarkeit Anſpruch zu machen bei Beſtimmung des 

Sinnes von Büchern oder Stellen in Büchern, in fo 
weit als dieſe auf die geoffenbarte Glaubens hinter⸗ 

lage, deren Hüterin ſie iſt, Bezug haben und ſie 

berühren. 
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c. Die Canoniſation von Heiligen. 

Bei dieſer handelt es ſich gleichfalls um eine 

moraliſche Thatſache. Wenn die Kirche einen Heiligen 

canoniſirt, ſo erklärt ſie der Geſammtheit der Gläu⸗ 

bigen, daß die Seele des canoniſirten Heiligen wirklich 

im Himmel ſei, und verlangt von allen ihren Kindern, 

daß ſie dieſes glauben. Das bezeugen z. B. die Worte 

des Decretes, durch welches Pius II. die heilige Ka⸗ 

tharina von Siena canoniſirte; und die Canoniſations⸗ 

bullen anderer Heiligen, das möge bemerkt werden, 

ſind in ähnlichen Ausdrücken abgefaßt: 

„Durch die Autorität unſeres Herrn Jeſus Chriſtus 

und des ſeligen Petrus und Paulus und Unſere eigene 

erklären Wir ... . daß Katharina von Siena in das 

himmliſche Jeruſalem aufgenommen und mit der Krone 

der ewigen Herrlichkeit beſchenkt iſt; und Wir verordnen 

und ſetzen feſt, daß ſie öffentlich und privatim als eine 

Heilige zu verehren iſt.“ 

Uuoeberdieß iſt die Canoniſation eines Heiligen nicht 
ein ſeltener Act, der im Laufe der Jahrhunderte ein⸗ 

oder zweimal vorkommt. Im Gegentheil, ſie iſt in der 
Kirche ſeit den älteſten Zeiten in Uebung geweſen und 
es vergeht kein Jahrhundert ohne eine gewiſſe Anzahl 

neuer Canoniſationen. Dadurch ferner, daß die Kirche 

einen Heiligen canoniſirt, geſtattet ſie nicht einfach nur 

die Verehrung eines Heiligen, wie es bei der Beati⸗ 

fication der Fall iſt, ſondern ſie macht ſie dem gläu⸗ 

bigen Volke zur Pflicht, wenigſtens geſchieht das bei 

jenen Heiligen, deren Officium und Meſſe auf die 
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ganze Kirche ausgedehnt wird; und dieſes gleichfalls 

nicht als einen Act privater Verehrung, ſondern als 

einen Theil ihrer öffentlichen und täglichen Liturgie, 
da die Darbringung des Meßopfers und das Gebet 
des Officiums von Geiſtlichen und Religioſen in ihrem 

Namen geſchieht. Nun haben wir hier eine lange und 

fortwährend wachſende Reihe von Thatſachen, nämlich, 

daß dieſe und jene Perſonen jetzt Heilige im Himmel 

ſind, bezüglich derer die Kirche praktiſch erklärt, ſie 

entſcheide mit ſolcher unfehlbaren Gewißheit, daß ſie 

ihre Prieſter unter Strafe einer Todſünde zwingt, Jahr 

für Jahr an den Feſten dieſer Heiligen das anbetungs⸗ 

würdige Opfer zu ihrer Ehre darzubringen, und ihre: 

Geiſtlichen und Ordensperſonen unter derſelben Strafe, 

ſie in dem göttlichen Officium anzurufen und das Lob 

derſelben in ihren Namen zu recitiren oder zu ſingen. 

Und doch find dieſe Thatſachen in keinem Sinne ge— 

offenbarte Thatſachen, denn fie ſind einfach Folgerungen, 

gezogen aus dem Beweis oder dem menſchlichen Zeug— 

niſſe, wodurch das Heldenmäßige ihrer Tugenden, das 

Ausharren bis zum Ende und die Wunder der Heiligen 
erwieſen worden ſind. 

Ohne Zweifel iſt der erbrachte Beweis an ſich ſo 

vollſtändig und zwingend und ſo ſorgfältig gewogen 

und geprüft worden, daß wir, ſelbſt menſchlich geſpro— 

chen, die ſtrengſte moraliſche Gewißheit haben, daß ein 
canoniſirter Heiliger wirklich in der Gnade ſtarb und 

im Himmel iſt. Indeß macht ihn dieß nichts deſto 

weniger zu einer menſchlichen Thatſache und für Jene 

nicht verbindlich, welche durch den Beweis nicht dahin 
Knox. 8 6 
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gelangt ſind, ihn gläubig anzunehmen und ihren Ver⸗ 

ſtand rückhaltslos Denen zu unterwerfen, welche ihn 

geprüft haben. Wie kommt nun die Kirche dazu, die 

Frage auf ihre eigene Autorität hin zu entſcheiden und 

ihre Kinder zu verpflichten, die Thatſache als wahr 
anzunehmen, nicht wegen der inneren Gründe der Sache, 

ſondern weil ſie dieſelbe entſchieden hat? Einfach 

darum, weil dieſe mit den erſten Principien des Glau⸗ 

bens und der Moral ſo enge verbunden iſt. Denn 

was könnte dieſen beiden gründlicher widerſprechen, als 

die Annahme, die Kirche, die göttlich verordnete Füh⸗ 

rerin der Menſchen, zu deren Merkmalen die Heiligkeit 

gehört, könne ihre Kinder unter Strafe einer ſchweren 

Sünde verpflichten, Seelen, die vielleicht unter den 
Verdammten ſind, zu verehren, anzurufen und zu ihrer 

Ehre das heilige Opfer darzubringen? Eine ſolche An⸗ 

nahme widerſtrebt unſern Gefühlen als Katholiken und 

Menſchen. Gott, der will, daß die Heiligen im Him⸗ 

mel bei ihm unſere Fürſprecher ſeien und Gegenſtand 

unſerer Verehrung auf Erden, muß ſeiner Kirche die 
Macht gegeben haben, mit Unfehlbarkeit zu beſtimmen, 

welche von ihren abgeſchiedenen Kindern unſere Hul⸗ 

digung verdienen. 

d. Anordnungen bezüglich der allgemeinen kirchlichen 

Disciplin und Gottesverehrung. 

Pius VI. nimmt in dem Breve „Quod aliquan- 

tum“, welches er am 10. März 1791 in Sachen der 

von der Nationalverſammlung beſchloſſenen Civilconſti⸗ 

tution des Clerus an die franzöſiſchen Biſchöfe richtete, 
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Gelegenheit auf „die enge Verbindung hinzuweiſen, in 

welcher die Disciplin oft zum Dogma ſteht, und wie 

groß ihr Einfluß auf Erhaltung der Reinheit des 

Dogma iſt“. Er fügt bei: Concilien hätten häufig 

Solche excommunicirt, welche die Disciplin verletzten, 
und das Concil von Trient habe an verſchiedenen 

Stellen Diejenigen anathematiſirt, welche die kirchliche 

Disciplin anfechten. Als Beiſpiele führt er an, die 

Excommunication, welche von dem Concil über alle 

Jene ausgeſprochen wurde, welche leugnen, daß die 

Chriſten zur Oſtercommunion verpflichtet ſeien, deß⸗ 
gleichen über Jene, welche behaupten, die bei der Meſſe 

gebräuchlichen Ceremonien, Gewänder und äußeren 

Zeichen ſeien Dinge, die zur Gottloſigkeit verleiten, 
oder der Gebrauch, den Kanon der Meſſe und die 
Conſecration mit leiſer Stimme zu ſprechen, ſei zu 

verdammen, und die Meſſe ſei nur in der Landes- 

ſprache zu feiern, oder die Kirche könne nicht trennende 

Ehehinderniſſe aufſtellen, oder ſie habe geirrt, indem ſie 

ſolche aufſtellte, oder Cleriker könnten nach Empfang 

der höheren Weihen oder Ordensperſonen könnten nach 

Ablegung der Profeß eine giltige Ehe eingehen trotz 

des Kirchengeſetzes und des Gelübdes, oder das Verbot 

feierlicher Hochzeiten zu gewiſſen Zeiten des Jahres 

ſei heidniſcher Aberglaube, oder ferner, welche die bei 

Trauungen in der Kirche gebräuchlichen Segnungen und 

anderen Ceremonien verwerfen, oder endlich, welche be⸗ 

haupten, die Eheſachen gehörten nicht zu den kirchlichen 

Gerichten. Nach dieſer Aufzählung macht der Papſt 
die Bemerkung, daß „wir aus der Verhängung der 

| 6 * 
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Excommunication über Diejenigen, welche verſchiedene 

Punkte der Disciplin anfechten, den klaren Schluß 

ziehen können, die Kirche betrachte die Disciplin als 

mit dem Dogma zuſammenhängend“. Dieſer Zuſam⸗ 

menhang aber unterſtellt den bereits angegebenen Prin- 

cipien zufolge die ganze Ordnung allgemeiner kirchlicher 

Disciplin der kirchlichen Unfehlbarkeit. Sie kann dem⸗ 

nach keine für alle Gläubigen verbindlichen Disciplinar⸗ 
geſetze erlaſſen, welche ihrem Weſen nach mit der Rein⸗ 

heit des Glaubens und der Sitten ſich nicht vertragen. 

Sie würde ſonſt durch dieſe Geſetze indirect die Grund— 
lagen des Glaubens in den Seelen ihrer Kinder unter- 

graben und ſo in greifbaren Widerſpruch mit ſich ſelbſt 

als der unfehlbaren Lehrerin des Glaubens gerathen. 

In gleicher Weiſe muß Alles, was die Kirche in 

Bezug auf öffentliche Gottesverehrung verordnet, in 

Uebereinſtimmung mit dem Glauben ſein. „Lex orandi, 

lex credendi“: wie wir verpflichtet ſind zu beten, ſo 

ſind wir auch verpflichtet zu glauben. So machen die 

Gebete, welche wir für die Verſtorbenen verrichten, 

Eindruck auf unſern Geiſt und verkünden uns ſo die 
Lehre vom Reinigungsort. Die Exorcismen bei der 

Taufe bezeugen das Dogma von der Erbſünde. Die 

Kniebeugungen vor dem allerheiligſten Sacramente be⸗ 

ſtärken uns in dem Glauben an die wirkliche Gegen⸗ 

wart Chriſti. Die Doxrologie, mit welcher wir jeden 

Pſalm ſchließen, erinnert uns an das Geheimniß der 

allzeit gebenedeiten Dreifaltigkeit. Wir können darum 
aus dem nothwendigen Zuſammenhang der Gottes⸗ 

verehrung mit dem Dogma den Schluß ziehen, daß 
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die Heiligkeit der. Kirche und ihr Amt als Lehrerin des 
Glaubens auch erfordert, daß ſie in ſo weit in Sachen 

der Gottesverehrung unfehlbar ſei, daß fie der geſamm⸗ 

ten Heerde nicht gebieten kann, Formen oder Arten des 

Gottesdienſtes anzunehmen, welche ihrem inneren Weſen 

nach mit der geoffenbarten Wahrheit unvereinbar ſind. 

Folglich iſt die bloße Thatſache, daß das römiſche 

Miſſale, Pontificale, Brevier und Rituale formell von 

dem Papſte approbirt und von ihm für den Clerus 

obligatoriſch gemacht ſind, ein genügender Beweis, daß 

ſie nichts enthalten, was dem Glauben, den SE 

oder der Frömmigkeit widerſpricht. 

e. Die Approbation religiöſer Orden. 

Wenn die Kirche einen religiöſen Orden approbirt, 

ſo beſtimmt und erklärt ſie, daß der Zweck, die Regel 

und Conſtitutionen des Ordens ſittlich gut, mit den 

evangeliſchen Räthen in Uebereinſtimmung und zur Er: 

langung der chriſtlichen Vollkommenheit förderlich ſind. 

Hier haben wir wieder eine Thatſache, welche ganz 

außerhalb der geoffenbarten Glaubenshinterlage ſteht, 

und doch iſt ſie eine Thatſache, über welche die Kirche 

befähigt ſein muß, ſich mit Unfehlbarkeit auszuſprechen, 

wenn ſie, wie ſie verſichert, die Lehrerin des Glaubens 
und unſere Führerin zum Himmel iſt. Denn die prak⸗ 

tiſche Folge eines Irrthums ihrerſeits bei Approbation 

eines Ordens wäre die Täuſchung ihrer Kinder, indem 

ſie dieſe veranlaßte, eine Lebensweiſe zu ergreifen, von 
welcher ſie auf ihre Autorität hin glaubten, daß ſie 
ihnen zur Vollkommenheit verhilflich ſei, welche aber 
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in Wirklichkeit ſie davon wegführen würde. Da die 

Kirche indeß einen unzuverläſſigen Führer nicht appro⸗ 

biren kann, ſo folgt, daß ſie nicht irren kann, wenn 

fie einem religiöfen Orden das Siegel ihrer formellen 
Approbation aufdrückt. 

1. Die Verdammung geheimer und anderer Geſell⸗ 

ſchaften. 

Der Zweck, die Statuten und Lehren einer Geſell⸗ 

ſchaft ſind menſchliche Thatſachen. Da ſie jedoch ent⸗ 

weder in Uebereinſtimmung oder in Widerſpruch mit 

den Principien des Glaubens und der Moral ſein 

müſſen, ſo werden ſie von dieſem Geſichtspunkte aus 

dogmatiſche und moraliſche Thatſachen und als ſolche 

ein Gegenſtand, bezüglich deſſen die Kirche unfehlbar 

lehren kann. Die nämlichen Gründe, welche darthun, 

daß ſie ermächtigt iſt, die Lehren eines Buches oder 

die Regeln eines religiöſen Ordens mit Unfehlbarkeit 

zu beurtheilen, zeigen, daß ſie eine ähnliche Vollmacht 

bezüglich der Geſellſchaften haben muß. Denn ihre 

Kinder bedürfen der Warnung vor den Gefahren, 

welche ihrem Glauben und ihren Sitten drohen, in 

dem einen Falle ſo gut wie in dem andern. Dem⸗ 

gemäß finden wir, daß die Kirche dieſe Macht praktiſch 

in Anſpruch nimmt, indem ſie den Gläubigen verbietet, 

Mitglieder gewiſſer Geſellſchaften zu werden oder zu 

bleiben, manchmal ſogar — wie es bei der Geſellſchaft 

der Freimaurer und Carbonari geſchieht — bei Strafe 

der Excommunication. 
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g. Erziehung. 

Es gibt nichts von größerer Wichtigkeit für die 

Wohlfahrt der Heerde Chriſti, als daß die Kinder der 

Gläubigen in einer Weiſe unterrichtet und erzogen 

werden, welche dem rechten Glauben und der rechten 

Moral gemäß iſt. Und es gibt kein ſicheres Mittel, 

die Schafe Chriſti zu verderben, als ſie in ihren jungen 

Jahren antichriſtlichen und unſittlichen Erziehungs⸗ 

ſyſtemen zu übergeben. Daher die unermüdlichen An⸗ 

ſtrengungen der Feinde des katholiſchen Glaubens, 
allenthalben die Erziehung des Volkes in ihre Hände 

oder unter ihre Aufſicht zu bekommen. Auf der andern 

Seite hat die Kirche von Rechtswegen niemals unter— 

laſſen, dieſer Gefahr mit ſolchen Mitteln zu begegnen, 
wie ſie in ihrer Macht liegen, dadurch, daß ſie der 

Jugend eine angemeſſene Erziehung verſchaffte, die 

falſchen pädagogiſchen Grundſätze und Syſteme ihrer 

Gegner verdammte und die Gläubigen davor warnte, 
ſich in dieſelben verwickeln zu laſſen. Nun kann nicht 

mit einem Schein von Recht geſagt werden, daß die 

Kirche ihre Vollmachten überſchritt, indem ſie über 

Erziehungsſyſteme ihr Urtheil fällte. Denn dieſe Sy⸗ 

ſteme ſind offenbar dogmatiſche und moraliſche That— 

ſachen wegen ihres nothwendigen Zuſammenhanges mit 

Dogma und Moral. Demnach hat die Kirche über 

fie als ſolche zu urtheilen, und weil die Gläubigen ver⸗ 

pflichtet ſind, ſich ihrem Urtheile über dieſe Syſteme 

ohne Appellation zu unterwerfen, muß ſie fähig ſein, 

über dieſelben mit Unfehlbarkeit zu entſcheiden. Das 
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Breve „Quum non“ von Pius IX. an den Erzbiſchof 

von Freiburg (1864), iſt ein thatſächlicher Beweis, 

daß die Kirche den Anſpruch macht, mit Autorität über 

die Frage der Erziehung zu entſcheiden. Von dem 

Documente, das wegen ſeiner Wichtigkeit recht gut in 

ſeinem ganzen Umfange angeführt werden dürfte, ſind 

die folgenden Stellen beſonders bemerkenswerth, ſowohl 

wegen ihres dogmatiſchen Charakters, als wegen der 

Principien, welche darin niedergelegt ſind. 

„Es unterliegt keinem Zweifel, daß der menſch⸗ 

lichen Geſellſchaft der ſchwerſte Nachtheil erwachſen muß, 

wo immer die öffentliche und private Erziehung der 

Jugend der leitenden Autorität der Kirche entzogen iſt.“ 

„Eine Erziehung, welche den zarten Geiſt und 

das leicht zu verführende Herz der Jugend ohne die 

Hilfe der chriſtlichen Lehre und ſittlichen Zucht bildet, 
muß unfehlbar ein Geſchlecht heranziehen, welches für 

die einzelnen Familien und für den Staat die Urſache 

der größten Calamität fein wird." | 

„Iſt aber dieſes höchſt verderbliche Syſtem, wel⸗ 

ches den Unterricht von dem katholiſchen Glauben und 
der Gewalt der Kirche losreißt, eine Quelle des größten 
Nachtheils für die Einzelnen und für die Geſellſchaft, 

wenn es ſich um die Unterweiſung in der Literatur 

und in den ſtrengeren Wiſſenſchaften handelt und um 
die Erziehung in öffentlichen Schulen und Inſtituten, 

welche für die höheren Claſſen der Geſellſchaft beſtimmt 

ſind, wer ſieht dann nicht ein, daß ein weit größerer 

Schaden eintreten muß, wenn dieſes Syſtem in die 

gewöhnlichen Volksſchulen eingeführt wird?“ 
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„In dieſen letzteren Schulen muß die religiöſe 

Erziehung die erſte Stelle einnehmen, und alles Andere 

als Nebenſache betrachtet werden.“ 

Die Kirche würde nicht ſo dogmatiſch über Er— 

ziehung ſprechen, wofern nicht der Gegenſtand, wenn 

auch indirect, zu ihrem Lehramt gehörte. 

h. Beſondere moraliſche Thatſachen. 

Unter dieſen verſtehen wir Thatſachen, welche ein 

moraliſches Princip enthalten und deſſen concreter Aus- 

druck find. Dieſer Art find die folgenden: Ein ge- 

gebener Vertrag iſt ein Wuchervertrag, und darum 

eine Sünde; es iſt unerlaubt eine Herausforderung 

anzunehmen, aus Furcht für einen Feigling gehalten 

zu werden; Regeln wie dieſe, es iſt nicht erlaubt, 

einen Räuber zu tödten, um ein Goldſtück zu behalten. 

Die Kirche kann über dieſe Fälle unfehlbar urtheilen, 

wegen der moraliſchen Principien, die ſie enthalten. 

Würde ſie ſolche Fragen nicht entſcheiden, ſo wäre ſie 

in der That nicht im Stande, die Verbreitung unmo⸗ 

raliſcher Lehren unter den Gläubigen zu hindern; und 

könnte ſie dieſe nicht unfehlbar entſcheiden, ſo wäre ſie 

in Gefahr, förmlich Unſittlichkeit zu lehren. Deßhalb 

hat fie dieſe Gewalt ſtets als in ihrem Lehramt ent- 

halten betrachtet und nie gezaudert, concrete moraliſche 

Sätze bei Strafe der Excommunication zu verdammen, 

der Diejenigen verfielen, welche dieſelben lehrten oder 

vertheidigten, ſo oft ſie fand, daß dieſe Sätze mit der 

Reinheit des Glaubens und der Sitten unverträglich 

ſeien. | 



90 

4. 

Politiſche Wahrheiten und Principien. 

Wir verlaſſen jetzt jene Claſſen von Gegenſtänden, 

welche zu dem Capitel der moraliſchen und dogmatiſchen 
Thatſachen gehören und kommen zu einer andern Art 

von Wahrheit, von welcher die Kirche den Anſpruch 

erhebt, daß ſie indirect zum Gebiet ihres Lehramts 

gehöre. Die Politik oder die Wiſſenſchaft, welche vom 

Staate, ſeinen Rechten, Pflichten und Beziehungen 
handelt, bietet wegen ihres ethiſchen Charakters manche 

Berührungspunkte mit der geoffenbarten Wahrheit dar. 
Die Principien, auf welche ſie gegründet iſt, fließen 

aus dem Naturgeſetz. Sie können deßhalb mit den 

Geboten des göttlichen und poſitiven Geſetzes niemals 

in wirklichem Widerſpruch ſtehen. Darum muß der 

Staat, wenn er nur ſeinen fundamentalen Principien 

treu bleibt, mit der Kirche und der Offenbarung immer 

in vollſter Harmonie ſein. So lange nun dieſe Har⸗ 

monie fortwährt, hat die Kirche weder den Beruf noch 

das Recht, in den Staat ſich einzumiſchen, denn die 
weltliche Politik gehört nicht zu ihrer directen Juris⸗ 

diction. In dem Augenblicke aber, wo der Staat ſeinen 
Principien untreu wird und dem göttlichen und poſi⸗ 

tiven Geſetze zuwider handelt, in demſelben Augenblicke 

iſt es der Kirche Recht und Pflicht, als Wächterin der 

Wahrheit Einſprache zu erheben und dem Staate die 

Wahrheiten zu verkünden, welche er außer Acht gelaſſen 

hat, und die irrigen Grundſätze zu verwerfen, welche 

er adoptirt hat. 
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Unglüdlicher: Weife hat der Staat zu oft der 

Kirche Gelegenheit zur Einſprache gegeben, und haben 

falſche Lehren in der Politik jederzeit Anhänger ge⸗ 

funden, weil fie der Macht- und Geldgier entgegen⸗ 

kamen, ſowie der Abneigung gegen Aufſicht und Ueber⸗ 

wachung, welche in unſerer Natur ſo tief gewurzelt 

ſind. In frühern Tagen, als die bürgerliche Geſell— 

ſchaft von den Principien des Glaubens durchſäuert 

war, konnte die Kirche mit den Leitern der verſchiedenen 

Staaten in directe Verbindung treten und ſo oftmals 

die Ausbreitung des Irrthums ruhig verhindern und 

durch perſönliche Einwirkung die üblen Folgen lindern, 

welche aus falſchen Regierungsprincipien entſtehen. 

Was aber damals möglich war, iſt jetzt nicht möglich, 

wo die Geſellſchaft ſich jeden Tag mehr und mehr 
entchriſtlicht und Könige und Staatsmänner gewöhnlich 

eine Stellung offener Feindſchaft oder hochmüthigen 

Mißtrauens gegen die Kirche einnehmen. Deßhalb iſt 

ſie in den letzten Jahren genöthigt geweſen, ihre Stimme 
zu erheben und vom Stuhle Petri aus den Gläubigen 

in der ganzen Welt mit lauter Stimme feierliche War⸗ 

nungen vor den verderblichen Lehren zuzurufen, mit 

denen die politiſche Atmoſphäre überall gefüllt iſt. Es 
würde uns viel zu lange aufhalten, wenn wir dieſe 

falſchen Lehren aufzählen und charakteriſiren wollten. 

Die vornehmſten von ihnen können in der Enchelica 

„Quanta Cura“ von Pius IX. und in dem derſelben 
beigegebenen Syllabus verworfener Sätze gefunden 

werden. Niemand kann dieſe Documente durchleſen, 

ohne die Ueberzeugung zu gewinnen, daß die Kirche 
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das Recht in Anſpruch nimmt, auf dem Gebiete der 
politiſchen Wiſſenſchaft Irrthum von Wahrheit zu un⸗ 
terſcheiden. Und wenn ſie das Recht in Anſpruch 

nimmt, in Uebereinſtimmung mit den Principien des 

Glaubens, ſo beſitzt ſie es. 
— 

3: 

Theologiſche Concluſionen. 

Wir wollen jetzt eine andere Claſſe von Wahr- 

heiten betrachten, welche zur Lehrautorität der Kirche 

gehören. Sie können theologiſche Concluſionen genannt 

werden, das Wort in ſeinem weiteſten Sinne genommen, 

um alle die Sätze zu bezeichnen, welche aus Prämiſſen 

logiſch abzuleiten ſind, von denen eine geoffenbart iſt. 
Die Beziehung, in welcher dieſe Sätze zum geoffen⸗ 

barten Dogma ſtehen, und darum zum Lehramt der 
Kirche, wird beſſer verſtanden werden, wenn wir einige 

Bemerkungen über die Natur der theologiſchen Wiſſen⸗ 

ſchaft vorausſchicken. | 
Der Glaube iſt eine übernatürliche, der Seele. 

eingegoſſene Kraft, durch die wir befähigt werden, auf 

göttliche Autorität hin mit abſoluter Gewißheit alle die 

geoffenbarten Wahrheiten zu glauben, welche die Kirche 

uns zu glauben vorſtellt. Sind dieſe Wahrheiten ein⸗ 

mal im Glauben ergriffen und angenommen, ſo nehmen 

fie in dem Geiſte des Gläubigen ihre Stelle unmittel- 

bar neben den andern Wahrheiten ein, welche er auf 

natürliche Weiſe beſitzt oder erworben hat. So geben 

und bilden ſie einen Theil der Geſammtſumme ſeiner 

Erkenntniß. Nun hat der Geiſt, wenn er gebildet 
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wurde, eine inftinctive Neigung, über die Wahrheiten, 

welche er beſitzt, nachzudenken, ſie zu analyſiren, ihre 

Beziehungen zu ſtudiren, ſie mit einander zu vergleichen, 

aus dieſer Vergleichung Folgerungen zu ziehen, dieſe 

Folgerungen wieder mit andern Wahrheiten zu ver⸗ 

gleichen und ſo fortwährend ſeinen intellectuellen Ge⸗ 

ſichtskreis zu erweitern. Das heißt philoſophiren und 
das Reſultat dieſer Thätigkeit iſt Wiſſenſchaft. Die 

geoffenbarte Wahrheit aber unterſcheidet ſich von der 

natürlichen Wahrheit nur durch den Grund, auf wel- 

chem ſie in dem Geiſte des Gläubigen ruht: nämlich, 

die Autorität Gottes. Denn wie die natürliche Wahr⸗ 

heit muß ſie in Worte gekleidet und in der Form eines 

Satzes ausgeſprochen werden, ehe ſie von dem Verſtand 

mit Nutzen aufgenommen werden kann, und nur in 

dieſer Geſtalt kann fie im Gedächtniſſe aufbewahrt 

werden. Sie erfreut ſich daher keiner Ausnahmsſtellung 

im Geiſte, ſondern iſt genau denſelben allgemeinen Ge⸗ 

ſetzen unterworfen, welche die Thätigkeit des Erkenntniß⸗ 
vermögens bei der natürlichen Wahrheit regeln. So 

kann ſie philoſophiſch behandelt und eine Wiſſenſchaft 

aus ihr entwickelt werden. Dieſe Wiſſenſchaft iſt die 

Theologie. 

Das Object dieſer Wiſſenſchaft, wodurch ſie ſich 

von allen andern Wiſſenſchaften unterſcheidet, iſt Gott 
und die Werke Gottes, ſo wie der Glaube ſie im Lichte 
der Offenbarung ſchaut. Und ihre erſten Principien 

oder fundamentalen Prämiſſen ſind Glaubenswahr⸗ 
heiten, ergänzt von Wahrheiten, deren Evidenz natür⸗ 
lich iſt. 
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Die Concluſionen, zu welchen die Theologie ge— 

langt, ſind zweifacher Art. 

Die erſte Claſſe iſt ſtreng wiſſenſchaftlich, da ſie 

aus ſolchen beſteht, die Gewißheit verleihen. Denn die 

Wiſſenſchaft hat es mit Dingen zu thun, die gewiß 

ſind, und ihre Reſultate ſind, wenn wiſſenſchaftlich, 

dann gewiß. Dieſe Art von theologiſchen Concluſionen 

beſteht aus Folgerungen, welche nach den Geſetzen der 

Logik aus Prämiſſen gezogen ſind, von denen die eine 

eine Glaubenswahrheit iſt und die andere natürlich 

gewiß, ſei es metaphyſiſch, phyſiſch oder moraliſch — 

das letzte im höchſten Sinne des Wortes zu verſtehen. 

Demnach kann es nicht fraglich ſein, daß die Kirche 

im Stande iſt, über Concluſionen dieſer Art ein Ur⸗ 

theil zu fällen, da dieſelben in ſo directer Verbindung 

mit dem Glauben ſtehen. Nicht nur kann ſie dieſe 

beurtheilen, ſondern ſie kann auch nach der Meinung 

ſehr vieler Theologen, wenn ſie will, definiren, daß ſie 

virtualiter geoffenbart ſind, und ſie den Gläubigen vor⸗ 
ſtellen mit dem Gebote, ſie als Glaubenswahrheiten 

feſtzuhalten. 

Aber neben dieſen gewiſſen theologiſchen Conclu⸗ 

ſionen gibt es noch eine andere ſehr große Claſſe, von 

denen wir keine abſolute Gewißheit haben können. Das 

find Folgerungen aus Prämiſſen, von denen eine geof- 

fenbart oder aus der Offenbarung abzuleiten iſt, wäh⸗ 

rend die andere nur wahrſcheinlich gewiß iſt, d. h. ſtarke, 

aber nicht entſcheidende Gründe für ſie angeführt werden 

können. Ohne Zweifel werden theologiſche Folgerungen 

von dieſer Claſſe ſich ſehr von einander durch ihren 
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Grad der Wahrſcheinlichkeit unterſcheiden. Einige kön⸗ 

nen ſehr zweifelhaft ſein, während andere den Grenzen 

moraliſcher Gewißheit nahe kommen. Aber ſie dürfen 

deßhalb nicht gering geſchätzt werden, weil ſie nicht 

abſolut gewiß ſind. Denn nicht nur ſind ſie ein natür⸗ 

liches und nothwendiges Ergebniß theologiſcher Specu- 

lation, ſondern ſie leiſten auch einen wichtigen Dienſt 

in theologiſcher Hinſicht, da ſie dazu beitragen, die 

dunkleren Dogmen des Glaubens von verſchiedenen 
Seiten zu beleuchten und ſo Licht über ſie zu verbreiten. 

Sie ſind in der That eine Art Außenwerk für die 

geoffenbarte Lehre, deren Wahrheit ſie ergänzen und 

auf welcher ſie theilweiſe ruhen. Deßhalb wacht die 

Kirche mit Sorgfalt über ſie und ermangelt nicht, eine 

Concluſion von dieſer Art zu verwerfen, die in Form, 

Ausdruck oder Inhalt wider die geoffenbarte Glaubens 
hinterlage verſtößt. Denn obgleich ſie nicht immer im 

Stande iſt, über die abſolute Wahrheit ſolcher Folger⸗ 

ungen zu urtheilen, ſo kann ſie ſicherlich negativ be⸗ 
ſtimmen, daß ſie im Widerſpruch mit dem Glauben 

ſind, wenn das der Fall iſt. Wir können demnach dem 

Geſagten zufolge den Schluß ziehen, daß alle theolo- 
giſchen Concluſionen, ſeien ſie gewiß oder wahrſchein⸗ 

lich, poſitiv oder negativ zu dem Object der kirchlichen 
Unfehlbarkeit gehören. 

6. 

Philoſophie und Naturwiſſenſchaften. 

Wenn wir glauben, wie das ein jeder Katholik 

thun muß, daß Alles, was Gott geoffenbart und durch 
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die Kirche uns zu glauben vorgeſtellt hat, abſolut wahr 

iſt, ſo wäre es von uns unvernünftig, wenn wir die 

geringſte Möglichkeit eines Widerſpruches zwiſchen ir— 

gend einer Glaubenswahrheit und jenen Wahrheiten 

zugeben würden, welche die Vernunft gewährleiſtet, ſei 

es auf Grund ihrer inneren Evidenz, oder weil ſie von 

an ſich evidenten Wahrheiten richtig abgeleitet worden 

ſind. Das Licht der Vernunft iſt nicht weniger Gottes 

Gabe als das Licht des Glaubens; und weil Gott ſich 

nicht widerſprechen kann, ſo muß das, was er dem 

Glauben offenbart, in vollkommener Harmonie mit 

allem Dem ſein, was die Vernunft verkündigt. Wenn 

ſich ein ſcheinbarer Widerſtreit zwiſchen einer geoffen⸗ 

barten Wahrheit und einem durch Schlußfolgerung aus 

natürlichen Prämiſſen abgeleiteten Satz ergibt, ſo iſt 

er entweder nur ſcheinbar, oder wenn beide wirklich 

verſchieden und mit einander unvereinbar ſind, ſo iſt 

klar, daß das, was geoffenbart iſt, wahr und das, 

was durch Schließen gefolgert worden iſt, falſch ſein 

muß. Wir können fehlerhaft ſchließen, aber wir können 

nicht irre gehen, wenn wir jedes Dogma des Glaubens 

als unfehlbare Wahrheit betrachten. Wir haben folg⸗ 

lich in der Wahrheit der Offenbarung einen Prüfſtein, 

durch welchen ein unter der Maske der Wahrheit ver⸗ 

borgener Irrthum unfehlbar aufgedeckt werden kann. 

Jede Lehre, welche mit dem katholiſchen Glauben un⸗ 

vereinbar iſt, iſt dadurch als trügeriſch erwieſen, mag 

ſie auch noch ſo glänzend und gut begründet er⸗ 

ſcheinen. Sie kann nicht wahr ſein, weil ſie jener 

Wahrheit widerſpricht, welche die gewiſſeſte von allen 
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iſt — der Offenbarung Gottes, die weder betrügen 

noch betrogen werden kann. 

Wir wollen jetzt dieſe Principien anwenden. Die 

Philoſophie und die Naturwiſſenſchaften beruhen ganz 

auf natürlichen Wahrheiten, aus welchen ſie durch 

Verſtandesoperationen entwickelt oder aufgebaut ſind. 

In ſo weit hat die Kirche nichts mit ihnen zu thun. 

Sie gibt ihnen weder ihre Principien, noch überwacht 

ſie die Art und Weiſe ihrer Entwicklung aus dieſen 

Principien. Aber die Sache geſtaltet ſich anders be— 

züglich der Concluſionen, zu welchen die Wiſſenſchaft 

gelangt ſein will. Die Kirche kann ihnen gegenüber 

nicht gleichgiltig bleiben. Denn durch die Ungeſchick— 

lichkeit des Philoſophen oder durch die Anwendung 

einer unrichtigen philoſophiſchen Methode oder durch 

die Herbeiziehung falſcher Prämiſſen können die Reſul⸗ 
tate einer vorgeblich wiſſenſchaftlichen Unterſuchung ſich 

leicht als im Widerſpruch mit den Glaubenswahrheiten 
ſtehend erweiſen. Werden ſie aber in ihrem Verhält⸗ 

niß zum Glauben betrachtet, ſo hören ſie auf, rein 
weltlich zu ſein. Die Kirche erhält dadurch als Lehrerin 

Jurisdiction über ſie, und es wird ihr Recht und ihre 
Pflicht, um ihrer Kinder willen, ſie als irrthümlich zu 
erklären, wenn ſie es ſind. Sie bildet indeß ihr Ur⸗ 
theil über dieſelben nicht dadurch „daß ſie den Proceß 
noch einmal durchmacht, welchen der Philoſoph durch⸗ 
gemacht hat, und ſo entdeckt, wo ſein Irrthum liegt, 
ſondern dadurch, daß fie feine Reſultate mit der geof- 
fenbarten Wahrheit vergleicht und ſie demgemäß ab⸗ 
wägt. So corrigirt Einer, der ſieht, raſch die falſchen 

Knox. 7 
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Schlüſſe, zu denen ein Blinder langſam und mühſam 
durch Taſten und Hören gelangt iſt, indem er die Ge⸗ 

ſtalt und Lage gewiſſer Gegenſtände betrachtet. Dieſes 

thut er, nicht durch Taſten und Hören, ſondern durch 

einen andern Sinn, das Geſicht, deſſen der Blinde 

beraubt iſt. In gleicher Weiſe iſt die Kirche, deren 

Augen dem Lichte des Glaubens geöffnet ſind, mit 

Hilfe dieſes übernatürlichen Lichtes im Stande, unfehl⸗ 

bar zu erklären, daß ein philoſophiſches Syſtem oder 

Buch oder ein philoſophiſcher Satz unwahr iſt, und 
ſie hat vielmal im Laufe ihrer Geſchichte dieſe Gewalt 

ausgeübt, wenn die Bedürfniſſe ihrer Kinder es er⸗ 

forderten. Als ein frühes Beiſpiel ſolcher Verwerfungen 

können wir das Decret Clemens V. anführen, welches 

mit der Approbation des ökumeniſchen Concils von 

Vienne (1311) erlaſſen wurde; in dieſem verwirft der 
Papſt „als irrig und der Wahrheit des katholiſchen 

Glaubens entgegen, jede Lehre, welche unbeſonnen be⸗ 

hauptet oder als zweifelhaft hinſtellt, daß die Subſtanz 

der denkenden oder vernünftigen Seele nicht wahrhaft 

und von ſelbſt das Lebensprincip des Leibes iſt“, und 

das Decret gibt ſodann die Beſtimmung, „daß Jeder, 

der es fortan wagen ſollte, zu behaupten, zu verthei⸗ 

digen oder feſtzuhalten, daß die denkende oder ver⸗ 

nünftige Seele nicht von ſelbſt und weſentlich das Le⸗ 

bensprincip des menſchlichen Leibes ſei, als ein Häre⸗ 
tiker betrachtet werden ſolle“. Hinſichtlich der neueren 

Zeiten dürfen wir nur auf die Verurtheilung der Werke 

von Hermes, Günther und Frohſchammer hinweiſen, 

und bezüglich der Cenſur beſonderer philoſophiſcher 
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Sätze auf den Syllabus, welcher der Enchelica „Quanta 

Cura“ beigefügt iſt. Demnach kann kein Zweifel dar⸗ 

über beſtehen, daß die Kirche die Gewalt über die 

Philoſophie und Wiſſenſchaft thatſächlich beanſprucht, 

und wir könnten die Sache damit beruhen laſſen, weil 

die Kirche ein Recht hat, das in Anſpruch zu nehmen, 

was fie in Anſpruch nimmt. Aber der Gegenſtand iſt 

von ſolcher Wichtigkeit, ſowohl an ſich als auch mit 

Rückſicht auf die Tagesfragen, daß es gut ſein wird, 

noch die Worte Pius IX. in ſeinem dogmatiſchen Breve 

„Inter gravissimas“ an den Erzbiſchof von München 

(4862) anzuführen, in welchem er gewiſſe Schriften 

von Frohſchammer verwirft. Sie enthalten eine licht⸗ 

volle und autoritative Darlegung des Verhältniſſes der 

Kirche zu Philoſophie und Wiſſenſchaft und erweiſen 

ihr Recht, den Irrthum zu verurtheilen, in welchem 

Gebiete menſchlicher Speculation fie ihm auch begeg— 

nen mag. 

„Es macht ſich in den oben genannten Werken 

dieſes Autors eine andere Anſchauung geltend, welche 

mit der Lehre und dem Geiſte der katholiſchen Kirche 
in offenbarem Widerſpruche ſteht. Er nimmt für die 

Philoſophie eine Freiheit in Anſpruch, welche nicht eine 

Freiheit der Wiſſenſchaft, ſondern vielmehr eine Zügel⸗ 

loſigkeit der Philoſophie genannt zu werden verdient, 

ganz und gar verwerflich und unerträglich. Indem er 
zwiſchen dem Philoſophen und der Philoſophie unter⸗ 
ſcheidet, behauptet er, es ſei das Recht und die Pflicht 

des Philoſophen, ſich der Autorität zu unterwerfen, 

welche ſich ihm als wahr erwieſen ” ai: er leugnet, 

5 
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daß dieſes Recht und dieſe Pflicht für die Philoſophie 

beſtehe, und ſtellt die Behauptung auf, daß ſie, ohne 

auf die geoffenbarte Lehre Rückſicht zu nehmen, der 

Autorität ſich weder unterwerfen dürfe noch könne. 
Dieſe Aufſtellung wäre erträglich und vielleicht ſogar 

zuläſſig, wenn es ſich nur um das Recht handelte, 

welches die Philoſophie beſitzt, ſo gut wie die andern 

Wiſſenſchaften, ſich an ihre eigenen Principien oder 

ihre eigene Methode und an ihre eigenen Concluſionen 

zu halten, und wenn die Freiheit, welche man ihr 

zuweiſt, nur darin beſtände, dieſes Recht in ſolcher 

Weiſe zu gebrauchen, daß ſie nichts in ſich aufnimmt, 

was ſie nicht ſelbſt auf ihre eigene Art erworben 

hätte oder was ihr fremd wäre. Aber dieſe berech- 

tigte Freiheit der Philoſophie muß ihre Grenzen kennen 

und ſich innerhalb derſelben halten. Denn niemals 

wird es weder der Philoſophie noch dem Philoſophen 

geſtattet ſein, Etwas zu behaupten, was den Lehren 

der göttlichen Offenbarung widerſpricht, oder eine der— 

ſelben aus dem Grunde in Zweifel zu ziehen, weil 

man dieſelben nicht verſtehe, noch wird es ihnen ge— 
ſtattet ſein, die Annahme eines Richterſpruches abzu⸗ 

lehnen, der von der Autorität der Kirche über einen 

bis dahin offenen Satz gefällt worden. Ueberdieß ver- 

theidigt derſelbe Autor die Freiheit oder vielmehr die 

unbeſchränkte Zügelloſigkeit der Philoſophie mit einer 

ſolchen Heftigkeit und Kühnheit, daß er nicht anſteht, 

zu behaupten, die Kirche dürfe nicht nur niemals 

kräftig gegen die Irrthümer der Philoſophie einſchreiten, 

ſondern müſſe dieſelben ſogar dulden und es ihr über⸗ 
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laſſen, ſich ſelbſt zu corrigiren: daraus folgt dann, 

daß die Philoſophen nothwendig an dieſer Freiheit der 

Philoſophie Theil haben und ſo von jedem Geſetze 

befreit ſind. Wer ſieht nicht ein, wie energiſch dieſe 

Anſicht und Lehre Frohſchammer's zurückgewieſen, per⸗ 

worfen und geradehin verdammt werden muß? Denn 

die Kirche muß kraft der Vollmacht, welche ihr gött— 

licher Stifter ihr anvertraut hat, die Hinterlage des 
göttlichen Glaubens mit größter Wachſamkeit ganz und 
unverfälſcht bewahren und mit allem Eifer unabläſſig 

über das Heil der Seelen wachen; ſie muß auch mit 

der größten Sorgfalt alles das beſeitigen und ent⸗ 

fernen, was dem Glauben widerſprechen oder in irgend 

einer Weiſe das Heil der Seelen gefährden könnte. 

Deßhalb hat die Kirche kraft der ihr von ihrem gött⸗ 
lichen Stifter anvertrauten Gewalt das Recht und 
die Pflicht, nicht nur nicht zu dulden, ſondern auch zu 

verwerfen und zu verdammen alle Irrthümer, wenn 

die Reinheit des Glaubens und das Heil der Seelen 
es erfordern; und für jeden Philoſophen, der ein 
Sohn der Kirche ſein will, wie auch für die Philo— 

ſophie ſelbſt, beſteht die Pflicht, niemals Etwas zu 

behaupten, was der Lehre der Kirche entgegen iſt, und 

das zu widerrufen, worüber ſie von dieſer vermahnt 
worden ſein ſollten. Wir erklären und verkünden 

ſomit, daß die Meinung, welche das Gegentheil 

lehrt, ganz und gar irrig iſt und dem Glauben der 

Kirche und ihrer Autorität im höchſten Grade wider⸗ 

ſtreitet.“ 

Dieſe Worte des Papſtes bedürfen keines Com⸗ 
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mentars. Sie werden von ſelbſt den Weg zum Herzen 
und zum Geiſte jedes Katholiken finden. 

Jetzt können wir zurückſchauen auf den Boden, 
den wir durchwandert haben und die Ergebniſſe un- 

ſerer Unterſuchung über das Object der kirchlichen 

Unfehlbarkeit zuſammenfaſſen. Wir begannen damit, 

daß wir die Kirche als unſere Lehrerin uns voran⸗ 

ſtellten, und wir betrachteten fie nicht unter der Ge- 

ſtalt einer vagen Abſtraction, ſondern als eine lebende 

Perſönlichkeit, die einen Intellect beſitzt, um damit zu 

richten, und eine Stimme, um damit zu ſprechen, die 

erfüllt iſt von dem Geiſte der Wahrheit und unfehl⸗ 

bar in allen ihren Urtheilen und Ausſprüchen. Ferner 

ſahen wir, daß ihr von dem Herrn die Hinterlage 

des Glaubens anvertraut und der Auftrag ertheilt 
wurde, alle Nationen darin zu unterweiſen und ſeine 

Heerde rein zu bewahren von jeder Lehre, welche dem 

Glauben und ihrem ewigen Wohl widerſtreitet. Aber 

keine geoffenbarte Wahrheit, bemerkten wir, kann mit 

irgend einer natürlichen Wahrheit im Widerſpruche 

ſtehen. Wenn das der Fall zu ſein ſcheint, fo iſt der 

Widerſpruch entweder nur ſcheinbar, oder das, was 

nach unſerer Einbildung eine natürliche Wahrheit iſt, 

erweiſt ſich damit von ſelbſt als ein Irrthum. Darum 

kann die Kirche die Reſultate menſchlicher Wiſſenſchaft 

beurtheilen, indem ſie den Maßſtab des Glaubens, 
deſſen Hüterin ſie iſt, an dieſelben anlegt, und wenn 

ſie findet, daß ſie von dem Glauben abweichen, ſo 

hat ſie das Recht, ſie als irrig zu verdammen; und 

weil dieſes Recht indirect aus ihrem unfehlbaren 
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Lehramt hervorgeht, fo muß ihre Verdammung der— 

ſelben unfehlbar ſein. Weiter nahmen wir wahr, daß 
die übernatürliche, wie die natürliche Wahrheit ſich 

oft in concreten Thatſachen verkörpert findet, in wel⸗ 

chen Thatſache und Wahrheit ſo verbunden ſind, daß 

über die Wahrheit kein Urtheil abgegeben werden 
kann, wenn nicht die Thatſache indirect zugleich mit 

ihr beurtheilt wird. Und hieraus zogen wir den 

Schluß, daß die Kirche die Gewalt haben muß, den 

Werth ſolcher Thatſachen, ſeien ſie nun dogmatiſch, 

moraliſch oder politiſch, unfehlbar zu erkennen; denn, 

wenn ſie nicht mit Gewißheit die Verkörperungen der 

Wahrheit und die Verkörperungen des Irrthums von 

einander unterſcheiden könnte, ſo beſäße ſie nicht Alles, 

was zur rechten Erfüllung ihres Amtes als Lehrerin 

der ganzen Heerde unbedingt nothwendig iſt. 

Um dann dieſe einzelnen Reſultate unter einem 

allgemeinen Geſichtspunkt zu vereinigen, können wir 

ſagen, das Object der Unfehlbarkeit der Kirche be— 

greife an erſter Stelle und direct alle geoffenbarte 

Wahrheit in ſich, möge fie nun explicite oder impli⸗ 

cite in der geoffenbarten Glaubenshinterlage enthalten 

ſein, dann an zweiter Stelle und indirect alle natür⸗ 

lichen Wahrheiten, ſowohl die der Thatſache als jene 

der Speculation, welche mit der geoffenbarten Wahr⸗ 

heit ſo zuſammenhängen, daß ein Irrthum bezüglich 

ihrer dazu dienen könnte, die Reinheit des Glaubens 
in den Herzen der Chriſten zu trüben und ihr ewiges 

Heil zu gefährden. 
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IV. 

Wir ſind jetzt im Laufe dieſer Unterſuchung bei 

der vierten Frage angelangt, die wir aufſtellten und 

zu erörtern uns vornahmen: nämlich bei der Art und 
Weiſe, in welcher die Kirche ihr Lehramt ausübt. 

Dieſe muß offenbar zum großen Theil von der Art 

und dem Umfange des Werkes abhängen, welches ſie 
als Lehrerin zu vollbringen berufen iſt. Wir wollen 

deßhalb zuerſt verſuchen, feſtzuſtellen, was ſie lehrt, 

und hernach betrachten, wie ſie lehrt. 
Die katholiſche Kirche — dieſes Wort in ſeinem 

weiteſten Sinn genommen als die Geſammtheit der 

Gläubigen in Gemeinſchaft mit dem apoſtoliſchen 
Stuhl — iſt ein politiſcher Körper, organiſirt wie ein 

Königreich, über die ganze Welt hin ſich ausdehnend 

und Menſchen von allen Hautfarben, Nationalitäten, 

Claſſen und Ständen in ihrem Umkreis umfaſſend. 
Das iſt ihr irdiſches Ausſehen. Und von dieſem Ge⸗ 

ſichtspunkte aus, als eine ſichtbare Geſellſchaft von 

Menſchen unter einem ſichtbaren Oberhaupte mit einer 

vollſtändigen äußeren Organiſation und Einheit, zeigt 

ſie eine große Aehnlichkeit mit den Königreichen dieſer 



105 

Welt, während fie fich zu gleicher Zeit durch die Ueber⸗ 

natürlichkeit ihres Ursprungs, ihrer Beſtimmung und 

Einrichtung weſentlich von ihnen unterfcheidet. Aber 

woher kommt es, daß die Elemente, aus welchen die 

Kirche beſteht, zu einem compacten und permanenten 

Ganzen ſich vereinigen, obgleich ſie von Natur aus ſo 

ungleichartig und ſo uneins ſind? Was iſt die Urſache, 

daß grauſame und lange währende Verfolgungen nicht 

im Stande geweſen ſind, ſie zu vernichten? Wie hat 

ſie dem auflöſenden Einfluß widerſtehen können, welchen 

die Anziehungskraft anderer Mittelpunkte — politiſcher, 

nationaler oder geiſtiger — unaufhörlich auf ihre 

Glieder ausübt? Mit Einem Worte, was iſt die Ur⸗ 
ſache von der Einheit der Kirche? Um dieſes zu beant— 

worten, müſſen wir uns erinnern, daß die Kirche, in 

jo weit fie eine politiſche Corporation iſt, ſich den all⸗ 

gemeinen Geſetzen conformiren muß, welche für alle 
politiſchen Geſellſchaften maßgebend ſind und deren 

Exiſtenz bedingen. Denn die übernatürliche Ordnung 

zerſtört die natürliche nicht, ſondern baut ſich auf der⸗ 

ſelben auf und vervollkommnet ſie, während ſie die 

Menſchen in einen Zuſtand erhebt, der erhaben iſt über 

den höchſten, welcher durch die Kräfte erreicht werden kann, 

die der Natur inhäriren oder zukommen. Darum kön⸗ 

nen zahlloſe Analogien zwiſchen dieſen zwei Ordnungen 

gezogen werden, und deutet die Natur immer im voraus 

an, was die Gnade mit einer übernatürlichen Voll⸗ 

kommenheit aufweiſt. Wir wollen nun unterſuchen, 

woher die Einheit eines irdiſchen Königreiches kommt. 

Dann werden wir beſſer verſtehen, wie es kommt, daß 
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das Himmelreich auf Erden, wie der Herr wiederholt 
ſeine Kirche nennt, auf das Innigſte Eins iſt. 

Die erſte und adäquate Urſache der Einheit eines 

irdiſchen Königreichs iſt die höchſte Autorität des Sou⸗ 
veräns, der es regiert und von dem Alle anerkennen, 

daß ſie ihm Gehorſam ſchuldig ſind. Dieſe allein ver⸗ 

mag Provinzen und Staaten, welche in Religion, Ge⸗ 

ſchichte, Intereſſen und Neigungen gründlich von ein⸗ 
ander verſchieden ſind, zu einem Ganzen zu vereinen. 

Indeſſen muß zugegeben werden, daß ein Königreich 

oder ein Aggregat von Königreichen, welche kein anderes 

Princip der Einheit haben, als dieſes äußerliche Band, 

zwar ein unirtes Königreich oder Kaiſerthum genannt 

werden kann, ein Ganzes aber im vollſten Sinne 

des Wortes nicht iſt. Wer wollte z. B. behaupten, 

daß England, Irland und Indien in demſelben Sinne 

Eins ſeien, wie England ſüdlich des Tweed Eins iſt? 

Die verſchiedenen Theile, aus denen es zuſammengeſetzt 

iſt, beſitzen, wenn auch verſteckt, all das, was zu einer 

Sonderexiſtenz nothwendig iſt, und wenn durch Ver⸗ 
trag, Eroberung oder ſonſt wie das Band durchſchnitten 

iſt, dann reorganiſiren ſie ſich leicht um neue Autori⸗ 

tätsmittelpunkte, und das Verlangen nach Wiederver- 

einigung wird kaum gefühlt oder erliſcht in Bälde. 

Aber ein Königreich kann in einem weit vollkommeneren 

Sinne Eins ſein. Seine Glieder können ſich mit ein⸗ 

ander vereinigen, nicht nur durch das Band der Unter⸗ 

würfigkeit unter einen gemeinſamen Souverän, ſondern 

ſie können innerlich Eins ſein. Dieß wird dann der 

Fall ſein, wenn ſie einen gemeinſamen Schatz von 
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Gedanken, Sympathien, Beſtrebungen, Intereſſen und 

Erinnerungen haben, die ihnen eigens zugehören und 

Andern nicht mitgetheilt werden können, die ſie von 

ihren Vorfahren ererbt und ihren Nachkommen zu über⸗ 

liefern haben, und die dem ganzen moraliſchen und 

intellectuellen Sein aller Theile einen gleichartigen An⸗ 

ſtrich und Kitt verleihen. Solche Staaten bilden ein 

gleichartiges Ganze, und ihre Glieder ſind durch eine 
innere und unzerſtörbare Anziehungskraft mit einander 

verbunden, ſo daß die Losreißung eines Theiles von 

den übrigen ſo iſt, wie die Trennung eines Gliedes 
von einem lebendigen Leibe. Die Dynaſtien, welche 

ſie regieren, können wechſeln, die Regierungsform kann 

ſich ändern, die Woge der Eroberung kann über fie 

hinziehen: ſie aber bleiben doch nach jedem Wechſel 

oder Unglück ein Volk, und ſind ſie durch eine ſtärkere 

Macht äußerlich getheilt, ſie ſtreben und verlangen nach 

Wiedervereinigung. 5 
Die katholiſche Kirche iſt ein Königreich von dieſer 

zweiten Art. Sie iſt äußerlich Eins kraft des Gehor⸗ 
ſams, welchen jeder Katholik dem Papſte leiſtet. Und 

ſie iſt innerlich Eins, weil alle ihre Glieder durch den 

Glauben und das Bekenntniß des einen Glaubens ver⸗ 
bunden ſind. Wir haben bereits das äußere Band 

der Einheit der Kirche betrachtet, nämlich die Voll⸗ 
gewalt, welche Chriſtus ſeinem Statthalter verliehen 

hat. Wir haben jetzt zu unterſuchen, was die Kirche 

innerlich Eins macht. Es iſt das eine Frage, welche 

unſere höchſte Aufmerkſamkeit verdient, denn das iſt 

gewiß, eine Macht, welche die Kirche ſo zuſammenhalten 
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und eine Einheit herſtellen kann, welche achtzehn Jahr⸗ 

hunderte nicht aufzulöſen vermocht haben, muß der 

Natur der Sache nach eine gewaltige Macht ſein. 

Der katholiſche Glaube kann nicht einzig nur ein 

Bündel unbeſtimmter Sätze ſein, welche iſolirt in dem 

Geiſte des Gläubigen ſchlummern. Er kann allerdings 

in die Geſtalt von Sätzen gebracht werden, und er 

kann nur in dieſer Form Andern mitgetheilt oder von 

jeinem eigenen Beſitzer zum Gegenſtande des Nach- 

denkens und der Betrachtung gemacht werden. Aber 

es ſind Sätze, welche Wahrheiten von der höchſten 

Ordnung und dem wichtigſten Intereſſe zum Ausdruck 

bringen, und welche als abſolut gewiſſe Wahrheiten in 

der Seele der Gläubigen wohnen. Sie ſchließen un⸗ 
zählige Folgerungen in ſich, fie laſſen die mannigfachſte 

Anwendung zu und berühren in vielfacher Weiſe jeden 

Zweig menſchlichen Forſchens und Handelns. Wer 

dieſe Wahrheiten beſitzt, iſt damit in eine höhere in⸗ 

tellectuelle Sphäre erhoben, als die übrigen Menſchen. 

Er betrachtet alle Dinge von einem wahrerern Geſichts⸗ 

punkt und ſchätzt ſie nach einem richtigern Maßſtab. 

Er hat ein inneres Leben des Glaubens, des Liebens, 

Begehrens und Hoffens, das Dieſen fremd iſt. Und 

im Beſitze dieſes Lebens findet er ſich bereits Eins mit 

Allen, welche es mit ihm theilen, ein Glied mit ihnen 

von einem himmliſchen Gemeinweſen, welches aller⸗ 

dings nothwendig eine ſichtbare Geſtalt und Einrichtung 

hat und äußerlich durch das unentbehrliche Band des 

Gehorſams gegen ſein gemeinſames Oberhaupt zuſam⸗ 
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mengehalten ift, von dem aber der Grund und Boden 

ſeiner Einheit in ſeinem Innern liegt. 

Wir ſehen jetzt die Natur des Werkes, welches 

die Kirche als Lehrerin zu vollbringen hat. Es beſteht 

darin, ihren Kindern, einem nach dem andern, von 

Geſchlecht zu Geſchlecht, dieſes Ganze übernatürlicher 
Wahrheit mitzutheilen, welche die innere Bedingung 
ihres corporativen Lebens iſt. Und das hat ſie in 

einer ſolchen Weiſe zu thun, wie ſie ihr Herz und 

ihren Geiſt am erfolgreichſten in den Glauben ein⸗ 

tauchen und ihr ganzes geiſtiges Sein mit ſeinen Prin⸗ 

cipien durchdringen wird. Zu gleicher Zeit hat ſie 

immer auf der Wacht zu ſein, daß ſie nicht um eines 

Haares Breite von dem Glauben abweichen oder Lehr⸗ 

meinungen annehmen, die nur entfernt mit ſeiner Rein⸗ 

heit unvereinbar ſind. Das muß eine ſchwierige Auf⸗ 

gabe ſein, ſchon vom natürlichen Standpunkte aus 

betrachtet; doch um wie viel ſchwieriger erſcheint ſie, 

wenn wir uns erinnern, daß die Tugend des Glaubens 

eine übernatürliche Gabe iſt, welche ſorgſam behütet 

werden muß, da Unglaube oder Zweifel ihn rauben 

wollen, und daß die Wahrheiten des Glaubens gleich- 
falls übernatürlich ſind und darum leicht verfälſcht und 

verloren werden können, wenn nicht der Lehrer immer 

bei der Hand iſt und ſie auf's Neue einprägt und ihren 

Eindruck vertieft und auffriſcht. 

So beſchaffen iſt das Werk, welches die Kirche 
als Lehrerin zu vollbringen hat. Welches ſind nun 

die Mittel, welche ſie anwendet, um es zu vollführen? 

Das haben wir jetzt zu unterſuchen. 
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Die gewöhnliche und regelmäßige Art und Weife, 

in welcher die Kirche ihren Kindern den Glauben mit- 

zutheilen ſucht, beſteht vornehmlich in einer directen 

und perſönlichen Thätigkeit, die ſie jedem von ihnen 

widmet. Um dieſes zu Stande zu bringen, beſitzt ſie 

in ihrem Clerus eine zahlreiche und organiſirte Cor⸗ 

poration von Lehrern, durch welche ſie zu jedem ein⸗ 

zelnen Gliede ihrer Heerde zu gelangen und mit ihm 

in Berührung zu kommen vermag, um ſo die geiſtigen 

Bedürfniſſe eines jeden kennen lernen und befriedigen 

zu können. Auf dieſe Weiſe iſt keines ihrer Kinder 

ohne einen Hirten gelaſſen, deſſen Pflicht es iſt, ſeine 

Schafe perſönlich zu kennen, über ihr Wohl zu wachen 

und ein jedes mit der Weide des katholiſchen Glaubens 

zu nähren. In jeder Pfarrei hat die Kirche Schulen 

für die Jugend errichtet, und ſie wird nicht müde, mit 

unabläſſiger Sorgfalt den Unterricht zu überwachen, 

welcher in ihnen ertheilt wird. Sie errichtet für die 

ordentliche Erziehung des Clerus Seminarien, die eigens 

für dieſen Zweck beſtimmt ſind, und während ſie ihre 

Kinder ſtets zu einer tieferen und wiſſenſchaftlicheren 
Erforſchung der Wahrheit auf den Univerſitäten, deren 

Stifterin oder Pflegemutter ſie iſt, aufgemuntert hat, 

hat ſie niemals aufgehört, mit eiferſüchtigem Auge die 

Studien zu überwachen, welche an ihnen getrieben 

werden, und von ihnen jede Lehre und Methode zu 

verbannen, welche mit der geoffenbarten Wahrheit nicht 

in vollkommener Harmonie, iſt. Aber außer dieſer 

directen Thätigkeit, welche die Kirche auf die Heerde 
ausübt, tragen ihr Rituale und ihre Liturgie, die Faſt⸗ 
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und Feſttage in ihrer Wiederkehr, die Proceſſionen, 

Bilder, Reliquienkäſtchen, beſondere öffentliche und 

Privatandachten, die Disciplinargeſetze, welche ihre 

Organiſation regeln, ihre klöſterlichen und charitativen 

Inſtitute — dieſe und eine Menge anderer Dinge 
ähnlicher Art kräftig, wenn auch indirect, zu dem näm⸗ 
lichen Zwecke bei, da ſie dazu dienen, die Gläubigen 

zur Einkehr in ſich ſelbſt zu bringen und ſie ſo die 

Glaubenswahrheiten zu lehren, welche ſie verkörpern 
und auf welchen ſie beruhen. Sie ſind in der That 

eine Art Incarnation des Glaubens, und machen, wenn 

ſie von der Stimme des lebendigen Lehrers erklärt 

werden, einen höchſt mächtigen und bleibenden Eindruck 
auf Die, welche unter ihrem Einfluſſe leben. Dieſe 

Methode, den Chriſten die Wahrheit mitzutheilen, 

theils direct und theils indirect, wird mit dem Kunſt⸗ 

ausdrucke als das ordentliche Magiſterium der Kirche 

bezeichnet. | 

Aber es könnte gefragt werden, welche Sicherheit 

wir haben, daß dieſe große Corporation von Lehrern, 

von denen keiner perſönlich unfehlbar iſt, ihren Schülern 

den Glauben in ſeiner urſprünglichen Reinheit über⸗ 

liefern und nicht Irrthum ſtatt der Wahrheit lehren 

werde? Wie gelangt die Unfehlbarkeit der Kirche dazu, 

die Lehre derſelben vor allem Irrthum zu bewahren? 

Die Sicherheit, welche wir ſuchen, liegt in dem Ver⸗ 

hältniß vollſtändiger Abhängigkeit, in welchem der 

niedere Clerus zu den Biſchöfen ſteht, in deren Diö⸗ 

ceſen ſie leben und lehren. Von ſeinem Biſchof em⸗ 

pfängt ein Jeder von ihnen feine Miſſion, zu lehren, 
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gemäß dem Worte des Apoſtels: „Wie ſollen fie pre- 

digen, wenn ſie nicht geſandt ſind?“ (Röm. 10, 15.) 

Unter dem Auge ſeines Biſchofs lehrt er; und ſeinem 

Biſchof iſt er verantwortlich über all das, was er 

lehrt. Es kann keine wirkſamere Ueberwachung und 

keine vollſtändigere Unterordnung gedacht werden. So 

ſind die Biſchöfe die Bürgen für die Orthodoxie der 

Lehre ihres Clerus. Und bezüglich der Biſchöfe ſelbſt 

haben wir eine doppelte Sicherheit. Erſtens, in den 

Principien der hierarchiſchen Subordination; denn wie 

der Clerus vom Biſchof abhängig iſt, iſt es der Biſchof 

vom Papſt; und wie es das Recht und die Pflicht des 

Biſchofs iſt, wenn irgend einer ſeiner Geiſtlichen Irri⸗ 

ges lehrt, dieſen zu ſuspendiren, ſo iſt auch der Papſt 

berechtigt und verpflichtet, einem häretiſchen Biſchofe 

die Lehrthätigkeit zu verbieten und ihm den Theil der 

Heerde zu nehmen, der ihm anvertraut worden war. 

Zweitens in der Gewißheit, welche uns der verheißene 

Beiſtand des heiligen Geiſtes gibt, daß die Eeclesia 

docens — d. i. der ganze Epiſkopat in Vereinigung 

mit dem Papſte, im Glauben nicht irren, ja nicht ein⸗ 

mal eine zeitweilige Unterbrechung ihrer Lehrthätigkeit 

erleiden kann. Welche ſtärkere Garantie kann für die 

thatſächliche Unfehlbarkeit der Geſammtheit der Lehrer 

verlangt werden, durch welche die Kirche ihre Kinder 

im Glauben unterrichtet? 

Nachdem wir ſo viel über die Art und Weiſe 

geſagt haben, in welcher die Kirche den Glauben ihrer 

Heerde mittheilt, können wir nunmehr die Mittel un⸗ 

terſuchen, welche ſie anwendet, um ihre Schafe vor 
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dem Eindringen und dem verderblichen Einfluſſe irriger 

Lehren zu bewahren. Denn Häreſien hat es ſeit den 

Zeiten der Apoſtel im Ueberfluß gegeben und wird es 

im Ueberfluß geben bis zum Ende. 

Die erſte und ordentliche Art und Weiſe, in der 

die Kirche eine gefährliche Lehre von der Heerde fern— 

zuhalten ſucht, beſteht darin, daß ſie ernſtlicher als 
gewöhnlich ihren Kindern in ihrem täglichen Unterricht 

die Lehren des Glaubens einprägt, welche beſonders 

bekämpft worden ſind. Und je tiefer der Glaube in 
ihren Herzen Wurzel gefaßt hat, und je vollkommener 

ſie von ſeinen Principien erfüllt und beſeelt ſind, um 

ſo leichter iſt es für die Kirche, den Irrthum in der 
Knoſpe wegzuſchneiden und das Gift zu entfernen, ehe 

es Zeit gehabt hat, der Heerde größeren Schaden zu— 

zufügen. In dieſer Weiſe wurden während der erſten 

drei Jahrhunderte der chriſtlichen Zeitrechnung, als die 

Verfolgung fortwährend alle unentſchiedenen Glieder 

von den Gläubigen ausſchied, viele Häreſien ausgemerzt 

und zu einem raſchen Ende gebracht. Und ſo auch im 

Mittelalter: als das ganze Gebäude der Geſellſchaft 
von dem Glauben ſeine Geſtaltung empfangen hatte, 
und die Wahrheiten des Glaubens in jedem Gebiet 

der Speculation als ſchlechthin gewiß betrachtet wurden, 

und Alle nach ihnen ihr Leben einzurichten hatten, 
wurden irrige Lehren oftmals durch die bloße Kraft 

des täglichen Lehrens und des perſönlichen Einfluſſes 

lange Zeit aufgehalten, wenn nicht zuletzt ausgerottet. 

Aber es würden uns von Zeit zu Zeit Fälle 

begegnen und nothwendig begegnen müſſen, welche 
Knox. 8 
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kräftigere Heilmittel und eine andere Art des Ver⸗ 

fahrens verlangen. Es erhoben ſich Häreſien ſo feiner 

Art und ſo geſchickt unter dem Schein einer geduldeten 

Lehre verborgen, daß ſie eine Zeit lang ſelbſt die Ge⸗ 

lehrten verwirrten und ſpalteten. Deßgleichen konnten 

mit der Lehre der Kirche nicht übereinſtimmende Mein⸗ 
ungen über Gegenſtände, welche den Glauben nur ent⸗ 

fernt berühren, in einzelnen Theilen der Heerde Boden 

gewinnen. Und weil der Widerſpruch dieſer Meinungen 

mit dem Glauben nicht auf den erſten Blick offen 

dalag, konnten ſie Erörterungen und Streitigkeiten ver⸗ 

anlaſſen, deren Beilegung eine autoritative Entſcheidung 

verlangte. Oder es konnte auch eine Häreſie wie eine 
peſtartige Krankheit unter der Heerde ſich ausbreiten 

und Tauſende und Zehntauſende vom Glauben losreißen. 

In dieſen und ähnlichen Fällen wäre die ordentliche 

Lehrthätigkeit der Kirche nicht ausreichend, um dem 

Uebel zu begegnen. Sie muß ihre Stimme erheben 

und laut zu der Geſammtheit der Gläubigen ſprechen 

und durch einen feierlichen und amtlichen Ausſpruch 

die Grenzlinie zwiſchen Wahrheit und Irrthum ſcharf 

und genau ziehen, und ſo ihre Kinder vor der Gefahr 

unwiſſentlichen Irrthums ſicher ſtellen und den Auf⸗ 

rührern alle Entſchuldigung benehmen. 

Einen ſolchen Ausſpruch über einen beſtrittenen 

Lehrpunkt kann es nicht geben ohne ein Tribunal, das 

die Frage zu unterſuchen und zu entſcheiden hat; und 

wenn der Ausſpruch infallibel und irreformabel (unfehl⸗ 

bar und unverbeſſerlich) ſein ſoll, ſo muß das Tribunal 

unfehlbar ſein. Nun beſitzt die Kirche, wie wir bereits 
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geſehen haben, in dem Papſte allein und in dem mit 
dem Papſte vereinigten Epiſkopat ein zweifaches Tri— 

bunal dieſer Art. Seine impoſante und feierliche Form 

iſt die eines ökumeniſchen Concils, wenn die Biſchöfe 

der ganzen Kirche, von dem Statthalter Chriſti, ihrem 

Haupte, berufen und unter feinem Vorſitz, über den 

Irrthum zu Gericht ſitzen und der Heerde erklären, 

was ſie zu glauben habe. So wurde die feine und 

weit verbreitete Häreſie des Arius zu Nicäa (325) und 
die ebenſo gottloſe Lehre Luther's und feiner Mitrefor⸗ 

matoren zu Trient (1545— 1563) verdammt. Und ſo 
iſt auch das vaticaniſche Concil von Pius IX. (1869) 

berufen worden, um die Irrthümer zu verurtheilen, 

welche in der Gegenwart ſich am mächtigſten geltend 

machen und darum für die Gläubigen am gefährlichſten 

ſind. Von den ökumeniſchen Concilien, welche gehalten 

worden find, iſt das nicäniſche das erſte und das vati— 
caniſche das letzte, und in der Zwiſchenzeit von fünf⸗ 
zehn Jahrhunderten hat es nur ſiebzehn ökumeniſche 

Concilien gegeben. Das geſchah, nicht weil die Häreſien 

und Irrthümer, welche während dieſer Zeit auftraten, 

wenige und unbedeutend waren, ſondern weil ein öku⸗ 

meniſches Concil ein außerordentliches Tribunal iſt, das 

die Kirche ſeiner Natur nach nur gelegentlich und unter 

beſondern Umſtänden anwenden kann. Die ordentliche 

und ſtändige Form ihres unfehlbaren Tribunals iſt der 

Papſt allein, und dieſes iſt für alle gewöhnlichen Be⸗ 

dürfniſſe der Gläubigen im Uebermaße ausreichend; 

die Berufung eines ökumeniſchen Concils iſt eher eine 

Sache der Schicklichkeit, als der Nothwendigkeit. Der 
8 * 
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Statthalter Chriſti ift immer zur Hand und ohne 

Schwierigkeit kann von dem entfernteſten Theile der 
Heerde Berufung an ihn ergriffen werden. Ueberdieß 

geſtellt wie er iſt auf den Wartthurm Iſraels, ſeine 

Augen ununterbrochen auf jeden Theil der geſammten 

Heerde richtend, können die Bedürfniſſe und Gefahren 

keines Theiles von ihr ſeiner Wachſamkeit entgehen, 

und wie Keiner iſt er in den Stand geſetzt, zu beur⸗ 

theilen, wie und wann falſche und gefährliche Lehren 

durch ſeinen unfehlbaren Ausſpruch zu unterdrücken 

ſind. Demgemäß finden wir, daß, während allgemeine 

Concilien in der Geſchichte der Kirche ſeltene Ereig- 

niſſe geweſen ſind, der Papſt niemals aufgehört hat, 
vom Stuhle Petri aus ſeine warnende Stimme von 

Zeit zu Zeit zu erheben zur Verurtheilung von Irr⸗ 

thümern, welche die Heerde bedrohten, und auf's Neue 

die Wahrheiten zu verkünden, welche die Welt in Ge⸗ 

fahr war zu vergeſſen. 

Der Papſt hat, wie wir geſehen haben, die Ge⸗ 

walt, unfehlbar zu lehren; und er übt dieſe Gewalt 

von Zeit zu Zeit aus, wie die Bedürfniſſe der Kirche 

es erfordern. Aber es muß nicht angenommen werden, 

daß er jedesmal und bei allen Gelegenheiten über die 

Möglichkeit zu irren erhaben iſt. Er iſt dem Irrthum 
unterworfen, wie andere Leute, als Privatperſon, z. B. 

im Geſpräch, oder wenn er predigt, oder wenn er 

Bücher ſchreibt und ſei es ſelbſt über Theologie. Er 
kann auch irren als Haupt der Kirche, wenn er eine 
Frage der Thatſache entſcheidet, welche Perſonen be— 

trifft, oder wenn er Einzelnen, die ihn etwa um Rath 
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gefragt haben, einen ſolchen gibt. Seine Unfehlbarkeit 

haftet nur den amtlichen Erlaſſen an, welche er in 

ſeiner Eigenſchaft als allgemeiner Lehrer an die ganze 

Kirche richtet, indem er zugleich von allen Gläubigen 

abſolute innere Zuſtimmung verlangt. Darauf kommt 

wenig an, wie er feinen Willen, Unterwerfung des Ver— 

ſtandes zu fordern, kundgibt, ob dadurch, daß er den 

Ungehorſamen das Anathem androht oder durch den 

bloßen Gebrauch einer Sprache, welche ein ſtrenges 
Gebot erkennen läßt. Daß er unſere Beipflichtung 
gebietet, iſt ein genügendes Zeichen, daß das wahr iſt, 

was er uns zu glauben befiehlt. 

Aus dem Geſagten iſt klar, daß die einfache Un⸗ 

terlaſſung der Definition eines Dogma oder der Ver— 

werfung eines Irrthums keineswegs mit der Präroga⸗ 

tive der Infallibilität unvereinbar iſt, wenn auch die 

Vernachläſſigung ſchuldbar und für die Kirche nach— 

theilig wäre. Denn der Papſt iſt unfehlbar nur wenn 

er lehrt; und es iſt etwas Anderes, zu lehren, und et- 

was Anderes, das Lehren zu unterlaſſen. Ferner, wenn 

der Papſt nicht frei handelt, iſt ſeine Lehre nicht un— 

fehlbar: darum wären Decrete, die von ihm unter 

dem Drucke thätlicher Mißhandlung, Einkerkerung oder 

ſchwerer Drohungen erlaſſen würden, nicht nothwendig 

von Irrthum frei. Ueberdieß reicht ſeine Unfehlbarkeit 

über das Object der Unfehlbarkeit der Kirche nicht 

hinaus und iſt darum beſchränkt auf die geoffenbarte 

Wahrheit und was mit ihr zuſammenhängt. Selbſt 

bei einem unfehlbaren Decrete iſt nur die Lehre feſt⸗ 

geſetzt, nicht aber die Gründe, welche angeführt ſind, 

* 
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um die Feſtſetzung zu ſtützen: dieſe iſt von der Mög⸗ 

lichkeit des Irrthums nicht ausgenommen. Was die 

Dinge betrifft, welche dogmatiſchen Ausſprüchen ge⸗ 

wöhnlich vorausgehen — wie Gebet, Anrufung des 

heiligen Geiſtes, Unterſuchungen, Berathungen und 

Aehnliches —, ſo iſt es gewiß, daß ſie in keinem 

Sinne zur Unfehlbarkeit des nachfolgenden Decretes 

nothwendig ſind. Ohne Zweifel iſt eine ſolche Vor⸗ 

bereitung geziemend, da die Infallibilität nicht wie die 

Prophezie eine innere Erleuchtung iſt, welche von Oben 

in die Seele herabſteigt, ſondern nur in einer äußeren 

Sicherſtellung gegen irrthümliche Ausſprüche beſteht. 
Indeß die Verheißung der Unfehlbarkeit bezieht ſich 

auf den Papſt allein, und nicht auf ſeine Rathgeber 

oder auf die Unterſuchungen; und es gehört zur Vor⸗ 

ſehung Gottes, daß, wenn ſie den Zweck verlangt und 

will, ſie auch die Anwendung der zur Erreichung des 

Zweckes erforderlichen Mittel garantirt. Ueberdieß, 

würde einmal zugegeben, daß die Infallibilität eines 

Decretes von der vorbereitenden Thätigkeit abhängt, ſo 

würden die Häretifer immer einwenden, die entſchiedene 

Frage ſei nicht genügend unterſucht worden, und auf 
dieſe Ausrede hin der Lehre des Papſtes den Gehor⸗ 
ſam verweigern. Wenn daher der Papft einmal ge⸗ 

ſprochen und Gehorſam verlangt hat, ſo darf es kein 

Katholik wagen, ſeine Zuſtimmung einen Augenblick zu 

verſagen. Die bloße Thatſache, daß er geſprochen hat, 

iſt Beweis genug, daß er für das, was er ſagt, ſeine 

Gründe hat. 
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Die ſpecielle Form, welche die Päpſte wählen 

können, wenn ſie die ganze Kirche lehren, iſt der Natur 
der Sache nach gleichgiltig, wofern ſie ſich nur an alle 

Gläubigen wenden und Unterwerfung des Verſtandes 

unter ihre Decrete verlangen. Es kann das durch eine 

Bulle geſchehen, oder durch ein Breve, oder eine En— 

chelica oder in einer Conſiſtorialallocution. Alle dieſe 

Formen ſind gebraucht worden und werden noch ge— 

braucht. Sie können ferner ihr Decret direct und mit 

ausdrücklicher Angabe an die Geſammtkirche richten 

oder ſie können es ebenſo giltig thun, indem ſie an 

eine einzelne Kirche oder an eine einzelne Perſönlichkeit 

ſchreiben, immer vorausgeſetzt, daß ſie Maßregeln 

treffen, um die nachfolgende Verkündigung ihres De⸗ 

eretes für alle Gläubigen zu ſichern. Das wohlbekannte 

dogmatiſche Schreiben des heiligen Leo I. an den hei⸗ 

ligen Flavian iſt ein ſchlagender Beweis dafür. Sie 

können auch aus Documenten, welche ſie früher an 

einzelne Biſchöfe oder ſogar an Laien gerichtet hatten, 

Sätze ausziehen und durch einen neuen Act der Ver- 

kündigung jedem Chriſten die Annahme derſelben zur 

Pflicht machen. Ein ſolches Beiſpiel liegt in dem 

Syllabus von Irrthümern vor, welchen Pius IX. im 

Jahre 1864 erließ. / 

Encycliken oder 8 welche an alle 

Biſchöfe gerichtet ſind, die mit dem heiligen Stuhl in 

Gemeinſchaft ſtehen, ſind von den Päpſten oft ange⸗ 

wandt worden, beſonders in den letzten Jahren, als 

eine geeignete Art und Weiſe, die Gläubigen zu lehren. 
Auf dieſe Art wurden die philoſophiſchen Irrthümer 

! 
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des Lamennais von Gregor XVI. in der berühmten 

Encyclica „Mirari vos“ (1832) verdammt, für welche 
er innerliche Zuſtimmung fo gut wie äußerliche Unter— 

werfung verlangte. Derſelbe Papſt Gregor XVI. ſpricht 

in dem Breve, durch welches er die Werke von Hermes 

verdammte (1835), von den verderblichen Irrthümern, 

welche unter dem Deckmantel der Philoſophie verbreitet 

würden, und fährt dann fort: 

„Sobald Uns daher die gottlofen und hinterliſtigen 

Umtriebe einiger dieſer Schriftſteller bekannt wurden, 

zögerten Wir nicht, durch Unſere Eneyelica 
und andere apoſtoliſche Schreiben auf ihre 

ſchlauen und ſchlimmen Pläne aufmerkſam zu machen, 
ihre Irrthümer zu verdammen und zu gleicher 

Zeit die verderblichen Betrügereien aufzudecken, womit 

ſie in geſchickteſter Weiſe die Grundlagen der göttlichen 

Einrichtung und Disciplin der Kirche, ja ſogar die 

ganze öffentliche Ordnung der Dinge umzuſtürzen ſuchen.“ 

Er verbietet ſodann die Bücher des Hermes, da 

ſie voll ſchädlicher Lehren ſeien, und ſchließt mit einer 

Ermahnung an alle Biſchöfe und Ordinariate: 

„Daß fie, eingedenk des ernſten und ſtrengen Ge⸗ 

richtes, das ihrer beim höchſten Hirten wartet, über 
ihre Leitung und Wachſamkeit, welche ſie der ihnen 

anvertrauten Heerde ſchenkten, die genannten Bücher 

nicht nur aus den Schulen verbannen, ſondern auch 

mit allem Eifer und mit aller Sorgfalt ihre Schafe 
von ſolcher vergifteten Weide fernzuhalten trachten.“ 

Noch merkwürdiger iſt die Enchelica „Quanta 

eura®, welche Pius IX. im Jahre 1864 erließ. Wir 
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wollen aus derſelben einige Stellen anführen, welche 

unſere Worte ſehr kräftig illuſtriren, und durch Bei⸗ 

ſpiele die Art und Weiſe erläutern, in welcher die 
Päpſte die Kirche zu lehren pflegen. | 

Gleichſam um zu zeigen, daß er in feiner Eigen- 

ſchaft als Hirt und Lehrer der ganzen Kirche ſchreibe, 

macht der Papſt ſogleich am Anfang dieſes Documents 

eine deutliche Anſpielung auf ſein Amt, die Heerde 
Chriſti zu weiden, welches auf eine vorzügliche Art 

und Weiſe den Nachfolgern des heiligen Petrus zu— 

kommt. | 

„Mit welcher Sorgfalt und Wachſamkeit die rö- 
miſchen Biſchöfe, Unſere Vorgzänger, die ihnen von 

unſerem Herrn Jeſus Chriſtus in der Perſon des hei⸗ a 

ligen Apoſtelfürſten Petrus übertragene Amtspflicht, die 

Lämmer und die Schafe zu weiden, erfüllt, und wie 
ſie es nie unterlaſſen haben, die geſammte Heerde 

des Herrn eifrig mit den Worten des Glau— 
bens zu nähren, mit heilſamer Lehre zu trän- 

ken, und von vergifteten Weideplätzen fern— 
zuhalten — das iſt Jedermann und namentlich Euch, 
ehrwürdige Brüder, ſattſam bekannt.“ 

Nach dieſer Einleitung fährt der Papſt fort: 

„Und gewiß lag dieſen Unſeren Vorgängern, in ihrer 

ſo großen Sorge für das Heil der Seelen, nichts mehr 

am Herzen, als mit ihren ſo weiſen Sendſchreiben 

und Erlaſſen alle Irrlehren und Irrthümer 
aufzu decken und zu verwerfen, die im Wider— 
ſpruche mit unſerem göttlichen Glauben, mit 

der Lehre der katholiſchen Kirche, der Reinheit 
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der Sitten und dem ewigen Heile der Men— 
ſchen .. . . Kirche und Staat gefährdeten.“ Hierauf 
weiſt er auf das hin, was er ſelbſt gethan, und fügt 

dann bei: „Wie Euch wohlbekannt iſt, ehrwürdige 

Brüder, waren Wir kaum durch den verborgenen Rath- 

ſchluß der göttlichen Vorſehung und gewiß ohne Unſer 

eigenes Verdienſt auf den Stuhl Petri geſetzt, als 

Wir dem Beiſpiele Unſerer Vorfahren folgten und 

Unſere Stimme erhoben und in mehreren öffentlich 

bekannt gemachten Rundſchreiben, Conſiſtorial⸗ 

allocutionen und anderen apoſtoliſchen Schrei— 

ben die hauptſächlichſten Irrthümer unſerer trau⸗ 

rigen Zeit ver warfen. 

| „Namentlich haben Wir in Unſerer erften, am 

9. November 1846 an Euch gerichteten Encyelica und 

in zwei Allocutionen, von denen die eine in dem Con⸗ 
ſiſtorium vom 9. December 1854 gehalten worden iſt, 

die andere aber in dem vom 9. Juni 1862, die un⸗ 

geheuerlichen Irrlehren verdammt, welche zum 

größten Schaden für das Heil der Seelen und ſogar 

zum Nachtheile der bürgerlichen Geſellſchaft in gegen⸗ 

wärtiger Zeit herrſchen, die nicht nur der katholiſchen 

Kirche, ihrer heilſamen Lehre und ihren ehrwürdigen 

Rechten, ſondern auch dem ewigen, von Gott in Aller 

Herzen geſchriebenen natürlichen Geſetze und der ge— 

ſunden Vernunft im hohen Grade entgegen ſind, und 

aus denen faſt alle anderen Irrthümer entſpringen.“ 

Nachdem der Papſt hierauf verſchiedene Lehren 

und Sätze aufgezählt und verworfen, ſagt er gegen 

den Schluß des Schreibens Folgendes: 

* 
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„Inmitten ſo großer Verkehrtheit falſcher Lehren 

haben Wir nun, wohl eingedenk Unſeres apoſto— 
liſchen Amtes und voll Sorge um unſere heilige 

Religion, um die wahre ehre und das von Gott Uns 
anvertraute Heil der Seelen und ſelbſt um das Wohl 

der menſchlichen Geſellſchaft, Unſere apoſtoliſche 

Stimme neuerdings erheben zu ſollen geglaubt. 

Daher verwerfen und verdammen Wir kraft 

Unſeres apoſtoliſchen Amtes alle und jede der 

in dieſem Schreiben einzeln erwähnten ver— 

kehrten Meinungen und Lehren, und wollen 

und verordnen, daß dieſelben von allen Kin- 

dern der katholiſchen Kirche in jeder Bezieh— 

ung als verworfen und verdammt angeſehen 

werden.“ 

Nun hat ſicherlich eine Enchelica, welche Stellen 

enthält wie dieſe, die in ihrem Zuſammenhang noch 

ſtärker ſind, jedes Merkmal eines exkathedratiſchen oder 

unfehlbaren Ausſpruches. Denn entweder war es nicht 

die Abſicht des Papſtes, in dieſem Schreiben die ge⸗ 

ſammte Heerde vom Stuhle Petri aus zu lehren und 
alle Gläubigen zu einer inneren Unterwerfung unter 

ſeine Decrete zu verpflichten — aber in dieſem Falle 

hätte er keine beſſer berechneten Worte gebrauchen 

können, um uns zu verwirren und irre zu führen —, 

oder er hatte die Abſicht, uns bei Strafe einer Sünde 
zur Annahme zu verpflichten; und wenn das, ſo iſt er 

unfehlbar in dem, was er definirt hat. In dieſem 
Dilemma befinden wir uns. Um hier das Richtige 
zu treffen, dürfen wir nur die zuletzt angeführte Stelle 
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der Enchelica betrachten und uns dann fragen, ob es 

für uns als Katholiken mit gutem Gewiſſen möglich 
iſt, eine von „den ſchlechten Meinungen und Lehren“, 

die darin „verworfen und verdammt“ ſind, und von 

denen der Statthalter Chriſti „will und verlangt, daß 

ſie von allen Kindern der katholiſchen Kirche in jeder 

Hinſicht als verworfen und verdammt angeſehen wer⸗ 

den ſollen“, als haltbar zu betrachten. 

Iſt aber dieſe Encyclica ein unfehlbarer Ausſpruch, 

ſo haben wir das Zeugniß des Papſtes für die Be⸗ 

hauptung, daß eine ähnliche Eigenſchaft und Autorität 

ſeinen anderen derartigen Encyeliken, Conſiſtorialallo⸗ 

cutionen und apoſtoliſchen Sendſchreiben zukomme, ſo⸗ 

wie ſie eine falſche Lehre verdammen. Denn es wäre 

unvernünftig, anzunehmen, der Papft habe durch fie 

„die hauptſächlichſten Irrthümer dieſer Zeit feierlich 

verdammen“ wollen, ohne daß er zugleich die Abſicht 

gehabt hätte, die Gläubigen zur innerlichen Annahme 

der Verwerfung zu verpflichten. Ein ähnlicher Charakter 

der Unfehlbarkeit kommt dem Syllabus verworfener 

Sätze zu, welcher auf Befehl des heiligen Vaters be⸗ 

kannt gemacht und allen Biſchöfen der Kirche zugeſchickt 

wurde. Sie nahmen ihn einhellig und mit rückhalts⸗ 

loſer Unterwerfung an als die Stimme Petri und die 

Ausſprüche Gottes. Gewiß kann kein Katholik es 
wagen, das Zeugniß des ganzen mit ſeinem Haupt 
vereinigten Epiſkopates zu verwerfen. 

Wir wollen nun in wenigen Worten die Ergeb- 

niſſe unſerer Unterſuchung über die Art und Weiſe 

zuſammenfaſſen, in welcher die Kirche ihr Lehramt 



125 

ausübt. Ihre gewöhnliche Lehrweiſe beſteht in einer 

unermüdeten, täglichen Einprägung und Mittheilung 

der Glaubenswahrheiten an ihre einzelnen Glieder durch 

ihren zahlreichen Clerus, gepaart mit dem ſtillen und 

indirecten Einfluß ihres Rituals, ihrer Disciplin und 

ihrer Inſtitutionen. Aber da dieſe ordentliche Lehrart 
nicht ausreicht, um allen Fällen zu begegnen, welche 

ſich erheben können, ſo nimmt ſie in außerordentlichen 

und beſonderen Fällen ihre Zuflucht zu einer anderen 

Weiſe, die Wahrheit zu verkünden. Dieß geſchieht durch 

feierliche und formelle Ausſprüche, in welchen ſie ſich 

an die geſammte Heerde wendet durch das Organ eines 

allgemeinen Concils oder des Papſtes, und entweder 

irgend ein Dogma des Glaubens aufftellt oder eine 

irrthümliche Lehre mit der Cenſur brandmarkt, die ihr 

gebührt. Die Form, in welcher das geſchieht, iſt gleich- 

giltig, immer vorausgeſetzt, daß ſie zu verſtehen gibt, 

die Gläubigen ſeien ſtrenge verpflichtet, der Entſcheidung 

innerlich beizupflichten. 
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V. 

Wir können jetzt zu dem fünften Punkt unſerer 

Unterſuchung übergehen: Welches iſt die Natur und 

der Charakter der lehrhaften Verdammungen der Kirche? 

Um dieſe Frage zu beantworten, beginnen wir mit der 

Bemerkung, daß jede Verdammung, welches auch immer 

ihr Gegenſtand ſein mag, zwei Dinge enthält: erſtens 

eine Regel oder einen Maßſtab, wornach der verworfene 

Satz geprüft iſt; und zweitens, eine Entſcheidung, die 

erklärt, daß der Satz nicht mit dieſer Regel überein⸗ 

ſtimmt. Welches iſt nun die Regel und Richtſchnur 

der Kirche, nach der ſie falſche Lehren prüft und ver⸗ 

dammt? Es kann das nur ſein die Glaubenshinterlage, 

mit Einſchluß, wie ſich von ſelbſt verſteht, der allge⸗ 

meinen Principien des Sittengeſetzes. Denn ſie hat 

keine andere Regel, nach der ſie urtheilt und richtet, 

als dieſe: und nur von dem Geſichtspunkte, in dem 

eine gegebene Lehre mit der geoffenbarten Wahrheit 

zuſammenhängt und deßhalb an ihr gemeſſen werden 

kann, betrachtet ſie dieſelbe als einen Gegenſtand ihrer 

Gerichtsbarkeit. Die lehrhaften Verdammungen der 

Kirche haben darum dieſelbe Geltung, wie die formellen 
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Entſcheidungen, daß die einzelnen Lehren, welche fie 
verwirft, in dem einen oder andern Punkt von dem 

katholiſchen Glauben abweichen. 
Aber während alle verworfenen Lehren darin 

übereinſtimmen, daß ſie von der Glaubensregel ſich 

entfernen, unterſcheiden ſie ſich ſehr von einander in 

der Art und in dem Grade dieſer Abweichung. Die 
verſchiedenen Arten, in denen ſie mit dem Glauben in 
Widerſpruch ſtehen können, ſind von den Theologen 

ſorgfältig unterſucht und durch eine mehr oder weniger 

feſtſtehende Terminologie bezeichnet worden; und man 

ſagt von einem Satz, daß er „cenſurirt“ worden ſei, 

wenn ein Urtheil über ihn ausgeſprochen worden iſt, 

das anzeigt, er ſtimme mit dem Glauben nicht überein. 

Es iſt unnöthig, die vielen verſchiedenen Arten 

weitläufig auseinanderzuſetzen, in denen falſche Lehren 

von der geoffenbarten Regel abweichen. Wir wollen 

nur ein oder zwei Beiſpiele anführen, um die Sache 

zu verdeutlichen. So kann ein Satz direct einer Wahr⸗ 

heit widerſprechen, welche ohne alle Frage ein Glau⸗ 
bensdogma iſt. Dieſer würde als „häretiſch“ bezeichnet 

werden. Er könnte dann, ohne der geoffenbarten Wahr⸗ 

heit direct entgegen zu ſein, einer theologiſchen Con⸗ 

cluſion widerſprechen, welche ſich nach den Geſetzen der 

Logik aus zwei Prämiſſen ziehen läßt, von denen beide 
gewiß find und zum wenigſten eine geoffenbart. Ein 

ſolcher Satz würde als „irrthümlich“ erklärt werden. 

Obgleich einer guten und katholiſchen Auslegung fähig, 

könnte ferner der ſchlechte und häretiſche Sinn der 
gewöhnlichere und näher liegende ſein. Dieſer würde 
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die Note „übel lautend“ verdienen. Er könnte weiter 

von ſolcher Art ſein, daß er die Ohren einer frommen 

Perſon verletzen würde, d. i. einer Perſon, welche der 

Lehre des Glaubens ſehr zugethan iſt. Er würde in 

dieſem Falle als „anſtößig“ (piarum aurium offen- 
siva) bezeichnet werden. Oder er könnte endlich ein 

Satz ſein, der nicht auf feſten Gründen beruhte, weder 

inneren noch äußeren; oder er könnte ſonſt der allge⸗ 

meinen Lehre der Theologen widerſprechen. In dieſem 

Falle würde er als „verwegen“ verworfen werden. 
Das ſind einige wenige von den Arten, in denen eine 

falſche Lehre von der Regel des Glaubens abweichen 

kann. 

Nun nimmt die Kirche in der Ausübung ihres 

Lehramtes die Gewalt in Anſpruch, nicht nur unfehl⸗ 

bar zu erklären, daß eine gegebene Lehre mit der 

geoffenbarten Glaubenshinterlage in Widerſpruch iſt, 

ſondern auch, wenn es ihr gefällt, die genaue Stufe 

und Art dieſes Widerſpruches zu beſtimmen. Mit 

andern Worten: ſie behauptet es als ihr Recht, einem 

jeden Satze, den ſie verwirft, die Cenſur genau bei⸗ 
zulegen, welche ihm gebührt. Die Art und Weiſe 

jedoch, in welcher ſie dieſe Gewalt ausgeübt hat, iſt 
zu verſchiedenen Zeiten ihrer Geſchichte verſchieden ge- 

weſen. Denn viele Jahrhunderte hindurch begnügte ſie 

ſich, unwahre Lehren entweder als häretiſch zu ver⸗ 

werfen, oder ohne ihnen eine beſondere Bezeichnung 

beizulegen. Erſt im vierzehnten Jahrhundert begann ſie 

dieſelben mit einer andern Cenſur zu belegen, die nicht 

io ſtark iſt wie „häretiſch“. So verwarf Clemens V. 

— 
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mit der Zuſtimmung des ökumeniſchen Concils von 

Vienne (1311) eine gewiſſe Lehre über das Verhältniß, 

welches zwiſchen der Seele und dem Leibe des Menſchen 

beſteht, als „irrig und der Wahrheit des katholiſchen 

Glaubens entgegen“. Und wenige Jahre ſpäter erklärte 
Johann XXII. (1329), nachdem er achtundzwanzig aus 
den Schriften Eckard's ausgezogene Sätze aufzählt, daß 

ſiebenzehn von ihnen, welche er anführte, „häretiſch“ 

ſeien, die übrigen aber „übellautend, verwegen und der 

Häreſie verdächtig". Seitdem iſt dann die Praxis, Sätze 

und Lehren mit Cenſuren zu belegen, die nicht ſo ſtark 

find wie „häretiſch“, etwas Gewöhnliches geworden. 

Es kann auf dreifache Art geſchehen. Manchmal, wie 

in dem Falle mit Eckard, wird jeder Satz mit der be- 

ſtimmten Cenſur belegt, die er verwirkt hat. In dieſer 

Weiſe cenſurirte Pius VI. durch die Conſtitution „Au- 

etorem fidei“ (1794) fünfundachtig den Decreten der 

Synode von Piſtoja entnommene Sätze. Ein anderes 

Mal wird eine Anzahl von Sätzen in Bauſch und 

Bogen verdammt mit der Erklärung, daß ein jeder von 

ihnen eine eigene Cenſur für ſich verdient. So wurden 

die Irrlehren des Hus und Wickliff von Martin V. 
und dem Coneil von Conſtanz, und die des Molinos 
und Quesnel durch den apoſtoliſchen Stuhl verworfen. 

So wurden auch dreiundzwanzig Sätze über die Liebe 
Gottes von Innocenz XII. in dem Breve „Cum alias“ 
(1699) verdammt, „da ſie entweder nach dem natür⸗ 

lichen Sinne der Worte oder mit Rückſicht auf den 

Zuſammenhang verwegen, verfänglich, übellautend, an⸗ 

ſtößig, verderblich in der Praxis und auch beziehungs- 
Knox. 9 
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weiſe irrig“ ſeien. Wir können bemerken, daß, wenn 

Sätze ſo in globo verworfen werden, ein jeder von 

ihnen ohne Ausnahme verworfen iſt; es gibt keinen 
unter ihnen, auf welchen nicht wenigſtens eine der 

aufgezählten Cenſuren anwendbar wäre, und keine ein⸗ 

zige Cenſur iſt überflüſſig, ſondern wenigſtens von 

Einem Satze verdient. Manchmal hinwieder wird ein 

Buch verurtheilt und verboten, ohne daß einige Sätze 

aus demſelben ausgezogen werden, um ſie mit einer 

beſonderen Cenſur zu belegen. So verdammte Pius VI. 

durch das Breve „Super soliditate“ (1786) das Buch 
„Quis est Papa?“, „da es Sätze enthalte, die be⸗ 

ziehungsweiſe falſch ſeien, Aergerniß verurſachend, ver⸗ 

wegen, beleidigend, zum Schisma verleitend, ſchisma⸗ 

tiſch, irrig, zur Häreſie führend, häretiſch und ſonſt 

von der Kirche verdammt“. Aber während das Breve 

den Geiſt des Buches angreift und die Art der Irr⸗ 

thümer, welche es enthält, ſind keine beſonderen Sätze 

als verwerflich daraus hervorgehoben. 

In dieſer dreifachen Art hat die Kirche in den 
letzten fünf Jahrhunderten vom Glauben abweichende 

Bücher und Lehren gewöhnlich verdammt. Das Vor⸗ 

ziehen einer Art vor der andern iſt ganz Re der 

kirchlichen Uebung und Klugheit. 
Wenn es die Kirche in einem Falle nicht für 

dienlich hält, jeden einzelnen Satz mit der Cenſur zu 

belegen, welche er für ſich verdient, ſo geſchieht das 

nicht, weil ihr die Gewalt fehlt, denn ſie hat dieß 
wiederholt in andern Fällen gethan, ſondern weil das 
Wohl der Heerde, welches ihre höchſte Sorge iſt, 
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durch eine allgemeinere Art der Verwerfung hinreichend 
geſichert iſt. Für die Gläubigen genügt es, wenn ſie 
belehrt ſind, daß gewiſſe Sätze oder Bücher ſchädlich 
und zu meiden ſind, ſelbſt wenn ſie nicht amtlich be⸗ 
lehrt ſind, welches genau die Art und der Grad ihrer 
Schädlichkeit ſei. 
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VI. 

Die ſechste und letzte Frage, die wir noch zu 

unterſuchen haben, iſt die Verpflichtung, welche die 
Lehre der Kirche den Gläubigen auflegt. 

Die Pflicht des Gehorſams gegen die Kirche ift 

eines der erſten Principien des chriſtlichen Glaubens. 
Keine Worte können feierlicher und deutlicher ſein, als 

jene, mit denen der Herr ſie uns auferlegte. „Wenn 

er die Kirche nicht hören will, ſo⸗ſei er dir, wie ein. 

Heide und öffentlicher Sünder“ (Matth. 18, 17.), und 

wieder: „Wer euch höret, der höret mich, und wer 

euch verachtet, verachtet mich.“ (Luk. 10, 16.) Daher 

kommt die Kirche zu uns als von Gott geſendete 

Lehrerin: „Wie mich der Vater geſandt hat, ſo ſende 

ich euch“ (Joh. 20, 21.); und mit der von Gott em⸗ 

pfangenen Vollmacht, zu lehren: „Gehet darum hin 

und lehret alle Völker“ (Matth. 28, 19.); und mit 

einer Strafandrohung gegen Diejenigen, welche ſich 

weigern, ihre Lehre zu hören: „Wer immer euch nicht 

aufnimmt und eure Reden nicht anhört, wahrlich, ich 

ſage euch, es wird dem Lande Sodoma und Gomorrha 

erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als jener 
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Stadt.“ (Matth. 10, 14. 15.) Da wir nun die Kirche 
nicht zu unſerer Lehrerin erwählten, noch ihr die Voll⸗ 

macht gaben, uns zu lehren, ſo können wir ihrer Lehre 

weder Grenzen ſetzen, noch uns ſelbſt von der Pflicht 

des Gehorſams gegen ſie befreien. Ihre Gewalt kommt 

von Chriſtus, deſſen Stelle ſie vertritt. Und da er 
dem Gehorſam, welchen ſie von uns verlangen kann, 

keine Schranke geſetzt hat, ſo folgt, daß wir verpflichtet 

ſind, Alles zu thun, was ſie uns zu thun gebietet, und 

alles zu glauben, was ſie uns zu glauben befiehlt. 

Unſer Gehorſam gegen ſie muß abſolut, unbegrenzt 
und prüfungslos ſein, wie gegen die Stimme Gottes 

ſelbſt. 

Daß dieß wahr, wenigſtens als ein abſtracter 
Satz, wird kein Katholik bezweifeln wollen. Darum 

kann Niemand leugnen, was nur ſeine nothwendige 

Folge iſt, daß die Natur der Verpflichtung, welche die 

Lehre der Kirche den Gläubigen auflegt, ganz von ihrem 

eigenen Willen abhängen muß, mit dem ſie uns die⸗ 

ſelbe auflegt. Sie kann uns verpflichten, wozu ſie 

will und wie ſie will. Alles, was wir dann zu thun 

haben, iſt, daß wir darüber uns vergewiſſern, was ihre 

Abſicht iſt, und wenn wir ſie gefunden haben, ſo wer⸗ 

den wir die Verpflichtung kennen, welche ſie als unſere 

Lehrerin uns auferlegt. | 

Die lehrhaften Entſcheidungen der Kirche werden 

ſelbſt uns auf's Beſte und Klarſte ihre Abſicht offen⸗ 
baren. Sie können mit Rückſicht auf die Art der 

Unterwerfung, welche ſie uns auferlegen, in zwei 

Claſſen eingetheilt werden. Die erſte Claſſe beſteht 
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aus denjenigen, welche von den Gläubigen weiter nichts 

verlangen, als eine gewiſſe äußere Art des Verhaltens 
gegenüber einer beſtimmten Lehre, wobei das Decret 

die Lehre ſelbſt unberührt läßt. So verbot z. B. nach 

vielen Diſputationen über das Weſen der wirkſamen 

Gnade, welche in Gegenwart von Päpſten, die auf 

einander folgten, zwiſchen den Vertretern verſchiedener 

Schulen der katholiſchen Theologie ſtattgefunden hatten, 

Clemens XII. durch ein Decret (1733) mit Beſtätigung 

verſchiedener Verordnungen ſeiner Vorgänger, „daß es 

Jemand wage, eine dieſer Schulen mit einer theolo⸗ 
giſchen Cenſur zu brandmarken oder ihre Meinungen 

zu verketzern, bis es der heilige Stuhl als dienlich 

erachten würde, über dieſe Streitfragen eine Entſcheid⸗ 

ung oder Erklärung zu geben.“ So verkündete ferner, 

um ein anderes Beiſpiel aus der Geſchichte einer Lehre 

anzuführen, welche vor Kurzem als ein Dogma des 

Glaubens erklärt worden iſt, Gregor XV. durch das 

Organ der heiligen römiſchen Inquiſition, am 24. Mai 

1622, einen Erlaß, in welchem er nach Anführung und 

Beſtätigung des Decretes Paul V. bezüglich der Lehre 
von der unbefleckten Empfängniß verfügte, daß, „bis 

die Frage von dem apoſtoliſchen Stuhl entſchieden oder 

bis es von dem heiligen Stuhl und Seiner Heiligkeit 

anders beſtimmt würde, Niemand ſich herausnehmen 

dürfte, nicht einmal im Privatgeſpräch oder in einer 

Schrift, die Behauptung aufzuſtellen, die heilige Jung⸗ 

frau ſei in der Erbſünde empfangen worden oder dieſe 

Meinung in irgend einer Weiſe zu vertreten.“ Um 

jedoch zu zeigen, daß dieſer Erlaß nur für die Disciplin 
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Geltung habe, und ſich nicht direct auf die Lehre be- 
ziehe, fügte der Papſt bei, daß „Seine Heiligkeit damit 

nicht beabſichtige, dieſe Meinung zu verwerfen oder ihr 

irgendwie zu präjudiciren, ſondern ſie in dem nämlichen 

Stand und in derſelben Lage laſſe, in welcher ſie jetzt 

ſei, nur müßten die Anordnungen des obengenannten 

Decretes von Paul V. und feine eigenen geachtet 

werden.“ 

Die verbietenden Decrete ſind nur wenige an der 

Zahl und fordern ihrer Natur nach von den Gläubigen 

nur äußere Unterwerfung. Aber anders verhält es ſich 

mit der andern und weit zahlreicheren Claſſe doctrinärer 

Erlaſſe. In dieſen ſpricht die Kirche ein feierliches 

Urtheil über die Abweichung gewiſſer Lehren von der 

Richtſchnur der geoffenbarten Wahrheit. Dieſe Ab⸗ 
weichung kann ſich zu einem förmlichen Widerſpruch 

mit irgend einem Satze erheben, der zum Glauben 

gehört, oder ſie kann weniger ſein als dieſes. In dem 

erſteren Falle verdient die Lehre die Cenſur „häretiſch“, 

in dem letzteren aber eine geringere. Niemand zweifelt, 

daß jeder Katholik verpflichtet iſt, als häretiſch anzu⸗ 

ſehen, was immer die Kirche als häretiſch erklärt; aber 

ſind wir auch verpflichtet, zu glauben, daß die geringeren 

Cenſuren, mit welchen die Kirche einzelne Lehren be- 

legt, von dieſen unfehlbar verdient ſind? Um dieſe 

Frage zu beantworten, haben wir nur auf die ange⸗ 

gebene Praxis der Kirche zu ſchauen. Verlangt ſie, 

daß wir mit innerer Unterwerfung ihre Entſcheidungen 

annehmen, wenn fie eine der geringeren Cenſuren ver- 

hängt, ſo muß das geſchehen, weil ſie den Anſpruch 
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macht, in der Verhängung derſelben unfehlbar zu fein; 

und weil ſie das, was ſie beanſprucht, zu beanſpruchen 

das Recht hat, ſo können wir aus ihrer Praxis mit 

Recht ihre Unfehlbarkeit folgern. 

Die folgenden Beiſpiele werden recht klar die Art 

der Beiſtimmung erkennen laſſen, welche ſie von uns 

verlangt, wenn ſie Lehren mit einer geringeren Cenſur 

als der der Häreſie verwirft. 

In der Bulle „Inter cunctas“ (1418), durch 
welche er die Decrete des Concils von Conſtanz be⸗ 

ſtätigte, zählt Martin V. die einzelnen Irrthümer des 

Wickliff und Hus auf, welche das Concil als verwerf- 

lich erkannt und hingeſtellt hatte, und fügt dann bei, 

wenn ein Erwachſener im Verdachte ſtehe, an dieſen 

Irrthümern feſtzuhalten, ſo „ſolle er eigens gefragt 

werden, ob er glaube, daß das Urtheil des heiligen 

Conſtanzer Concils über die fünfundvierzig Artikel des 

Johann Wickliff und die dreißig Artikel des Johann 
Hus wahr und katholiſch ſei: nämlich, daß die ge- 

nannten fünfundvierzig Artikel des Johann Wickliff 

und die dreißig Artikel des Johann Hus nicht katho⸗ 

liſch, ſondern daß einige von ihnen offenbar 

häretiſch, einige irrig, andere verwegen und 

aufrühreriſch und andere anſtößig ſeien“. 

Ferner ſchrieb das Concil von Conſtanz in ſeiner 

letzten Sitzung (1418) eine Formel vor, nach welcher 

Perſonen, die im Verdachte ſtanden, an den Irrthümern 

des Wickliff und Hus feſtzuhalten, gefragt werden 

ſollten. Unter den Fragen, welche ihnen vorzulegen 

waren, finden ſich die folgenden: N 
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„Ob fie glauben, daß die Verurtheilungen des 

Johann Wickliff, des Johann Hus und des Hieronymus 
von Prag bezüglich ihrer Perſonen, ihrer Bücher und 

ihrer Lehre von dem heiligen Concil von Conſtanz 

recht und gerecht ausgeſprochen ſei und als ſolche von 

jedem wahren Katholiken angeſehen und kräftig ver— 

treten werden müſſe. Ebenſo, ob ſie glauben, feſt⸗ 

halten und behaupten, daß Johannes Wickliff, Jo⸗ 

hannes Hus und Hieronymus von Prag Häretiker 

ſeien und Häretiker genannt und dafür gehalten werden 

müſſen, und daß ihre Bücher und Lehren verkehrt 

waren und ſeien, und daß ſie wegen dieſer Bücher und 

Lehren und wegen ihrer Hartnäckigkeit von dem heiligen 

Concil von Conſtanz verurtheilt wurden.“ 
Ferner verwarf Innocenz XI. in der Conſtitution 

„Coelestis Pastor“ (1687) achtundſechzig Sätze von 

Michael de Molinos in folgenden Ausdrücken: 

„Wir haben dieſe Sätze als beziehungsweiſe häre— 

tiſch, verdächtig, irrig, Aergerniß verurſachend, gottes— 
läſterlich, fromme Ohren verletzend, verwegen, geeignet 

die chriſtliche Zucht abzuſchwächen und zu untergraben 

und aufrühreriſch verdammt und gebrandmarkt; und 

wir haben allen Perſonen unterſagt, in Zukunft dar⸗ 

über zu ſprechen, zu ſchreiben und zu diſputiren, und 

ſie zu glauben, feſtzuhalten, zu lehren oder 

auszuüben.“ 

So brandmarkte Clemens XI. in der Bulle „Uni- 

genitus“ (1713) mit nicht weniger als ſechsundzwanzig 

verſchiedenen Cenſuren hundert und einen, dem Com⸗ 

mentar Quesnel's zum neuen Teſtament entnommene 
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Sätze und fährt dann fort, „allen Chriſten beiderlei 

Geſchlechts zu befehlen, fie ſollten nicht anders glau⸗ 

ben (sentire), lehren oder predigen als in Ueberein⸗ 

ſtimmung mit dem, was in dieſer Unſerer Conſtitution 

enthalten iſt.“ Dasſelbe Verbot, ganz mit den näm⸗ 

lichen Worten ausgeſprochen, begegnet uns auch in der 

Bulle „Auctorem Fidei“, welche von Pius VI. (1794) 

erlaſſen und in welcher fünfundachtzig den Decreten 

der Synode von Piſtoja entnommene Sätze verworfen 

wurden. Endlich, um ein Beispiel aus der jüngſten 

Zeit anzuführen, ſchreibt Pius IX. in dem Breve 

„Eximiam tuam“, das von ihm (1857) an den Car⸗ 

dinal⸗Erzbiſchof von Köln mit Bezug auf die Verur⸗ 

theilung der Werke Günther's durch die Indexcongre⸗ 

gation erlaſſen wurde, Folgendes: 

„Dieſes Decret (des Index), durch unſere Autori⸗ 

tät beſtätigt und auf Unſeren Befehl bekannt gemacht, 
hätte offenbar genügen ſollen, um zu bewirken, daß die 

ganze Frage als vollſtändig abgethan betrachtet werde, 

und um Allen, welche ſich mit Stolz Katholiken nennen, 

klar zu machen, daß die in den Büchern Günther's 
enthaltene Lehre nicht als wahr (sinceram) ange⸗ 

ſehen werden könne, und daß Niemand fortan dieſe 

Lehre vertheidigen und vertreten, oder dieſe Bücher 

ohne die nothwendige Erlaubniß behalten und leſen 

dürfe. Und von dieſer Pflicht des Gehorſams und 

der ſchuldigen Unterwerfung könnte Niemand als aus⸗ 

genommen betrachtet werden, entweder weil in dieſem 

nämlichen Decret keine Sätze namentlich gebrandmarkt 

würden, oder weil ſie mit keiner beſtimmten und feſt⸗ 
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geſetzten Cenſur belegt wären. Denn das Decret ſelbſt 
war Grund genug, daß Niemand denken ſollte, es 

ſtünde ihm frei, von dem, was Wir approbirt haben, 

im geringſten Grade abzuweichen.“ 
Der Lehre des Papſtes zufolge muß daher die 

Thatſache, daß ein Buch von der Indexcongregation 
mit päpſtlicher Approbation verboten, und daß das 

Verdammungsdecret auf ſeinen Befehl bekannt gemacht 

worden iſt, einem Katholiken für die Incorrectheit des 

Buches Beweis genug ſein. Es iſt ſicherlich klar, 

welche Folgerung hieraus zu ziehen iſt. Wenn die 

Kirche lehrt, daß ein gegebenes Buch incorrect iſt, ſo 

ſind wir verpflichtet, es innerlich und äußerlich als 

ſolches zu betrachten. 

Die Beiſpiele, welche wir angeführt haben, laſſen 

den Willen und die Abſicht der Kirche bei ihren lehr⸗ 

haften Verdammungen genugſam erkennen. Doch es 

trifft ſich gerade, daß die ganze Frage über ihre Ab⸗ 

ſicht und unſere Verpflichtung vor zwei Jahrhunderten 

bei Gelegenheit der Janſeniſtiſchen Häreſie vollſtändig 

unterſucht und die Wahrheit in ein noch helleres Licht 

geſtellt wurde. Wir haben bereits auf dieſe Contro⸗ 

verſe angeſpielt, als wir von der Unfehlbarkeit der 

Kirche bei Ausſprüchen über dogmatiſche Thatſachen 

ſprachen. Der Kunſtgriff, mit dem die Janſeniſten 

Ber re 

den Cenſuren der Kirche zu entgehen und der formellen 

Ausſchließung aus ihrer Gemeinſchaft zu entrinnen 
ſuchten, war, wie wir damals bemerkten, die Unter⸗ 

8 ſcheidung zwiſchen der Lehre der fünf Sätze und der 
Thatſache, daß ſie in dem „Auguſtinus“ des Janſenius 
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wirklich enthalten feiern. Sie gaben das Recht der 

Kirche, über die Lehre ein Urtheil zu fällen, zu, und 
leugneten nicht, daß ſie verpflichtet wären, ihrer Ver⸗ 

werfung derſelben innerlich beizupflichten. Aber ſie 

behaupteten, es ginge über ihre Gewalt hinaus, die 

Thatſache zu beſtimmen. Und wenn ſie von ihr ge⸗ 

zwungen wurden, ein Formular zu unterſchreiben, in 

welchem ſie erklärten, ſowohl die Thatſache als auch 

die Lehre anzuerkennen, ſo nahmen ſie ihre Zuflucht 

zu der Unterſcheidung, daß ſie ihre innere Unterwerfung 

der Frage über die Lehre vorbehielten und der Frage 

über die Thatſache nur den äußeren Gehorſam eines 

ehrfurchtsvollen Schweigens gewährten, als ob dieſer 

letztere Punkt bloß ein Gegenſtand der Disciplin wäre. 

Ihre Ausflucht wurde indeß formell von Clemens XI. 
in der Bulle „Vineam Domini Sabaoth“ (1715) mit 

folgenden Worten verdammt: 
„Damit für die Zukunft jeder Anlaß zum Irr⸗ 

thum entfernt werde, und auf daß alle Kinder der ka⸗ 

tholiſchen Kirche es lernen möchten, die Kirche zu hören, 

nicht dadurch, daß ſie bloß Schweigen beobachten (denn 

die Gottloſen ſind auch ſchweigſam im Dunkeln), ſon⸗ 

dern durch inneren Gehorſam, welches der wahre 

Gehorſam eines Rechtgläubigen iſt, ſo beſchließen, 

erklären, beſtimmen und verordnen Wir mit apoſto⸗ 

liſcher Vollmacht, daß dieſes ehrerbietige Schweigen in 

keiner Weiſe den Gehorſam leiſtet, der den oben ein⸗ 

geſchalteten apoſtoliſchen Conſtitutionen (welche die Sätze 

des Janſenius cenſuriren) gebührt, ſondern daß der 

Sinn von dem Buche des Janſenius, in den oben 
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genannten Sätzen verdammt und mit den Worten dieſer 
Sätze ausgeſprochen, als häretiſch und folglich als ver- 

dammt von allen Chriſten betrachtet werden müſſe, 

nicht mit Worten nur, ſondern auch in ihrem Herzen.“ 

Die Verwaltung des kirchlichen Lehramts liefert 

uns einen ſtattlichen Beweis, wie die Geſchichte von 
achtzehn Jahrhunderten es darthut, daß ſie die Abſicht 

hat, die Gläubigen zu innerer Zuſtimmung zu ver⸗ 

pflichten, ſo oft ſie eine Lehre oder ein Buch auf Grund 

ihrer Abweichung von der Regel des Glaubens ver— 
dammt. Und da ſie nicht beabſichtigen könnte, uns zu 

innerer Unterwerfung zu verpflichten, wenn ſie nicht 

mit Sicherheit wüßte, daß ſie in ihrem Decrete nicht 

irren kann, ſo iſt die Thatſache, daß ſie unſere Bei⸗ 

pflichtung verlangt, ein zwingender Beweis, daß ſie in 

den Cenſuren, welche ſie ausſpricht, unfehlbar iſt. Aber 

ihre Unfehlbarkeit und unſere daraus folgende Pflicht 

der Zuſtimmung werden uns noch mit einem weiteren 

Beweis nahegelegt durch die Thatſache, daß alle Theo⸗ 

logen einſtimmig lehren, daß die Leugnung ihrer Voll⸗ 

macht, eine falſche Lehre zu cenſuriren, ſelbſt cenſurirt 

zu werden verdient. Denn wir ſind verpflichtet, in 

der Uebereinſtimmung der Theologen nicht bloß die 

Stimme einer Corporation von Perſonen zu erkennen, 

welche in der Theologie gründlich bewandert ſind, ob⸗ 

gleich ſie ſchon von dieſem Geſichtspunkt unſere Ver⸗ 
ehrung recht wohl verdient, ſondern in gewiſſem Sinne 

die Stimme der Ecclesia docens, der lehrenden Kirche 

ſelbſt. Das hat Pius IX. in dem Breve „Tuas 

libenter“ ausgeſprochen, das er an den Erzbiſchof 
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von München richtete (1863), auf die Verſammlung 

von Theologen hin, welche in jener Stadt gehalten 

wurde, und in dem er erklärt, es ſei für die Gelehrten 

nicht genug, in ihren Schriften „das anzunehmen und 
in Ehren zu halten, was durch ausdrückliche Beſchlüſſe 

der allgemeinen Concilien und der römiſchen Biſchöfe 
entſchieden worden“, ſowie „das, was durch das ordent⸗ 

liche Lehramt (magisterium) der über die ganze Welt 

zerſtreuten Kirche als göttliche Offenbarung gelehrt und 

deßhalb mit allgemeiner und beharrlicher Ueberein⸗ 

ſtimmung von den katholiſchen Theologen als zum 

Glauben gehörend feſtgehalten wird“, ſondern ſie ſeien 

in gleicher Weiſe „im Gewiſſen verpflichtet, ſich ſowohl 
den doctrinären Entſcheidungen der päpſtlichen Congre⸗ 

gationen, als auch jenen Lehrpunkten zu unterwerfen, 

welche durch die allgemeine und beharrliche Ueberein⸗ 

ſtimmung der Katholiken feſtgehalten werden als ſo 

ſichere theologiſche Wahrheiten und Folgerungen, daß 

die dieſen Lehrpunkten entgegengeſetzten Meinungen, 

wenn ſie auch nicht häretiſch genannt werden können, 
doch eine andere theologiſche Cenſur verdienen“. 

Nun iſt das Recht und die Gewalt der Kirche, 

eine falſche Lehre unfehlbar mit irgend einer beſonderen 

theologiſchen Cenſur zu belegen, gerade eine von jenen 

Wahrheiten, deren Leugnung nach dem allgemeinen 

Urtheil der Theologen eine Cenſur verdient. Um die 

Cenſur „häretiſch“ kann es ſich hier nicht handeln; 

denn wenn die Kirche nicht unfehlbar iſt in Erklärung 

deſſen, was zum Glauben gehört, ſo iſt das ganze 

Gebäude des Glaubens in ſeinen Grundlagen erſchüttert. 
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Bezüglich der geringeren Cenſuren iſt das Zeugniß 

De Lugo's — denn wir führen ihn nicht bloß als 

einen Zeugen für eine Thatſache an — klar und 

deutlich: 0 

„Die Theologen,“ ſchreibt er, „geben allgemein 

zu, daß das Urtheil der Kirche bei Verhängung dieſer 

Cenſuren richtig iſt. Bannez ſagt: es ſei ein Irrthum 

oder komme dem Irrthum ſehr nahe, wenn man be⸗ 

haupte, die Kirche könne ſich bei dieſem Urtheil irren; 
Malderus: Der, welcher dieſe Möglichkeit hartnäckig 

behauptete, würde ein Häretiker ſein; Coninch: dieſe 

Anſicht des Malderus habe große Wahrſcheinlichkeit 

für ſich; Turrianus: es ſei ein Irrthum, zu behaupten, 

der Papſt könne irren, wenn er dieſe Cenſuren aus⸗ 

ſpricht. Ich halte es auch für irrthümlich oder dem 

Irrthum ſehr nahe kommend.“ (De Fide, Disp. 20, 

n. 108.) 

Es lehren alſo die Theologen einſtimmig, daß die 

Meinung cenfurirt zu werden verdient, welche die Ge⸗ 

walt der Kirche leugnet, die geringeren Cenſuren un⸗ 

fehlbar zu verhängen; ſie weichen nur von einander 

ab bezüglich der Art der theologiſchen Cenſur, welche 
ſie verdient. Den Principien gemäß, welche in dem 

ſo eben angeführten Breve Pius IX. ausgeſprochen 

ſind, ſind wir daher verpflichtet, die Kirche als unfehl⸗ 

bar bei Verhängung der geringeren Cenſuren zu be⸗ 

trachten, und darum in weiterer Folge uns mit innerer 

Beipflichtung ihren Entſcheidungen zu unterwerfen. 
Aber von all Dieſem abgeſehen, wären die Worte 

Pius IX. in der Enchelica „Quanta cura“ (1864) 
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allein hinreichend, die Frage von der Abſicht der Kirche 

außer jeden vernünftigen Zweifel zu ſetzen. In ſeinem 
dogmatiſchen Schreiben an die Biſchöfe der Chriſten⸗ 

heit verdammt nämlich der Papſt „die Vermeſſenheit 

Derjenigen, welche behaupten, man könne ohne Sünde 

und ohne irgend eine Preisgebung ſeines katholiſchen 

Glaubens den Entſcheidungen und Decreten des apo- 

ſtoliſchen Stuhles, welche erklärtermaßen das allgemeine 

Wohl der Kirche, ihre Rechte und Disciplin zum Ziel 

und Gegenſtande haben, Beipflichtung und Gehor- 

ſam verſagen“. Da nun Gehorſam ein allgemeiner 

Ausdruck iſt, ſo kann es eine Auslegung geben, die ihn 

nur auf eine äußere Unterwerfung bezieht. Beipflicht⸗ 

ung aber wird eine ſolche Deutung nicht zulaſſen. Das 

Einzige, was es bedeuten kann, iſt eine innere Ueber⸗ 

einſtimmung des Verſtandes mit dem Gegenſtand der 

Beipflichtung. Von dieſer Beipflichtung oder inneren 

Unterwerfung erklärt der Papſt, ſie könne den Ent⸗ 
ſcheidungen und Decreten der Kirche nicht verweigert 

werden ohne eine Sünde ſo ſchwerer Art, als ſie eine 

Preisgebung des Glaubens involvirt. Was kann ein 

gehorſames Kind der Kirche noch mehr verlangen, um 

klar von der Verpflichtung überzeugt zu ſein, welche 

die Kirche mit ihren lehrhaften Decreten und Ver⸗ 

dammungen ihm aufzulegen beabſichtigt? 

Da die Kirche, wie wir eben geſehen haben, an 

uns die Forderung ſtellt, den Decreten beizupflichten, 

in denen ſie unwahre Lehren richtet und verdammt, ſo 

müſſen wir zunächſt unterſuchen, welches eigentlich der 

Gegenſtand iſt, für den ſie unſere Beipflichtung ver⸗ 
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langt. Die Antwort hierauf liegt auf der Hand. Wir 
ſind verpflichtet, einfach und lediglich dem beſondern 

Punkt beizuſtimmen, welchen die Kirche in ihrem De— 

crete beſtimmt hat. Wenn fie eine Meinung als häre- 

tiſch erklärt, ſo müſſen wir glauben, daß ſie häretiſch, 

wenn als irrthümlich, daß ſie irrthümlich, wenn als 
verfänglich, daß ſie verfänglich, wenn als verwegen, 

daß ſie verwegen ſei, u. ſ. w. Ferner, wenn ſie eine 

Lehre oder ein Buch einfach verurtheilt, ohne die Be⸗ 

zeichnung oder Cenſur, welche ſie verdient, beſonders 

anzugeben, ſo müſſen wir ſie innerlich als unwahr 

betrachten. Ohne Zweifel müſſen wir aus der inneren 

Natur einiger von den Cenſuren, durch die ſie eine 

Lehre verwirft, logiſch ſchließen, daß die ſo verworfene 

Lehre falſch iſt, und wir ſind daher als denkende und 

vernünftige Menſchen verpflichtet, ſie als ſolche zu 
betrachten. Indeß iſt deren Falſchheit nur eine Fol⸗ 

gerung aus ihrer Lehre und nicht ein Beſtandtheil der⸗ 

ſelben. Wir ſind alſo nicht kraft ihres Decretes ver- 

pflichtet, daran zu glauben. 

Das Letzte, was uns zu betrachten übrig bleibt, 

iſt, ob die Kirche den Willen hat, uns zu einer inneren 

= 

Unterwerfung unter ihre doctrinären Entſcheidungen bei 

Strafe einer Sünde zu verpflichten, und wenn das, 

was für einer Sünde. Keiner, der ein Katholik ſein 

will, kann leugnen, daß wir bei ſchwerer Sünde ver⸗ 
pflichtet ſind, ihnen wenigſtens einen äußeren Gehorſam 

zu leiſten. Selbſt die Janſeniſten weigerten ſich nicht, 
ein „reſpectvolles Schweigen“ Decreten gegenüber zu 
beobachten, welche ſie als auf Irrthum beruhend und 

Knox. | 10 
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als tyranniſch betrachteten. Ferner kann es nicht bes 
ſtritten werden, daß ein Katholik der Häreſie ſchuldig. 

iſt, welcher es ablehnt, innerlich eine Lehre für häre⸗ 

tiſch zu halten, welche die Kirche als ſolche verdammt 
hat. Aber iſt es ſündhaft, die Beipflichtung zu ver⸗ 

ſagen oder vor derſelben Anſtand zu nehmen ſolchen 

lehrhaften Ausſprüchen der Kirche gegenüber, welche 

Meinungen zu ihrem Gegenſtande haben, die mit dem, 

was zum Glauben gehört, nicht in förmlichem und 
directem Widerſpruch ſtehen? Dieß iſt der einzige 

Punkt, über den es möglich iſt, eine Frage aufzuwerfen. 

Doch den Fall darthun heißt ihn beantworten. Der 

allmächtige Gott hat die Kirche als unſere Lehrerin 

aufgeſtellt; er hat ihre Lehre gegen Irrthum geſichert; 

er hat uns befohlen, ihr zu gehorchen, wenn ſie lehrt. 

In der Ausübung dieſes ihres Lehramtes erklärt ſie 
uns feierlich, daß eine gewiſſe Lehre falſch iſt und cen⸗ 

ſurirt zu werden verdient, und ſie befiehlt uns beſtimmt, 

zu glauben, daß dieſelbe die Cenſur verdient, welche ſie 

darüber verhängt hat. In dieſe Stellung verſetzt, ohne 

eine Zwiſchending zwiſchen Gehorſam und Ungehorſam, 

was iſt da unſere Pflicht? Sicherlich ſagt uns unfer 

katholiſches Gefühl, daß Ungehorſam Sünde iſt; und 
was die Art der Sünde betrifft, ſo können wir ihre 

Größe aus den Worten der Schrift erſehen: „Wider⸗ 

ſpenſtig ſein iſt wie die Sünde der Wahrſagerei, und 

nicht gehorchen wollen wie das Laſter der Abgötterei.“ 
(1. Kön. 15, 23.) Das hat uns auch Pius IX. in 

der oben angeführten Encyclica „Quanta cura“ ge⸗ 

lehrt, in welcher er ausdrücklich die Behauptung ver⸗ 
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wirft, daß „man ohne Sünde und ohne Preis- 
gebung des katholiſchen Glaubens den Entſcheid— 
ungen und Decreten des apoſtoliſchen Stuhles Bei⸗ 

pflichtung und Gehorſam verſagen könne“. Wenn 

der Papſt nur das Wort „Sünde“ gebraucht hätte, ſo 

hätten wir uns einbilden können, er habe eine läßliche 

Sünde damit gemeint; indem er aber den Ausdruck 

„eine Preisgebung des katholiſchen Glaubens“ hinzu⸗ 
ſetzte, hat er die Natur der Sünde als eine Art Apo⸗ 

ſtaſie erklärt und uns ſo unverkennbar gezeigt, daß ſie 

eine Todſünde ſein muß. Wir können uns über die 

Sündhaftigkeit, welche darin liegt, daß man der Ent⸗ 

ſcheidung der Kirche eine innere Zuſtimmung verſagt, 

nicht ſtärker ausdrücken, als der Papſt es hiemit ge⸗ 
than hat. 

10% 
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VII. 

Wir ſind jetzt am Ende dieſer Unterſuchungen 

angelangt. Nachdem wir die Kirche als unſere von 

Gott verordnete Lehrerin betrachtet haben, die mit der 

Gewalt betraut iſt, uns unfehlbar alle Wahrheit zu 

lehren und vor jeglicher Art Irrthum, welcher der 

geoffenbarten Hinterlage widerſtreiten könnte, uns zu 

bewahren, verehrten wir in dem Papſte, ſei es, daß 

er allein ſpricht oder mit der Zuſtimmung eines all⸗ 

gemeinen Concils, das unfehlbare Organ und Tribunal, 

durch welches Chriſtus ſeine Heerde immer leitet. 

Dann überſchauten wir, zuerſt im Allgemeinen und 

hernach im Einzelnen, das Gebiet ihrer Lehrunfehl⸗ 

barkeit, und unterſuchten die verſchiedenen Arten, in 

denen ſie lehrt, die Natur ihrer doctrinären Verdam⸗ 

mungen und die Verpflichtung, welche ihre Lehre uns 

auflegt. Nun haben wir zum Schluſſe nur noch einige 

Bemerkungen zu machen über die praktiſche Bedeutung 

und Beziehung des Gegenſtandes, den wir behandelt 

haben. Als eine geeignete Art, dieſes zu thun, wollen 
wir die Form von Antworten auf Einwürfe wählen, 

welche möglicherweiſe ſich gegen die Lehre erheben 

könnten, die wir uns beſtrebt haben darzulegen. 

— 
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1. Für's Erſte könnte da gejagt werden: die Ka⸗ 

tholiken bei Strafe einer Todſünde dazu verpflichten, 

daß ſie ihren Verſtand der Lehre der Kirche über eine 

Mannigfaltigkeit von philoſophiſchen, politiſchen, wiſſen⸗ 
ſchaftlichen und ähnlichen Gegenſtänden unterwerfen, 

welche mit dem Glauben und der Moral nur entfernt 

zuſammenhängen, heiße ihnen eine unerträgliche Laſt 

auflegen, welche alle geiſtige Thätigkeit unterdrücken 
würde und für ſie eine beſtändige Feſſel bei allen 
wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen wäre. — Auf dieſen 

Einwurf könnte geantwortet werden, daß er die Frage 
wirklich ohne allen Grund ſtellt; denn ſeine ganze 

Stärke kommt von der ſtillſchweigenden Vorausſetzung, 

daß die Kirche in ſolchen Dingen nicht unfehlbar ſei. 

Wenn ſie unfehlbar iſt, wie ſie es zu ſein durch ihre 

Handlungsweiſe den Anſpruch macht, ſo iſt das, was 

ſie über dieſe Gegenſtände lehrt, abſolute Wahrheit. 
Und kein Beitrag zu unſerem Wahrheitscapital, woher 

er auch kommen und auf welchem Grunde er auch 
ruhen mag, kann mit Recht als eine geiftige Laſt be- 
trachtet werden. Im Gegentheil, er iſt eine geiſtige 
Wohlthat, da er dazu dient, unſere Anſichten zu klären, 

vor möglichen Irrthümern uns zu bewahren und in 

der Erforſchung der Wahrheit zu fördern. Die Schwie- 

rigkeit iſt am Ende genau dieſelbe, welche Nichtkatho⸗ 

liken in der Lehre der Side über Gegenſtände des 

Glaubens finden. Ihnen erſcheint es als Tyrannei 
von ihr, vernünftige Weſen zum Glauben an Dogmen 

zu verpflichten, deren Evidenz nicht auf natürlichem 

Grunde ruht. Und es wäre Tyrannei, wenn wir ihre 
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Vorausſetzung zugäben, daß die Kirche in Sachen des 

Glaubens fehlbar ſei. Die Janſeniſten machten auch 
ihrer Zeit ganz denſelben Einwurf, wie aus den vier⸗ 

undneunzig Sätzen des Janſeniſten Quesnel erhellt, 

welche von Clemens XI. in der Bulle „Unigenitus“ 

verworfen und cenſurirt wurden. „Nichts,“ ſchreibt 

Quesnel, „bringt den Feinden der Kirche eine ſchlechtere 

Meinung von ihr bei, als wenn ſie ſehen, daß der 

Glaube ihrer Glieder geknechtet und Spaltungen wegen 

ſolcher Dinge genährt werden, die weder dem Glauben 

noch den Sitten Eintrag thun.“ Er ſpielt auf die 

Decrete des apoſtoliſchen Stuhles an, welche die Gläu⸗ 

bigen verpflichten, mit innerlicher Zuſtimmung die dog⸗ 

matiſche Thatſache anzunehmen, daß die fünf verwor⸗ 

fenen Sätze des Janſenius, welche aus dem „Augu⸗ 

ſtinus“ herausgezogen waren, wirklich den Sinn des 

Urhebers wiedergaben, ſo wie er aus ſeinem Buche zu 

entnehmen war. Das Verfahren der Kirche gegen die 

Janſeniſten war nur deßhalb nicht tyranniſch, weil ſie 
unfehlbar war in der Feſtſetzung deſſen, was ſie von 

ihnen zu glauben verlangte. Der Einwurf, den wir 

betrachtet haben, iſt ſonach offenbar grundlos, aus⸗ 

genommen freilich bei der unbegründeten Annahme, daß 

die Unfehlbarkeit der Kirche ſich nicht auf Gegenſtände 

erſtreckt, welche mit dem Glauben nur in entferntem 

Zuſammenhange ſtehen, — ein Punkt, den wir bereits 

mit genügender Ausführlichkeit behandelt haben. 
2. „Aber die auf dieſen Seiten vorgetragene An⸗ 

ſicht iſt neu, denn bis vor ganz kurzer Zeit hörte Nie⸗ 

mand, daß die Kirche den Anſpruch mache, Etwas 
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unfehlbar zu lehren, außer den Dogmen des Glaubens 

und den allgemeinen Principien der Moral.“ — Indem 
wir antworten, geben wir zu, daß ſie in England in 

einem gewiſſen Grade neu iſt, und das aus einem ſehr 

einleuchtenden Grunde. Unſere Controverſe iſt in dieſem 

Lande bis jetzt meiſtens ganz mit Proteſtanten über 

die einfachen Dogmen des Glaubens geführt worden. 
Wir haben unſere Aufmerkſamkeit nicht auf andere 

Gegenſtände gelenkt. Aber eine Lehre, welche von der 
Kirche ſelbſt verkündet wird, wie die Handlungen des 

Papſtes und des katholiſchen Epiſkopates ſattſam zeigen, 

kann nicht als ſchlechthin neu bezeichnet werden. In 

der That, unſere ganze Beweisführung konnte dazu 

dienen, dieſe Anſchuldigung der Neuheit zu widerlegen. 

Denn wir haben unſere Sache nicht einzig auf die 

Theorie oder auf die Ausſprüche theologiſcher Schrift: 
ſteller geſtützt, ſondern auf die thatſächliche Lehre und 

Uebung der Kirche. 
3. „Aber proteſtantiſche Forſcher werden zurück⸗ 

ſchrecken, wenn ſie hören ſollten, daß die Kirche den 

Anſpruch erhebt, über ein jo weites Gebiet von Gegen⸗ 

ſtänden Unfehlbarkeit zu beſitzen.“ — Wir antworten: 

Iſt die Lehre wahr oder iſt ſie falſch? Iſt ſie wahr, 

dann hieße, ſie den Forſchern zu verbergen, ſo viel als 

ſie betrügen. Sie haben ein Recht darauf, zu erfahren, 

wofür die Kirche von ihnen Gehorſam verlangt. Und 

wenn ſie Einige zurückſchreckt, welche die Aufnahme in 

die Heerde gern mit dem möglich geringſten Opfer 

ihres perſönlichen Urtheils erlangen möchten, ſo wird 

ſie Andere anziehen, welche, müde ihres fruchtloſen 
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Suchens nach einer Wahrheit, die ihren Händen fort⸗ 

während entſchlüpft, nichts ſehnlicher verlangen, als 
einen unfehlbaren Lehrer, deſſen Augen immer über ſie 

wachen, deſſen warnende Stimme ihnen niemals fehlen 

wird, der ſie durch das ganze Gebiet menſchlicher 

Meinung und Speculation wandern A wie fie 
können. 

4. „Aber der Gegenſtand iſt ſo ſchwer verſtändlich, 

daß nur ein ordentlicher Theologe ein Recht zu einer 

Meinung über denſelben hat.“ — Es iſt kein Zweifel, 

daß er ſeine Schwierigkeiten hat, wie alle theologiſchen 

Gegenſtände ſie haben. Aber er hat auch ſeine prak⸗ 

tiſche Seite, welche innerhalb der Faſſungskraft eines 

Jeden liegt. Wie viele tiefe und ſchwierige Fragen 
enthält das Dogma von der Incarnation! und doch 

haben alle gut unterrichteten Katholiken ein klares und 

genaues Verſtändniß von dieſem Geheimniß, welches 

zudem an praktiſchen Conſequenzen ſehr fruchtbar iſt. 

So kann in gleicher Weiſe die Doctrin von der Lehr- 

autorität der Kirche, welche unvergleich weniger dunkel 
iſt als das Dogma von der Incarnation, Einem ganz 

leicht erklärt werden, in fo weit als' es ſich um ihre 

allgemeinen regie und praktiſchen Beziehungen 

handelt. 

5. „Aber wie viel klüger würde es geweſen ſein, 

dieſe Frage in Ruhe zu laſſen, ſtatt ſie ſo der öffent⸗ 

lichen Kenntnißnahme aufzudringen!“ — Manchmal kann 

man Fragen nicht in Ruhe laſſen. Aeußere Umſtände 

zwingen uns, ſie zu beſprechen, und ſie laſſen uns 

keinen Frieden, bis wir ſie beantwortet haben. Die 
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uns vorliegende Frage iſt eine von dieſen. Wir wollen 
den Thatbeſtand der Sache betrachten. Die Kirche hat 
in Erfüllung deſſen, was ſie als ihre auferlegte Pflicht 

und als ihr Recht betrachtet, niemals aufgehört, be⸗ 

ſonders in den letzten Jahren, ihre Stimme wiederholt 

zu erheben, um die zahlreichen Irrthümer zu verdam— 

men, welche allenthalben die Grundlagen des ſocialen 

und politiſchen Lebens in der Stille untergraben und 

die erſten Principien der natürlichen Ethik und Religion 

vernichten. An uns, ihre Kinder, ſind ihre Warnungen 

vornehmlich gerichtet. Wie iſt es uns da möglich, gegen 

ihre Stimme taub und unempfänglich zu bleiben? Ja, 

ſelbſt wenn wir geneigt geweſen wären, unſere Ohren 

zu verſchließen, was Gott verhüten möge, der gewaltige 
Sturm des Aergers und das Wuthgeheul und das 

Schmähen, womit jede neue Verwerfung eines Irrthums 

von ſeinen Anhängern begrüßt worden iſt, würden uns 

zur Aufmerkſamkeit gezwungen haben. Aber wenn wir 

einmal die Thatſache dieſer Ausſprüche feſtgeſtellt haben, 

wie können wir dann der Frage entgehen: Welche Ver⸗ 

pflichtung legen ſie uns im Gewiſſen auf? Wenn wir 
wollten, wir könnten ſie nicht ignoriren. Vielleicht 

werden wir die Frage nicht uns ſelbſt vorlegen; aber 

wie können wir es verhindern, daß ſie früher oder 

ſpäter von unſern nichtkatholiſchen Freunden uns vor⸗ 

gelegt werde? Und es liegt ihnen ſo nahe, dieſe Frage 

zu ſtellen, wenn ſie das Verhältniß betrachten, in dem 
wir, wie ſie wiſſen, als Katholiken zur Kirche ſtehen. 

Wird aber die Frage geſtellt, ſo muß ſie beantwortet 

werden. Unſere Zuſtimmung dem, was die Kirche 
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entſchieden hat, zu verſagen, wenn auch für eine kurze 

Zeit, um unſere Pflicht zu unterſuchen, heißt ihren 

Anſpruch als unfehlbare Lehrerin leugnen — heißt 

Stellung nehmen und die Frage praktiſch beantworten. 

Wenn dann die Frage nicht mehr in Ruhe gelaſſen 

und vertuſcht werden kann, ſo kann verdienterweiſe Die 

kein Tadel treffen, welche den Verſuch machen, zu er⸗ 

klären, was die Lehre der Kirche iſt, und ſo den Weg 
der Pflicht zu ebnen. 

6. „Aber in jedem Falle iſt die Frage eine offene 

und darum kommt die goldene Regel zur Anwendung: 

in necessariis unitas, in dubiis libertas (im Noth⸗ 

wendigen Einheit, im Zweifelhaften Freiheith.“ — Weit 

davon entfernt, hat unſere ganze Beweisführung bei⸗ 

getragen, zu zeigen, daß die Kirche ſie nicht als eine 

offene Frage anſieht, ſondern daß ſie von ihren Kindern 
bei Strafe einer Todſünde eine abſolute und innere 

Unterwerfung unter das verlangt, was ſie über Lehr⸗ 

punkte beſtimmt, die nur entfernt und indirect mit der 

geoffenbarten Hinterlage zuſammenhängen. Ohne Zweifel 

werden Katholiken, welche ihre Unfehlbarkeit in ſolchen 
Dingen leugnen, ihre Worte nicht nur mit äußerer, 

ſondern auch mit einem gewiſſen Grade von innerer 

Ehrfurcht behandeln. Sie werden ihre Lehre weder 

roh bei Seite ſetzen, noch verachten. Denn wer wollte 

eine irdiſche Mutter ſo behandeln, um wie viel weniger 

die Braut Chriſti und ſeine geiſtliche Mutter? Aber 

indem ſie höchſtens dieſes zugeben, werden ſie ihren 

Decreten eine abſolute innere Beipflichtung verweigern, 

und bei der Annahme ihrer Fehlbarkeit werden ſie dieſe 



a VO TEEN Te 

155 

beharrlich verweigern. Die Pflicht, welche ſie der 

Wahrheit ſchuldig ſind, wird ſie von einer prüfungs⸗ 

loſen Unterwerfung zurückhalten, und fie werden ver- 

bunden ſein, ihr Urtheil frei zu bewahren, wie ſehr ſie 

es auch nach der Seite der Kirche in Ehrerbietung 

vor ihrer Autorität hinneigen mögen. Aber das ift- 

nicht die Art von Unterwerfung, welche der Kirche 

genügen wird. Sie beſteht auf einer Annahme ihrer 

Entſcheidungen und Decrete, und verdammt Diejenigen, 

welche behaupten, daß man dieſe vorenthalten könne 

„ohne Sünde und ohne eine Verletzung des katholiſchen 

Glaubens“. Wie kann dann das unter Katholiken eine 

offene Frage ſein? 

7. „Aber die Frage iſt zum Mindeſten unwichtig 

und unpraktiſch.“ — Wir entgegnen: In Anbetracht, 

daß es unſer Verhältniß zur Kirche ſelbſt betrifft, kann 

es nicht etwas Unwichtiges ſein, wenn wir den unver⸗ 

meidlichen Schluß vor uns haben, daß ſie praktiſch den 

Anſpruch macht, über eine Menge von Gegenſtänden 

unfehlbar zu ſprechen, von denen wir glauben, daß ſie 

bezüglich ihrer nicht unfehlbar iſt, und daß ſie da un⸗ 

ſere innere Zuſtimmung zu ihrer Lehre fordert, ohne 

irgend eine Bürgſchaft, daß das, was ſie lehrt, die 

Wahrheit iſt. Wie wir uns vorſtellen, muß die Ent⸗ 

deckung, daß ſie uns in einem Punkte täuſcht, ein all⸗ 

gemeines Gefühl des Mißtrauens gegen ſie erzeugen. 

Und Mißtrauen gegen ſie iſt ein gefährliches Gefühl, 

in Anbetracht, daß ihre Autorität zu jedem Act des 

Glaubens, den wir erwecken, als eine Bedingung hinzu⸗ 

tritt. Nach und nach erhebt ſich auch in uns ein Ge⸗ 
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fühl der Reizbarkeit gegen ihre Macht, als wenn fie 
uns hart behandelte, indem ſie uns ſo verpflichtet, mit 

ihren Entſcheidungen übereinzuſtimmen, und ſich wei⸗ 
gert, unſer eingebildetes Recht eines inneren Diſſenſes 

anzuerkennen; und all' das, weil ſie auf ihrem An⸗ 

ſpruch auf Unfehlbarkeit in Dingen beſtehen will, wo 
fie keinen gerechten Titel darauf hat. In unſerer gro⸗ 

ßen Ehrfurcht vor ihr und in unſerem Wunſche, für 
ihr Verfahren, das uns ihrer ſo unwürdig ſcheint, 

eine Entſchuldigung zu finden, möchten wir dann viel⸗ 
leicht ſo weit gehen, einen Unterſchied zu machen zwi⸗ 

ſchen ihrer Autorität an ſich (in abstracto) und den 

Perſonen, welche thatſächlich mit dieſer Autorität be⸗ 

kleidet ſind; und während wir ſie entſchuldigen, möchten 

wir ihrer Unklugheit oder Unfähigkeit das zuſchreiben, 

was uns Anſtoß gab. Das Reſultat von all' dem 

wäre ein ungehorſamer und unkindlicher Geiſt gegen 

die Kirche, ganz verſchieden von dem ſelbſtvergeſſenden, 

kindlichen Gehorſam, der uns beſeelen ſollte. 

Aber außer der Art, in welcher dieſe Frage unſer 

Verhältniß zur Kirche betrifft, hat ſie noch andere 

praktiſche Beziehungen, welche nichts weniger als un⸗ 

wichtig ſind. Wenn wir nämlich glauben, daß uns 

Gott in der Kirche eine Lehrerin gegeben hat, welche 
die Gewalt beſitzt, ohne die Möglichkeit eines Irr⸗ 
thums falſche Meinungen über alle Gegenſtände zu 
verdammen, die ſelbſt nur entfernt mit dem Glauben 

und den Sitten zuſammenhängen, ſo wird unſere ganze 

Stellung zur Philoſophie und Wiſſenſchaft praktiſch eine 
ganz andere ſein, als ſie ſein würde, wenn wir glaubten, 
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daß uns Gott keine ſolche Lehrerin gegeben habe. 

In dem letzteren Falle würden wir mit einem freien 
und unabhängigen Geiſte ſtudiren, ſpeculiren und un⸗ 

ſere Reſultate fertig bringen, indem wir es der Ver⸗ 

nunft allein überließen, die Irrthümer der Vernunft 

zu corrigiren, bereit, die Schlußfolgerungen, zu denen 

wir gelangen möchten, als wahr anzunehmen, ſo lange 

ſie nicht in directem Widerſpruche mit irgend einem 

ausdrücklich definirten Glaubensdogma ſtünden. An⸗ 

dererſeits aber, wenn wir in der Kirche eine unfehl- 

bare Lehrerin erkennen, ſo werden wir Sorge tragen, 

unſere Unterſuchungen in einem Geiſte gelehriger Un⸗ 

terwerfung unter die Leitung fortzuführen, die ſie uns 

gewähren mag, und ihr Licht unſerem eigenen vor⸗ 

ziehend, werden wir eine Meinung, fo lieb fie 

uns auch fein mag, ſofort als unhaltbar zurüd- 

weiſen, welcher ſie das Siegel ihrer Verwerfung 

aufgedrückt hat. 

Ferner werden unſere Anſichten über die Er⸗ 

ziehungsfrage ſehr bedeutend von den Meinungen be— 

einflußt, die wir über den Gegenſtand der kirchlichen 
Lehrunfehlbarkeit haben können. Ohne Zweifel würden 

wir als Katholiken in jedem Falle jene Erziehung vor⸗ 

ziehen, welche der Aufſicht und Ueberwachung der Kirche 
unterſtellt wäre. Dennoch werden wir ein Syſtem ge⸗ 

miſchter Erziehung mit weit geringerem Argwohn bes 

trachten und uns weit weniger vor nichtkatholiſchem 

Einfluß und vor nichtkatholiſcher Lehre fürchten, welche 

in Collegien und auf Univerſitäten auf unſere Jugend 

einwirken, wenn wir dafür halten, daß die profane 
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Wiſſenſchaft eine Welt für ſich bildet, die außer⸗ 

halb des Glaubensgebietes ſteht und dem unfehl⸗ 
baren Lehramt der Kirche nicht einmal indirect unter⸗ 

worfen iſt. 

Was dann ferner ſociale und politiſche Fragen 

betrifft, ſo werden die Ausſprüche der Kirche über die⸗ 

ſelben wenig bei uns gelten, wenn wir glauben, daß 2 
fie in dem irren kann, was fie hierüber lehrt, und wir 
werden nie daran denken, eine unſerer Meinungen auf⸗ 

zugeben, wenn ſie ihren Entſcheidungen widerſprechen. 

Wenn wir dagegen ihre Lehre über dieſe Dinge ale 

nothwendig wahr betrachten, ſo werden wir uns ohne 
Zweifel Mühe geben, genau zu erfahren, was ſie ge⸗ 

lehrt und was ſie verworfen hat, und unſere Anſicht 

und unſer Verhalten demgemäß zu geſtalten. Und das 

iſt kein eingebildeter Fall. In jedem Lande faſſen 

Lehren, welche von den Wahrheiten des Glaubens 
gänzlich abweichen, in der öffentlichen Meinung täglich 

tiefer Fuß und gewinnen Boden bei den Männern des ; 

Gedankens ebenſo gut wie bei den Männern der That. 

Die ganze Atmoſphäre iſt in der That von ihnen er⸗ 

füllt. Katholiken ſind ſo gut wie Andere dieſen ver⸗ 
derblichen Einflüſſen ausgeſetzt, und die Verſuchung 

tritt an Viele heran, beſonders an Diejenigen, die unter 
Nichtkatholiken leben, den Verſuch zu machen, dieſe 
Lehren mit dem Glauben zu verbinden und ſo mit 

dem Geift der Zeit zu gehen, ohne ihren katholiſchen . 
Glauben zu verleugnen. Der Statthalter Chriſti hat 

freilich niemals ermangelt, die Gläubigen zu wieder⸗ ; | 
holten Malen vor der Gefahr zu warnen, welcher jie 
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fo ausgeſetzt find, und er hat ausdrücklich als irrig 

die Behauptung verworfen, „der Papſt könne und 
müſſe ſich mit dem Fortſchritt, dem Liberalismus und 

der modernen Civiliſation verſöhnen und vergleichen“. 

(Syllabus, Prop. LXXX.) Ob nun die Katholiken 

dieſer Verſuchung unterliegen oder nicht, wird gar ſehr 

von der Anſicht abhängen, welche ſie von der Unfehl⸗ 

barkeit der Kirche in Fragen der Politik, Erziehung 

und Wiſſenſchaft haben. Die Warnungen des Papſtes 

werden unbeachtet bleiben oder gehorſam aufgenommen 

werden, je nachdem die Zuhörer leugnen oder glauben, 

daß die Kirche von Gott die Gewalt und das Recht 
empfangen habe, ſich über Dinge unfehlbar auszuſpre⸗ 

chen, welche mit dem Glauben nur indirect zuſammen⸗ 
hängen. Wenn dem aber ſo iſt, ſo folgt, daß die 

Frage, welche uns beſchäftigt hat, von unberechenbarer 

Wichtigkeit iſt und von dem höchſten praktiſchen In⸗ 

tereſſe. Sie zu beachten und zu unterſuchen, mag un⸗ 

bequem ſein, aber ſie verdient es wohl, beachtet und 

unterſucht zu werden. 

Und nun iſt unſere Aufgabe beendet. Möge der 

Geiſt der Wahrheit ihre Unzulänglichkeit verzeihen und 
den ſchwachen Verſuch, die Größe und Fülle der Gabe 
zu erörtern, welche er uns in der Kirche, unſerer 

Lehrerin, verliehen hat, gnädig annehmen. Möge er, 

der „als eine Salbung“ von Oben in den Gliedern 

der Kirche „wohnt“ und „uns über Alles belehrt“ 

(1. Joh. 2, 27), ſo die Geiſter und Herzen Aller 

lenken, in denen er wohnt, daß wir „Einen Sinn 



und gleiche Liebe haben 15 einmüthig und einhellig 1 

ſeien“ und ſtets „bewahren die Einheit des Geiſtes 
in dem Bande des Friedens“, „mit aller De⸗ ; 

muth und Sanftmuth einander in Liebe erkragend“. 3 

(Eph. 4, 2.) 
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